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Teil 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) 1Dieses Gesetz gilt für alle öffentlichen Schulen. 2Öffentliche Schulen sind die Schulen, 
deren Träger das Land oder die Stadtgemeinden Bremen oder Bremerhaven sind. 3Öf-
fentliche Schulen im Sinne von Satz 2 sind nicht  

 die Hochschulen;  
 die Einrichtungen der Weiterbildung und der Jugendbildung; 
 die Schulen der öffentlichen Verwaltung; 
 die Schulen für Gesundheitsfachberufe. 

(2) Für Privatschulen gelten, sofern sie nicht Schulen für Gesundheitsfachberufe sind oder 
es sich um Bildungsgänge von Schulen handelt, die einen Abschluss im Sinne von § 15 
Absatz 2 des Privatschulgesetzes vermitteln, die §§ 2 bis 6a, 8, 11, 16 bis 18, 20 bis 29 
und § 35 Absatz 1 und 2 ebenfalls, soweit in ihnen der allgemeine Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag der Schule, die Gliederung des bremischen Schulsystems und die einzelnen 
Schularten und Schulstufen inhaltlich und organisatorisch bestimmt sind.  
(3) Für den Lehrgang zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin und zum Pharmazeu-
tisch-technischen Assistenten gelten abweichend vom Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 mit Aus-
nahme der Bestimmungen über die Abschlussprüfung die Vorschriften über die Berufs-
fachschulen entsprechend.  
(4) Wird an einer Schule der öffentlichen Verwaltung Berufsschulunterricht für nach dem 
Berufsbildungsgesetz geregelte Ausbildungsberufe des öffentlichen Dienstes erteilt, gel-
ten insoweit die Bestimmungen für die öffentlichen Berufsschulen entsprechend.  

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

 Allgemeine Schulen, alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen; 
 Bildungsgänge in allgemeinbildenden Schulen durch ihre Länge und ihre am Ende 

verliehene Berechtigung, in berufsbildenden Schulen zusätzlich durch den jewei-
ligen fachlichen Schwerpunkt bestimmt; 

 Lehrerinnen und Lehrer alle an einer Schule beschäftigten Bediensteten der Stadt-
gemeinden oder in ihrem Auftrag dort tätigen Personen, soweit jene verantwortlich 
unterrichten; 

 Lehrkräfte alle an einer Schule beschäftigten Bediensteten der Stadtgemeinden  
oder in ihrem Auftrag dort tätigen Personen, die unterrichten oder unterweisen; 

 Sozialpädagogische Fachkräfte und Betreuungskräfte alle an einer Schule be-
schäftigten sozialpädagogischen Fachkräfte, die an einer Schule erzieherisch und 
sozialpädagogisch tätig sind und die Schülerinnen und Schüler bilden und be-
treuen ohne zu unterrichten oder zu unterweisen sowie Personen, die im Rahmen 
von unterrichtsergänzenden und außerunterrichtlichen Angeboten Schülerinnen 
und Schüler betreuen; 

 Standards die von der Senatorin für Kinder und Bildung oder die im Rahmen ge-
setzter Freiräume von der Schule bestimmten Anforderungen an die Kompeten-
zen der Schülerinnen und Schüler sowie an die Qualität des Unterrichts und des 
übrigen Schullebens. 

 (2) Im Sinne dieses Gesetzes ist:  
 Bildungsweg der persönliche schulische Werdegang der Schülerin und des Schü-

lers. 
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 Eigenständigkeit der Schule der ihr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
eingeräumte, der Fachaufsicht unterliegende Handlungsfreiraum. 

 Satzungsbefugnis der Schule die Befugnis, nach Maßgabe des Bremischen 
Schulverwaltungsgesetzes verbindliches, der Fachaufsicht unterliegendes Recht 
für die Angelegenheiten der Schule zu setzen. 

 Schulart durch die in den §§ 18 bis 29 benannten übergreifenden gemeinsamen 
Inhalte und Aufträge bestimmt. 

 Schulform die Einheit, die mehrere Schularten organisatorisch zusammenfasst. 

Teil 2 Die Schule  

Kapitel 1 Auftrag der Schule 

§ 3 Allgemeines 
(1) Der Auftrag der Schule wird bestimmt durch den Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Landesverfassung, ergänzt durch die sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen 
an die Schule.  
(2) Der Auftrag der Schule umfasst die allgemeine Gestaltung des Schullebens (§ 4), und 
die Gestaltung von Teilbereichen des Unterrichts (§§ 7, 10 und 11), Verpflichtungen ge-
genüber der einzelnen Schülerin und dem einzelnen Schüler und gegenüber den Erzie-
hungsberechtigten (§§ 5 und 6), die Verpflichtung zur eigenen Fortentwicklung (§§ 8 und 
9) und die Verpflichtung, zur Fortentwicklung des gesamten Schulwesens beizutragen 
(§ 14).  
(3) Die Schule soll ihren Auftrag im Zusammenwirken von Schülerinnen und Schülern, 
Erziehungsberechtigten, Lehrkräften, nicht-unterrichtendem Personal sowie betrieblichem 
Ausbildungspersonal mit dem Ziel einer größtmöglichen Konsensbildung auch unter-
schiedlicher Interessen und Positionen verwirklichen.  
(4) 1Bremische Schulen haben den Auftrag, sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln. 2Sie 
sollen im Rahmen ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages die Inklusion aller Schülerin-
nen und Schüler unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, Re-
ligion oder einer Beeinträchtigung in das gesellschaftliche Leben und die schulische Ge-
meinschaft befördern und Ausgrenzungen Einzelner vermeiden.  

§ 4 Allgemeine Gestaltung des Schullebens 
(1) Die Schule hat allen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, ihr Recht auf Bildung 
im Sinne des Artikels 27 der Landesverfassung zu verwirklichen.  
(2) 1Die Schule ist Lebensraum ihrer Schülerinnen und Schüler, soll ihren Alltag einbezie-
hen und eine an den Lebensbedingungen der Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien 
orientierte Betreuung, Erziehung und Bildung gewährleisten. 2Schülerinnen und Schüler 
sollen altersangemessen den Unterricht und das weitere Schulleben selbst- oder mitge-
stalten und durch Erfahrung lernen.  
(3) 1Die Schule hat die Aufgabe, gegenseitiges Verständnis und ein friedliches Zusam-
menleben in der Begegnung und in der wechselseitigen Achtung der sozialen, kulturellen 
und religiösen Vielfalt zu fördern und zu praktizieren. 2Die Schule hat im Rahmen ihres 
Erziehungs- und Bildungsauftrages die Integration der Schülerinnen und Schüler mit Mig-
rationshintergrund in das gesellschaftliche Leben und die schulische Gemeinschaft zu be-
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fördern und Ausgrenzungen einzelner zu vermeiden. 3Sie soll der Ungleichheit von Bil-
dungschancen entgegenwirken und soziale Benachteiligungen abbauen sowie Vorausset-
zungen zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter schaffen. 4Insbesondere 
im Rahmen der Berufsorientierung soll der geschlechtsspezifischen Ausgrenzung berufli-
cher Bereiche entgegengewirkt werden.  
(4) 1Die Schule ist so zu gestalten, dass eine wirkungsvolle Förderung die Schülerinnen 
und Schüler zu überlegtem persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Handeln be-
fähigt. 2Grundlage hierfür sind demokratisches und nachvollziehbares Handeln und der 
gegenseitige Respekt aller an der Schule Beteiligten. 3Die Schule muss in ihren Unter-
richtsformen und -methoden dem Ziel gerecht werden, Schülerinnen und Schüler zur 
Selbsttätigkeit zu erziehen.  
(5) 1Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen für behinderte und nicht behinderte 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam gestaltet werden. 2Die Schule hat der Ausgrenzung 
von jungen Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken. 3Sie soll Beeinträchtigungen 
in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen durch geeignete Maßnahmen vorbeugen 
sowie Auswirkungen von Behinderungen mindern und ausgleichen und auf die gleichbe-
rechtigte Teilhabe behinderter Schülerinnen und Schüler am Schulleben unter Berücksich-
tigung ihrer Beeinträchtigungen hinwirken.  
(6) 1Die Schule ist Teil des öffentlichen Lebens ihrer Region und prägt deren soziales und 
kulturelles Bild mit. 2Sie ist offen für außerschulische, insbesondere regionale Initiativen 
und wirkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten an ihnen mit. 3Ihre Unterrichtsinhalte sollen regi-
onale Belange berücksichtigen. 4Alle Beteiligten sollen schulische Angebote und das 
Schulleben so gestalten, dass die Schule ihrem Auftrag je nach örtlichen Gegebenheiten 
gerecht wird.  
(7) 1Das Mitführen von Waffen ist an Schulen und auf schulischen Veranstaltungen grund-
sätzlich untersagt. 2Als Waffen gelten dabei alle Waffen im Sinne des Waffengesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung, unabhängig von dort geregelten Einzelerlaubnissen oder 
von dortigen Regelungen, nach denen der Umgang erlaubnisfrei gestellt ist.  
(8) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung vorzusehen, dass das Mitführen 
gefährlicher Gegenstände, die ihrer Art und den Umständen nach als Angriffs- oder Ver-
teidigungsmittel mitgeführt werden, an Schulen und deren unmittelbaren räumlichem Um-
feld und auf schulischen Veranstaltungen verboten werden kann.  

§ 5 Bildungs- und Erziehungsziele 
(1) 1Schulische Bildung und Erziehung ist den allgemeinen Menschenrechten, den in 
Grundgesetz und Landesverfassung formulierten Werten sowie den Zielen der sozialen 
Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit verpflichtet. 2Die Schule hat ihren Auftrag gemäß 
Satz 1 gefährdenden Äußerungen religiöser, weltanschaulicher oder politischer Intoleranz 
entgegenzuwirken.  
(2) Die Schule soll insbesondere erziehen:  

 zur Bereitschaft, politische und soziale Verantwortung zu übernehmen; 
 zur Bereitschaft, kritische Solidarität zu üben; 
 zur Bereitschaft, sich für Gerechtigkeit und für die Gleichberechtigung der Ge-

schlechter einzusetzen; 
 zum Bewusstsein, für Natur und Umwelt verantwortlich zu sein, und zu eigenver-

antwortlichem Gesundheitshandeln; 
 zur Teilnahme am kulturellen Leben; 
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 zum Verständnis für Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Beein-
trächtigungen und zur Notwendigkeit gemeinsamer Lebens- und Erfahrungsmög-
lichkeiten; 

 zum Verständnis für die Eigenart und das Existenzrecht anderer Völker sowie eth-
nischer Minderheiten und Zuwanderer in unserer Gesellschaft und für die Notwen-
digkeit friedlichen Zusammenlebens; 

 zur Achtung der Werte anderer Kulturen sowie der verschiedenen Religionen; 
 zur Bereitschaft, Minderheiten in ihren Eigenarten zu respektieren, sich gegen ihre 

Diskriminierung zu wenden und Unterdrückung abzuwehren, 
 zu Gewaltfreiheit und friedlicher Konfliktbearbeitung. 

(3) 1Die Schule hat den Auftrag, Basiskompetenzen und Orientierungswissen sowie Prob-
lemlösefähigkeiten zu vermitteln, die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft von Schülerin-
nen und Schülern zu fördern und zu fordern und sie zu überlegtem persönlichen, berufli-
chen und gesellschaftlichen Handeln zu befähigen. 2Die Schülerinnen und Schüler sollen 
insbesondere lernen,  

 Informationen kritisch zu nutzen, sich eigenständig an Werten zu orientieren und 
entsprechend zu handeln; 

 Wahrheit zu respektieren und den Mut zu haben, sie zu bekennen; 
 eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch gegen sich selbst gelten 

zu lassen; 
 Pflichten zu akzeptieren und ihnen nachzukommen; 
 eigene Verhaltensweisen einschätzen und verändern zu können und gegebenen-

falls Hilfe anzunehmen; 
 das als richtig und notwendig Erkannte zu tun; 
 Toleranz gegenüber den Meinungen und Lebensweisen anderer zu entwickeln 

und sich sachlich mit ihnen auseinander zu setzen; 
 selbstkritisch selbstbewusst zu werden; 
 ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit zu entfalten, Kreati-

vität und Eigeninitiative zu entwickeln sowie ständig lernen zu können; 
 eigenständig wie auch gemeinsam Leistungen zu erbringen; 
 den Wert der Gleichberechtigung von Mann und Frau auch über die Anerkennung 

der Leistungen von Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft 
einzuschätzen. 

§ 6 Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 
1Erziehung und Bildung in der Schule berücksichtigen die Verantwortung der Erziehungs-
berechtigten für die Erziehung ihrer Kinder. 2Die Erziehungsberechtigten sind daher so 
weit wie möglich in die Gestaltung des Unterrichts und des weiteren Schullebens einzube-
ziehen.  

§ 6a Unterrichtung der Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler 
(1) 1Die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler haben das Recht, sich über deren 
Ausbildungsweg zu unterrichten. 2Auskünfte über den Leistungsstand darf die Schule den 
Eltern erteilen, wenn die Schülerin oder der Schüler dem nicht widersprochen hat. 3Über 
den Widerspruch einer volljährigen Schülerin oder eines volljährigen Schülers werden die 
Eltern unterrichtet.  
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(2) Unbeschadet dessen soll die Schule die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler 
über wesentliche den Bildungsgang der Schülerin oder des Schülers betreffende Entschei-
dungen und andere schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich 
berühren, unterrichten.  
(3) 1Absatz 2 findet keine Anwendung, soweit die Schülerin oder der Schüler das 21. Le-
bensjahr vollendet oder den bestehenden Bildungsgang nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres begonnen hat. 2Stimmt die Schülerin oder der Schüler zu, können die Eltern auch 
in diesen Fällen unterrichtet werden.  
(4) Eltern im Sinne dieser Bestimmung sind die im Zeitpunkt der Vollendung des 18. Le-
bensjahres für die Person der Schülerin oder des Schülers Sorgeberechtigten.  
(5) Das Nähere über die Entscheidungen und Sachverhalte nach Absatz 2 sowie zur Be-
nachrichtigung der volljährigen Schülerinnen und Schüler über die Elterninformation regelt 
eine Rechtsverordnung.  

§ 7 Biblischer Geschichtsunterricht 
(1) Nach Art. 32 der Landesverfassung erteilen die allgemeinbildenden öffentlichen Schu-
len in der Primarstufe und der Sekundarstufe I bekenntnismäßig nicht gebundenen Unter-
richt in Biblischer Geschichte auf allgemein christlicher Grundlage; in der Gymnasialen 
Oberstufe können die Schülerinnen und Schüler Kurse mit entsprechenden Inhalten an 
bestimmten Standorten anwählen.  
(2) Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I nicht am Unterricht in Biblischer 
Geschichte teilnehmen, besuchen den Unterricht in einem von der Senatorin für Kinder 
und Bildung bestimmten geeigneten Alternativfach.  

§ 8 Schule und Beruf 
(1) Berufliche Bildung und Allgemeinbildung sind gleichwertig.  
(2) 1Die Schule öffnet sich den gesellschaftlichen, ökonomischen und demokratischen An-
forderungen eines lebenslangen Lernens. 2Deshalb müssen bereits in der Schule Kompe-
tenzen für spätere verantwortliche Teilhabe an einem kontinuierlichen Bildungsprozess 
vermittelt werden.  
(3) 1Weiterbildung knüpft an schulische und berufliche Lernerfahrungen an. 2Die Schulen 
sollen zur Erfüllung der Ziele und Intentionen des Bremischen Weiterbildungsgesetzes mit 
den anerkannten und den kommunalen Einrichtungen der Weiterbildung kooperieren.  
(4) 1Zur Abstimmung der Berufsausbildung und der Weiterbildung mit dem Beschäfti-
gungssystem sollen die Schulen der Sekundarstufe II Perspektiven einer zukunftsträchti-
gen Profilierung als regionale Berufsbildungszentren in Zusammenarbeit mit den Betrie-
ben und den anerkannten und den kommunalen Einrichtungen der Weiterbildung entwi-
ckeln. 2Diese Profilierung soll die Wahrnehmung des originären schulischen Erziehungs- 
und Bildungsauftrags stärken.  
(5) Die zuständigen Senatoren sollen die Grundlagen für die Kooperationsvorhaben durch 
Rahmenvereinbarungen regeln.  

§ 9 Eigenständigkeit der Schule 
(1) 1Jede Schule ist eine eigenständige pädagogische Einheit und verwaltet sich selbst 
nach Maßgabe dieses Gesetzes und des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes. 2Sie ist 
aufgefordert,  
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 unter Nutzung der Freiräume für die Ausgestaltung von Unterricht und weiterem 
Schulleben eine eigene Entwicklungsperspektive herauszuarbeiten, die in päda-
gogischer und sozialer Verantwortung die Interessen der Schülerinnen und Schü-
ler entsprechend den §§ 4 und 5 berücksichtigt und individuell angemessene Lern- 
und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet; das so zu entwickelnde Profil soll durch 
ein Schulprogramm gestaltet und fortgeschrieben werden. Das Schulprogramm ist 
mit den Verbundschulen, den zugeordneten und den benachbarten Schulen ab-
zustimmen. Den örtlichen Beiräten ist vor der Entscheidung der Schule Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Die Senatorin für Kinder und Bildung genehmigt 
das Schulprogramm, wenn es geltenden Regelungen nicht widerspricht und nicht 
Ressourcen benötigt, die der Schule nicht zur Verfügung stehen; 

 die Ergebnisse schulischer Arbeit zu sichern und die Qualität von Unterricht und 
Schulleben systematisch weiter zu entwickeln. Dazu legt sie im Rahmen gesetzter 
Freiräume die notwendigen Qualitätsstandards für Unterricht und Schulleben fest. 
Sie sichert die Standards und die Vergleichbarkeit durch schulinterne Evaluation 
und schulübergreifende Beratungen. Die externe Evaluation und Qualitätssiche-
rung wird in der Verantwortung der Senatorin für Kinder und Bildung durchgeführt; 

 die Angelegenheiten des Schulbetriebs im wirtschaftlichen Bereich und im Bereich 
der Personalauswahl und Personalentwicklung im Rahmen der ihr übertragenen 
Möglichkeiten als wichtiges Element der Weiterentwicklung selbständig durchzu-
führen; 

 die Schulentwicklung durch die demokratischen Prinzipien entsprechende Einbe-
ziehung aller Beteiligten zu verstetigen. 

3Die Schule wird hierbei von den Schulbehörden unterstützt und insbesondere hinsichtlich 
der Weiterentwicklung durch geeignete Angebote gefördert.  
(2) 1Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen für alle Schülerinnen und Schüler 
gemeinsam sein, eine Benachteiligung bestimmter sozialer, ethnischer oder kultureller 
Gruppen vermeiden und zum Abbau sozialer Schranken beitragen. 2Inklusive Unterrich-
tung und Erziehung sollen Maßnahmen der individuellen Förderung und Herausforderung 
sowie des sozialen Lernens ausgewogen miteinander verknüpfen. 3Die Förderung von be-
hinderten Schülerinnen und Schülern soll im gemeinsamen Unterricht erfolgen.  
(3) 1Die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen ist zu fördern auch mit dem Ziel 
bildungsgangsübergreifender Integration einschließlich einer möglichen eigenen Gestal-
tung eingerichteter und Entwicklung neuer Bildungsgänge. 2In den Schulen aller Schular-
ten ist die integrative Vermittlung von allgemeinen und beruflichen Inhalten anzustreben.  
(4) Die Eigenständigkeit der Schule verpflichtet die in ihr Beschäftigten, über ihre Arbeit 
gegenüber den jeweiligen Vorgesetzten Rechenschaft abzulegen.  
(5) Die Eigenständigkeit der Schule verpflichtet im Interesse der Weiterentwicklung im 
Sinne der Absätze 1 bis 3 jede Schule zur Kooperation zwischen den Bildungsgängen 
sowie Schulstufen, auch schulstandortübergreifend.  

§ 10 Koedukation 
1Im Unterricht findet eine Trennung nach Geschlechtern nicht statt; sofern es pädagogisch 
sinnvoll ist, kann in Teilbereichen nach Geschlechtern getrennt unterrichtet werden. 2Lern-
interessen und Lernzugänge beider Geschlechter sind angemessen zu berücksichtigen.  
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§ 11 Sexualerziehung 
1Sexualerziehung ist nach verbindlichen Standards der Senatorin für Kinder und Bildung   
zu unterrichten. 2Die Erziehungsberechtigten sind über Ziel, Inhalt und Form der Sexual-
erziehung ihrer Kinder jeweils rechtzeitig und umfassend zu informieren. 3Sexualerziehung 
wird fächerübergreifend durchgeführt. 4Sie ist dem Prinzip der sexuellen Selbstbestim-
mung aller Menschen verpflichtet. 5Sie hat auch der Diskriminierung aufgrund sexueller 
Orientierung oder Identität entgegenzuwirken.  

§ 12 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
(1) 1Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet die Schule zusammen mit Institutionen, die all-
gemein für die Angebote und Hilfe in gesundheitlichen, sozialen, kriminalpräventiven und 
berufsbezogenen Fragen zuständig sind, insbesondere mit den außerschulischen Bil-
dungs-, Förderungs- und Beratungsangeboten der Kinder- und Jugendhilfe, mit Institutio-
nen des Gesundheitswesens, mit der Polizei, mit den örtlichen Beiräten sowie sozialen 
und kulturellen Einrichtungen der Region, einschließlich der Kirchen, der im Sinne von 
Artikel 61 der Landesverfassung anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften und der Einrichtungen der Weltreligionen sowie mit der Arbeitswelt der Region. 
2Die Schule soll sich auch bemühen, internationale Kontakte zu pflegen.  
(2) 1Die Schulen sind berechtigt und sollen das Jugendamt über offenkundige Anhalts-
punkte einer Gefährdung des Kindeswohls im Sinne des § 8a des Achten Sozialgesetzbu-
ches SGB VIII unterrichten, soweit die Gefährdung nicht durch schulische Maßnahmen 
und die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nach § 6 zu beheben ist. 2Die 
Erziehungsberechtigten sind über die Mitteilung in Kenntnis zu setzen. 3Eine Verpflichtung 
zur Kenntnisgabe besteht nicht, soweit dadurch eine zusätzliche Gefährdung des Kindes 
entsteht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. 4Die Schule wirkt in ihrem 
Rahmen an abgestimmten Hilfeplanmaßnahmen des Jugendamtes mit.  

Kapitel 2 Schulstruktur  

Abschnitt 1 Allgemeines  

§ 13 Schulversuche und Reformschulen 
(1) 1Schulversuche erproben neue Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Schulen im 
Sinne der §§ 4 bis 6 sowie 8 und 9 oder neue Formen der Schulorganisation. 2Schulver-
suche weichen von den geltenden Vorschriften ab und werden befristet eingerichtet.  
(2) 1Reformschulen sind Schulen, die einem geschlossenen reformpädagogischen Ge-
samtkonzept folgen. 2Sie können von den Regelungen für die eingerichteten Schularten 
insbesondere in ihrer Organisation und in der Gestaltung des Unterrichts abweichen und 
dauerhaft eingerichtet werden.  
(3) 1Schulversuche und Reformschulen werden von der Senatorin für Kinder und Bildung 
eingerichtet und aufgelöst oder auf Antrag genehmigt. 2Die jeweiligen Abweichungen von 
den eingerichteten Schularten werden durch Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen 
der Fachaufsicht und der Schule konkretisiert. 3Eingerichtete und genehmigte Reform-
schulen werden öffentlich bekannt gemacht. 4Der Besuch von Schulversuchen und Re-
formschulen ist freiwillig.  
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(4) Das Nähere über Inhalt und Form der Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die Mindest-
anforderungen an Schulversuche und Reformschulen sowie die Veröffentlichung der ein-
gerichteten oder genehmigten Reformschulen regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 14 Weiterentwicklung des Schulsystems 
(1) Das bremische Schulwesen ist im Zusammenwirken von Schulbehörden und Schulen 
und vorrangig durch Maßnahmen und Initiativen der einzelnen Schulen zur Ausfüllung ih-
res Auftrages nach § 9 schrittweise und differenziert weiterzuentwickeln zu einem Schul-
system, das im Sinne der in den §§ 3 bis 9 formulierten Ziele und Aufgaben personale, 
soziale, kulturelle und ethnische Besonderungen, Bildungsgänge und allgemeine sowie 
berufliche Bildung integriert.  
(2) 1Zur Weiterentwicklung des Schulwesens einschließlich der Schulorganisation werden 
von den zuständigen Schulbehörden für das Land oder für ihre Stadtgemeinde unter Be-
rücksichtigung der durch dieses Gesetz definierten Schulstruktur, Ziele und Aufgaben 
Schulentwicklungspläne erstellt. 2Der Schulentwicklungsplan einer Stadtgemeinde soll 
zeigen, wie sich die Schulen und die Schulstruktur unter Berücksichtigung von Entschei-
dungen der Erziehungsberechtigten und der Schülerinnen und Schüler und von Diskussi-
onsprozessen in den Schulen sowie in Abhängigkeit von der Schülerzahlentwicklung und 
den finanziellen und räumlichen Mitteln entwickeln werden.  

§ 15 (aufgehoben) 

§ 16 Schularten 
(1) Schularten sind  

 als allgemeinbildende Schulen  
 die Grundschule 
 die Oberschule 
 das Gymnasium 
 die Schule für Erwachsene 

 als berufsbildende Schulen  
 die Berufsschule 
 die Berufsfachschule 
 die Berufsaufbauschule 
 das Berufliche Gymnasium 
 die Fachoberschule 

 die Berufsoberschule 
 die Fachschule. 

(2) 1Eine Schulart kann verschiedene Bildungsgänge umfassen. 2Werkschule, ausbil-
dungsvorbereitende und doppelqualifizierende Bildungsgänge können einer Schulart zu-
geordnet werden.  

§ 17 Schulstufen 
(1) Die Primarstufe umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4.  
(2) Die Sekundarstufe I umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10, im achtjährigen zum Abitur 
führenden Bildungsgang die Jahrgangsstufen 5 bis 9.  
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(3) Die Sekundarstufe II umfasst die Gymnasiale Oberstufe und die Bildungsgänge der 
berufsbildenden Schulen.  

Abschnitt 2 Allgemeinbildende Schulen  

§ 18 Grundschule 
(1) Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4.  
(2) 1Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Kenntnisse 
und Fertigkeiten und entwickelt die unterschiedlichen Fähigkeiten in einem für alle Schü-
lerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. 2Grundlage der Unterrichtsgestaltung 
sind die individuellen Entwicklungen der Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschied-
lichen kognitiven, sozialen, emotionalen und motorischen Voraussetzungen. 3Eine enge 
Kooperation mit den Institutionen des Elementarbereichs soll einen bestmöglichen Über-
gang der einzelnen Schülerinnen und Schüler in den schulischen Bildungsweg sichern.  
(3) Die Grundschule bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die Fortsetzung ihres Bil-
dungsweges in weiterführenden Bildungsgängen vor.  
(4) 1Der Unterricht in der Grundschule kann jahrgangsstufenübergreifend erteilt werden. 
2Er kann auch jahrgangsstufenunabhängig der individuellen Lernentwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler entsprechend organisiert werden.  
(5) 1Die Grundschule soll verlässliche Schulzeiten im Umfang von 5 Stunden täglich mit 
einer gleichmäßigen Verteilung der Unterrichts-, Lern-, Spiel- und Betreuungszeiten vor-
sehen. 2Die Schule legt die nähere Ausgestaltung des Zeitrahmens in Wochenstrukturplä-
nen in eigener Verantwortung fest.  
(6) Das Nähere über die Organisation der Grundschule, über die Einstufung in Lerngrup-
pen und über die Höchstverweildauer regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 19 (aufgehoben) 

§ 20 Oberschule und Gymnasium 
(1) 1Die an die Grundschule anschließenden Schularten sind die Oberschule und das 
Gymnasium. 2Sie vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende, erwei-
terte und vertiefte allgemeine Bildung unter Einbeziehung der Bedingungen der Wirt-
schafts- und Arbeitswelt, ermöglichen eine individuelle Schwerpunktbildung und bieten an 
der persönlichen Leistungsfähigkeit orientierte Förderung und Herausforderungen. 3Damit 
unterstützen sie die Schülerinnen und Schüler beim Erreichen des jeweiligen Abschlusses 
an der gewählten Schule. 4Sie befähigen die Schülerinnen und Schüler, nach Maßgabe 
der Abschlüsse ihren Bildungsweg in einer Berufsausbildung, in berufs- oder studienqua-
lifizierenden Bildungsgängen oder im Studium fortzusetzen. 5Mit der Unterrichtung meh-
rerer Fächer in einer Fremdsprache oder durch ein verstärktes Unterrichtsangebot in der 
jeweiligen Fremdsprache (bilinguale Profile) können weitere Berechtigungen verbunden 
sein.  
(2) 1Die Oberschule führt in einem neunjährigen Bildungsgang zum Abitur, der einen 
sechsjährigen zur Erweiterten Berufsbildungsreife oder zum Mittleren Schulabschluss füh-
renden Bildungsgang einschließt. 2Die Oberschule kann auch in einem achtjährigen Bil-
dungsgang zum Abitur führen. 3Ihr Unterrichtsangebot ist auf die unterschiedlichen Ab-
schlüsse ausgerichtet. 4Der Unterricht in der Oberschule berücksichtigt die Neigungen und 
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die Lernfähigkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler durch eine zunehmende Diffe-
renzierung auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus und führt zu den entsprechenden 
Abschlüssen. 5Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I der Oberschule wird er-
möglicht, mindestens zwei Fremdsprachen zu erlernen. 6Oberschulen können nach Ent-
scheidung der Stadtgemeinden auch die Jahrgangsstufen 1 bis 4 umfassen. 7Das Nähere 
zu der Gestaltung der Bildungsgänge und zum Wechsel zwischen ihnen sowie das Maß 
und das Verfahren von Differenzierung und Individualisierung regelt eine Rechtsverord-
nung. 
(3) 1Das Gymnasium führt in einem achtjährigen Bildungsgang zum Abitur. 2Sein Unter-
richtsangebot ist auf das Abitur ausgerichtet. 3Der Unterricht im Gymnasium berücksichtigt 
die Lernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler mit einem erhöhten Lerntempo auf einem 
Anforderungsniveau, ermöglicht aber auch den Erwerb der anderen Abschlüsse. 4Schüle-
rinnen und Schüler in der Sekundarstufe I des Gymnasiums müssen mindestens zwei 
Fremdsprachen erlernen. 5Das Nähere zu der Gestaltung des Bildungsganges regelt eine 
Rechtsverordnung. 
(4) 1Die Gymnasiale Oberstufe beginnt mit der einjährigen Einführungsphase. 2Ihr folgt die 
zweijährige Qualifikationsphase. 3Der Unterricht wird in einem System von verbindlichen 
und fakultativen Unterrichtsveranstaltungen mit individuell wählbaren Profilen und Schwer-
punktbildungen organisiert. 4Die Gymnasiale Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung, in 
bilingualen Profilen gegebenenfalls auch mit zusätzlichen Prüfungen für internationale Be-
rechtigungen ab. 5Die Unterrichtsorganisation in der Einführungsphase und der Qualifika-
tionsphase sowie das Nähere über Kursbelegungsverpflichtungen und die Höchstverweil-
dauer regelt eine Rechtsverordnung. 

§ 21 Erwerb der Abschlüsse in den allgemeinbildenden Schulen 
(1) Die Abschlüsse werden durch eine Prüfung erworben. 
(2) Abweichend von Absatz 1 kann durch Rechtsverordnung bestimmt werden, dass die 
Einfache Berufsbildungsreife nach der Jahrgangsstufe 9, der Mittlere Schulabschluss oder 
der schulische Teil der Fachhochschulreife nach dem ersten Jahr der Qualifikationsphase 
zuerkannt wird, wenn bestimmte Mindestleistungen erbracht wurden. 

Abschnitt 3 Besondere Organisationsformen  

§ 22 Zentrum für unterstützende Pädagogik 
(1) 1Sonderpädagogische und weitere unterstützende pädagogische Förderung wird in 
den allgemeinen Schulen durch eingegliederte Zentren für unterstützende Pädagogik ge-
währleistet. 2Das Zentrum für unterstützende Pädagogik unterstützt die Schule bei der in-
klusiven Unterrichtung. 
(2) 1Zentren für unterstützende Pädagogik haben die Aufgabe, die allgemeine Schule in 
allen Fragen sonderpädagogischer und weiterer unterstützender pädagogischer Förde-
rung zu beraten und zu unterstützen. 2Sie fördern die Begegnung, gegenseitige Unterstüt-
zung sowie den Erfahrungsaustausch von den behinderten Schülerinnen und Schülern 
untereinander. 3Sie wirken an der Betreuung und Erziehung entsprechend der Behinde-
rung, des sonderpädagogischen Förderbedarfs und der individuellen Problemlagen der 
Schülerinnen und Schüler mit. 4Soweit auf die jeweilige Behinderung bezogene spezielle 
Fertigkeiten und Kompetenzen vermittelt werden, können sie die Schülerinnen und Schü-
ler auch unterrichten. 5Sie können dafür auch therapeutische, soziale und sonstige Hilfen 
außerschulischer Träger einbeziehen. 
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(3) 1In den allgemeinen Schulen können Zentren für unterstützende Pädagogik eingerich-
tet werden, die sich nach der Art ihrer sonderpädagogischen Förderschwerpunkte und 
nach dem Angebot an Bildungsgängen unterscheiden. 2Die einzelnen Förderschwer-
punkte von Zentren für unterstützende Pädagogik, ihre jeweiligen Bildungsgänge und de-
ren Dauer sowie das Nähere über die wegen der Form der Behinderung notwendigen Ab-
weichungen von den Zeugnis- und Versetzungsbestimmungen regelt eine Rechtsverord-
nung.  

§ 23 Ganztagsschulen 
(1) Die Schularten nach §§ 18 bis 20 und 22 können auch als Ganztagsschulen betrieben 
werden.  
(2) 1Die Ganztagsschule verbindet Unterricht und unterrichtsergänzende Angebote zu ei-
ner pädagogischen und organisatorischen Einheit (Lernzeit) an Vor- und Nachmittagen. 
2Die Schule kann zusätzliche Betreuungsangebote vorhalten.  
(3) 1Die Ganztagsschule verpflichtet alle Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an der 
Lernzeit. 2Die Teilnahme an zusätzlichen Betreuungsangeboten kann ganz oder teilweise 
verpflichtend sein. 3Sie hält geeignete Unterstützungs- und Förderangebote für behinderte 
Schülerinnen und Schüler bereit.  
(4) Das Nähere über die Voraussetzungen einer Umwandlung einer Schule in eine Ganz-
tagsschule, über die Dauer und Gestaltung der täglichen Lernzeit und der verbindliche 
durch die jeweilige Schulkonferenz auszufüllende Rahmen für die Teilnahmepflicht an den 
zusätzlichen Betreuungsangeboten sowie die organisatorischen, personellen und sächli-
chen Voraussetzungen regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 24 Schule für Erwachsene 
(1) 1Die Schule für Erwachsene gibt Gelegenheit, außerhalb des üblichen Weges der 
Schulbildung in erwachsenengerechter Weise die Erweiterte Berufsbildungsreife, den Mitt-
leren Schulabschluss und das Abitur zu erreichen. 2Die Bildungsgänge können in Tages- 
und in Abendform eingerichtet werden; sie können in sich geschlossen oder, auch in inte-
grierter Form, in einzelne sich ergänzende Teileinheiten strukturiert sein. 3Der unmittelbare 
Unterricht kann durch Formen des Fernunterrichts ersetzt werden.  
(2) 1Die zum Erwerb der Erweiterten Berufsbildungsreife und zum Mittleren Schulab-
schluss führenden Bildungsgänge dauern je nach Vorbildung der Schülerinnen und Schü-
ler und dem Ziel des Bildungsganges ein bis zwei Jahre. 2Der Unterricht der Bildungs-
gänge schließt mit einer Prüfung ab.  
(3) Diese Bildungsgänge beginnen mit einer Eingangsphase, an deren Ende über die Wei-
terführung der Schullaufbahn entschieden wird.  
(4) 1Das Abendgymnasium und das Kolleg (Gymnasiale Oberstufe in Tagesform) umfas-
sen je nach Vorbildung zwei- bis vierjährige Bildungsgänge. 2Sie gliedern sich in eine Ein-
führungsphase und in eine Hauptphase, in der Unterricht in einem System von verbindli-
chen und fakultativen Grund- und Leistungsfächern organisiert ist. 3Je nach Vorbildung 
kann am Abendgymnasium der Einführungsphase eine Anfangsphase vorangestellt wer-
den. 4Zur besseren Vorbereitung auf das Kolleg kann ein Wechsel in einen anderen Bil-
dungsgang vorgeschrieben werden.  
(5) 1Die Zulassung zu den Bildungsgängen ist so zu regeln, dass der jeweilige Abschluss 
nicht eher erreicht werden kann als auf dem üblichen Weg. 2Qualifizierte Absolventinnen 
und Absolventen der Bildungsgänge der Schule für Erwachsene können im Rahmen der 
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vorhandenen Plätze unmittelbar in einen anderen Bildungsgang der Schule für Erwach-
sene wechseln.  
(6) 1Das Nähere regeln Rechtsverordnungen. Sie müssen insbesondere regeln:  

 die Dauer und die Struktur der Bildungsgänge; 
 die Voraussetzungen für die Weiterführung oder die Beendigung der zum Erwerb 

der Erweiterten Berufsbildungsreife und zum Mittleren Schulabschluss führenden 
Bildungsgänge und gegebenenfalls besondere Formen der Weiterführung; 

 den Erwerb von Zwischenqualifikationen als Voraussetzung für den weiteren Be-
such eines Bildungsganges und für die Zulassung zu Abschlussprüfungen; 

 die Zulassungsvoraussetzungen zu den einzelnen Bildungsgängen, insbesondere 
über die Berücksichtigung von Berufsausbildung und Berufstätigkeit sowie der 
Kenntnisse der deutschen Sprache, und die Leistungsanforderungen für den un-
mittelbaren Wechsel nach Absatz 5 Satz 2. 

2Rechtsverordnungen können regeln:  
 Abweichungen von den Versetzungsbestimmungen des § 42, insbesondere über 

die Wiederholungsmöglichkeit eines Schuljahres oder Schulhalbjahres; 
 das Zuweisungsverfahren nach Absatz 5 Satz 2, wenn die Anzahl der Bewerbe-

rinnen und Bewerber die Anzahl der vorhandenen Plätze übersteigt. 
(7) 1Der zum Erwerb der Erweiterten Berufsbildungsreife und des Mittleren Schulabschlus-
ses führende Schulbereich ist im Sinne dienstrechtlicher Vorschriften der Sekundarstufe I 
zugeordnet, der gymnasiale Bereich der Sekundarstufe II. 2Die Erwachsenenschulen kön-
nen eine Abteilung für außerschulische und schulische Prüfungen enthalten.  

Abschnitt 4 Berufsbildende Schulen  

§ 25 Berufsschule 
(1) 1Die Berufsschule ist Teil der gemeinsam von ihr und den Ausbildungsbetrieben durch-
zuführenden Berufsausbildung. 2Das nach Berufsbereichen gegliederte Berufsgrundbil-
dungsjahr ist im jeweiligen Berufsbereich Grundstufe der Berufsausbildung. 3Der Unter-
richt im Berufsgrundbildungsjahr wird in Vollzeitform erteilt. 4Der Unterricht in der Berufs-
schule hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern allgemeine und fachliche Kennt-
nisse und Kompetenzen unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Be-
rufsausbildung zu vermitteln. 5Die Bildungsgänge können mit einer Prüfung abschließen.  
(2) 1Die Länge der Bildungsgänge der Berufsschule entspricht der Dauer des jeweiligen 
betrieblichen Ausbildungsverhältnisses. 2Der Unterricht wird in Teilzeitform oder zusam-
mengefasst als Blockunterricht erteilt. 3Er steht inhaltlich in enger Beziehung zum betrieb-
lichen Teil der Berufsausbildung. 4Der Unterricht soll, bezogen auf ein Schuljahr von 40 
Wochen, 12 Stunden wöchentlich betragen. 5Die Hälfte der Unterrichtszeit soll für fach-
übergreifenden und gesellschaftskundlichen Unterricht vorgesehen werden.  
(3) Schülerinnen und Schüler, die im Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte 
Menschen gefördert werden, können nach Erfüllung der Schulpflicht in der Berufsschule 
unterrichtet werden, sofern die personellen, räumlichen und schulorganisatorischen Vo-
raussetzungen dafür vorhanden sind und die erforderliche Betreuung durch die außer-
schulischen Kostenträger des Berufsbildungsbereichs gesichert ist.  
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§ 25a Werkschule 
(1) 1Die Stadtgemeinden können Werkschulen einrichten, die an berufsbildenden Schulen 
angegliedert werden. 2Sie können ausnahmsweise als eigenständige Schulen organisiert 
werden.  
(2) 1Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 können sich um Aufnahme in den 
Bildungsgang bewerben. 2Die Anwahl dieses Bildungsganges ist freiwillig. 3Eine Aufnah-
mekommission entscheidet über die Aufnahme.  
(3) 1Der Bildungsgang dauert drei Jahre und umfasst die Jahrgangsstufen 9 bis 11. 2Mit 
einem bestimmten Notenbild kann am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Einfache Berufs-
bildungsreife erlangt werden. 3Am Ende der Jahrgangsstufe 11 steht die Prüfung zur Er-
weiterten Berufsbildungsreife.  
(4) Das Nähere zum Aufnahmeverfahren, zu dem Notenbild nach Absatz 3 sowie zu den 
organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen und der Gestaltung des 
Bildungsganges regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 26 Berufsfachschule 
(1) 1Die Berufsfachschule umfasst Bildungsgänge von mindestens einjähriger Dauer, für 
deren Besuch keine Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit vorausgesetzt wird. 2Ihre 
Bildungsgänge umfassen allgemeine und fachliche Lerninhalte mit dem Ziel, die Schüle-
rinnen und Schüler auf einen Beruf vorzubereiten, ihnen einen Teil der Berufsausbildung 
in einem oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem 
Berufsabschluss zu führen. 3Die Bildungsgänge schließen mit einer Prüfung ab. 4Innerhalb 
der Bildungsgänge können einzelne Abschnitte oder Fächer mit einer Teilprüfung abge-
schlossen werden.  
(2) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden, dass an die Stelle einer Prüfung nach 
Absatz 1 eine gleichwertige außerschulische Prüfung tritt.  
(3) 1Setzt der Erwerb der Berufsqualifikation ein Praktikum voraus, schließt dieses in Form 
einer gelenkten fachpraktischen Ausbildung an die bestandene, den Vollzeitunterricht ab-
schließende Prüfung an. 2Die Art und die Dauer des jeweiligen Bildungsganges, die Zu-
lassungsvoraussetzungen sowie die Voraussetzungen des Abschlusses regelt eine 
Rechtsverordnung.  

§ 27 Berufsaufbauschule 
1Die Berufsaufbauschule wird neben der Berufsschule oder nach erfüllter Schulpflicht von 
Personen besucht, die in einer Berufsausbildung oder Berufstätigkeit stehen oder gestan-
den haben. 2Ihre Bildungsgänge vermitteln eine über das Ziel der Berufsschule hinausge-
hende allgemeine und fachtheoretische Bildung und führen zur Fachschulreife. 3Die Bil-
dungsgänge umfassen in Vollzeitform ein Schuljahr, in Teilzeitform einen entsprechend 
längeren Zeitraum. 4Die Bildungsgänge schließen mit einer Prüfung ab.  

§ 28 Fachoberschule 
(1) 1Die Fachoberschule baut auf dem Mittleren Schulabschluss auf und vermittelt vertiefte 
allgemeine, fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse und Kompetenzen und führt 
zur Fachhochschulreife. 2Die Fachoberschule gliedert sich in einen zweijährigen Bildungs-
gang mit den Jahrgangsstufen 11 und 12 sowie einen einjährigen Bildungsgang mit der 
Jahrgangsstufe 12. 3Die Bildungsgänge schließen mit einer Prüfung ab.  
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(2) 1Der Unterricht in dem zweijährigen Bildungsgang erfolgt in der Jahrgangsstufe 11 in 
Teilzeitform und wird von einer gelenkten fachpraktischen Ausbildung in geeigneten Be-
trieben oder anderen geeigneten außerschulischen Einrichtungen begleitet. 2Die fachprak-
tische Ausbildung kann in besonderen Fällen in schuleigenen Einrichtungen erfolgen. 3Der 
Unterricht in der Jahrgangsstufe 12 erfolgt in Vollzeitform.  
(3) 1Der Unterricht in dem einjährigen Bildungsgang der Jahrgangsstufe 12 erfolgt in Voll-
zeitform oder zwei Jahre in Teilzeitform. 2Wird er mit einer einschlägigen Berufsausbildung 
verbunden, dauert er mindestens drei Jahre. 3Mischformen können zugelassen werden. 
4Voraussetzung für die Aufnahme in den einjährigen Bildungsgang ist eine abgeschlos-
sene, einschlägige Berufsausbildung oder eine einschlägige Berufserfahrung von mindes-
tens fünf Jahren.  
(4) Die Art und die Dauer des jeweiligen Bildungsganges sowie die Zulassungsvorausset-
zungen regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 28a Berufliches Gymnasium 
(1) 1Das Berufliche Gymnasium gliedert sich in Fachrichtungen und vermittelt den Schü-
lerinnen und Schülern allgemeine und berufsbezogene Unterrichtsinhalte und Kompeten-
zen. 2Der Bildungsgang dauert drei Jahre. 3Er beginnt mit einer einjährigen Einführungs-
phase. 4Ihr folgt die zweijährige Qualifikationsphase. 5Das Berufliche Gymnasium schließt 
mit einer Abiturprüfung ab. 6Das Nähere über die Zulassung, die Unterrichtsorganisation 
in den jeweiligen Fachrichtungen und die Höchstverweildauer regeln Rechtsverordnun-
gen.  
(2) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler des Beruflichen Gymnasiums am Ende der 
Eingangsphase ohne Versetzungsentscheidung den Bildungsgang, ist eine Prüfung Vo-
raussetzung für den Erwerb des Mittleren Schulabschlusses.  

§ 28b Berufsoberschule 
1Die Berufsoberschule umfasst Bildungsgänge, für deren Besuch der Abschluss der Fach-
oberschule (Fachhochschulreife) und der Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung 
oder der Nachweis einer einschlägigen Berufstätigkeit von mindestens fünf Jahren voraus-
gesetzt wird. 2Sie gliedert sich in Ausbildungsrichtungen und vermittelt eine allgemeine 
und fachtheoretische Bildung. 3Der Bildungsgang dauert ein Jahr. 4Die Berufsoberschule 
führt zur Fachgebundenen Hochschulreife und beim Nachweis der notwendigen Kennt-
nisse in einer zweiten Fremdsprache zur Allgemeinen Hochschulreife und schließt mit ei-
ner Prüfung ab.  

§ 29 Fachschule 
1Die Fachschule umfasst Bildungsgänge, für deren Besuch der Abschluss einer einschlä-
gigen Berufsausbildung und eine zusätzliche Berufsausübung oder der Nachweis einer 
einschlägigen Berufstätigkeit von mindestens fünf Jahren vorausgesetzt wird. 2Für Fach-
schulen besonderer Art können besondere berufspraktische Zugangsvoraussetzungen 
festgelegt werden. 3Ihre Bildungsgänge führen zu beruflicher Spezialisierung und zu stär-
kerer theoretischer Vertiefung des beruflichen Fachwissens und fördern die allgemeine 
Bildung. 4Die Bildungsgänge in Vollzeitform umfassen mindestens ein Schuljahr, in Teil-
zeitform einen entsprechend längeren Zeitraum. 5Die Bildungsgänge schließen mit einer 
Prüfung ab. 6Innerhalb der Bildungsgänge können einzelne Abschnitte oder Fächer mit 
einer Teilprüfung abgeschlossen werden.  
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§ 30 Ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge 
1In den berufsbildenden Schulen können für Schulpflichtige ausbildungsvorbereitende Bil-
dungsgänge eingerichtet werden. 2Sie sind, soweit sie Maßnahmen der beruflichen Reha-
bilitation oder Lehrgänge zur Vorbereitung auf die berufliche Erstausbildung begleiten, als 
Teilzeitunterricht, im Übrigen als Vollzeitunterricht organisiert. 3Der Unterricht schließt mit 
einer Prüfung ab, wenn die Schülerin oder der Schüler dadurch einen gegenüber seinen 
oder ihren bisherigen Abschlüssen höherwertigen Abschluss erreichen kann. 4Die Art und 
die Dauer des jeweiligen Bildungsganges, die Zulassungsvoraussetzungen sowie die för-
derungsrechtliche Einstufung der Schülerinnen und Schüler regelt eine Rechtsverord-
nung.  

§ 31 Doppelqualifizierende Bildungsgänge 
1Durch inhaltliche und organisatorische Verbindung zweier Bildungsgänge in der Sekun-
darstufe II können zwei schulische Abschlüsse oder durch Verbindung einer Berufsausbil-
dung mit einem weiteren schulischen Bildungsgang eine Berufsqualifikation und ein wei-
terer schulischer Abschluss erworben werden. 2Der Unterricht schließt mit einer Prüfung 
oder zwei getrennten Prüfungen ab. 3Die Art der Bildungsgänge, die jeweiligen Zugangs-
voraussetzungen zu ihnen, deren Dauer sowie die förderungsrechtliche Einstufung der 
Schülerinnen und Schüler regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 32 Weiterführende Abschlüsse 
1In den berufsbildenden Schulen können über ein Angebot von Ergänzungskursen und 
Zusatzprüfungen weiterführende Abschlüsse und Zusatzqualifikationen erworben werden. 
2Das Nähere über die Art der Abschlüsse und Zusatzqualifikationen, die Art und Dauer der 
Zusatzprüfungen und Ergänzungskurse sowie deren Zulassungsvoraussetzungen regelt 
eine Rechtsverordnung.  

§ 33 Zulassung und Ausbildung 
(1) Das Nähere über die Ausbildung in den Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen 
und in den ausbildungsvorbereitenden und doppelqualifizierenden Bildungsgängen, über 
die Zulassung zu ihnen und über das Probejahr oder Probehalbjahr nach dem Eintritt in 
diese Bildungsgänge wird durch Rechtsverordnung geregelt.  
(2) 1Erfordert der mit der Ausbildung angestrebte Beruf eine besondere gesundheitliche 
Eignung, kann die Zulassung versagt werden, wenn über die Eignung keine schulärztliche 
Bescheinigung vorgelegt wird. 2Die jeweilige Rechtsverordnung hat den Inhalt und den 
Zeitpunkt der ärztlichen Untersuchung im Einvernehmen mit der Senatorin für Kinder und 
Bildung festzulegen.  
(3) Hinsichtlich der Ausbildung hat die jeweilige Rechtsverordnung mindestens die allge-
meinen Unterrichtsgrundsätze und die jeweiligen Stundentafeln sowie gegebenenfalls An-
zahl und Zeitpunkt von Teilprüfungen und Anzahl, Zeitpunkt, Dauer und Anforderungen 
von Praktika festzulegen.  
(4) 1Erwachsen während der Ausbildung Zweifel an der Eignung der Schülerin oder des 
Schülers nach Absatz 2, hat er oder sie sich auf Anordnung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters ärztlich untersuchen zu lassen und die ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
2Legt der Schüler oder die Schülerin diese nicht in angemessener Zeit vor, kann auf Antrag 
des Schulleiters oder der Schulleiterin eine schulärztliche Untersuchung angeordnet wer-
den. 3Verweigert der Schüler oder die Schülerin diese oder ergibt das ärztliche Gutachten 
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die fehlende Eignung, kann auf Antrag des Schulleiters oder der Schulleiterin die Fach-
aufsicht die Zulassung zur Ausbildung widerrufen.  

Teil 3 Die Schülerin und der Schüler  

Kapitel 1 Rechte der Schülerin und des Schülers  

§ 34 Bildungsanspruch 
(1) 1Mit Beginn der Schulpflicht haben alle Schülerinnen und Schüler nach Maßgabe ihrer 
Interessen und ihren Fähigkeiten das Recht, einen Bildungsweg einzuschlagen, der ihnen 
den Erwerb der von ihnen angestrebten abschließenden Berechtigung eröffnet. 2Der Bil-
dungsanspruch erlischt nach Erfüllung der Schulpflicht grundsätzlich mit der Beendigung 
des Besuches des jeweiligen Bildungsganges.  
(2) Wird eine Schülerin oder ein Schüler in eine Schule aufgenommen, nachdem die 
Schulpflicht erfüllt ist, umfasst der Bildungsanspruch nach Maßgabe der Fähigkeiten den 
Besuch des jeweiligen Bildungsganges bis zu dessen Abschluss.  
(3) Ist der Besuch eines Bildungsganges oder mehrerer bestimmter aufbauender Bildungs-
gänge Teil eines in sich geschlossenen Bildungsweges, erlischt der Bildungsanspruch bei 
fortlaufendem Schulbesuch abweichend von Absatz 1 erst mit Beendigung des letzten Bil-
dungsganges.  
(4) 1Schülerinnen und Schüler verlieren nach Erfüllung der Schulpflicht ihren Bildungsan-
spruch, wenn sie aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht regelmäßig am Unterricht 
teilnehmen und dadurch dem Unterricht ihrer Klasse oder Lerngruppe nicht mehr folgen 
können. 2Das Nähere bestimmt dieses Gesetz.  

§ 35 Sonderpädagogische Förderung 
(1) 1Behinderte und von Behinderung bedrohte Schülerinnen und Schüler haben einen 
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung. 2Sie unterstützt und begleitet diese Schü-
lerinnen und Schüler durch individuelle Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung im 
Rahmen der Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Bildungsgänge.  
(2) 1Sonderpädagogischer Förderbedarf umschreibt individuelle Förderbedürfnisse im 
Sinne spezieller unterrichtlicher und erzieherischer Erfordernisse, deren Einlösung eine 
sonderpädagogische Unterstützung oder Intervention nötig macht. 2Sonderpädagogi-
scher Förderbedarf besteht bei Kindern und Jugendlichen, die in ihren Bildungs-, Entwick-
lungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht ohne sonder-
pädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden können.  
(3) 1Auf der Grundlage förderdiagnostischer Gutachten werden die individuellen Förder-
bedürfnisse ermittelt. 2Das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förder-
bedarfs bei Schülerinnen und Schülern wird vor der Einschulung oder während des spä-
teren Schulbesuchs auf Antrag der jeweiligen Schule nach Beratung mit dem zuständigen 
Zentrum für unterstützende Pädagogik, der Erziehungsberechtigten, des zuständigen Ge-
sundheitsamtes oder auf eigene Entscheidung in Verantwortung der Fachaufsicht durch-
geführt. 3Die Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs setzt die Beteiligung der 
Erziehungsberechtigten, ein förderdiagnostisches Gutachten, ein schulärztliches Gutach-
ten und auf Wunsch der Erziehungsberechtigten auch ein schulpsychologisches Gutach-
ten voraus. 4Die jeweiligen Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an den notwendi-
gen Untersuchungen, einschließlich schulischer Testverfahren, mitzuwirken und sich der 
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schulärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 5Widersprechen Erziehungsberechtigte 
dem Verfahren zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, kann bei Nach-
teilen für die Schülerin oder den Schüler die zuständige Schulbehörde auf der Grundlage 
einer weiteren Überprüfung, die durch Rechtsverordnung zu regeln ist, die Durchführung 
des Verfahrens veranlassen.  
(4) 1Ein Entwicklungsplan des Landes zur schulischen Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit Bedarf an unterstützender Pädagogik und sonderpädagogischer Förderung 
soll einen Zeitrahmen für den Übergang nach § 70a, Perspektiven und Maßnahmen für 
die Realisierung des Auftrags nach § 4 Abs. 5 aufzeigen und fortschreiben. 2Die schulische 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an unterstützender Pädagogik und 
sonderpädagogischer Förderung ist Auftrag des gesamten Schulsystems. 3Alle Schulen 
müssen Perspektiven und Maßnahmen für die Realisierung des Auftrags nach § 4 Abs. 5 
erarbeiten.  
(5) Das Nähere über das Verfahren zur Feststellung des Förderbedarfs nach Absatz 3, 
über den Förderort, über die Art der zu erwerbenden Berechtigungen und über das Ver-
fahren zur Entscheidung über Form und Inhalt der sonderpädagogischen Förderung in der 
allgemeinen Schule regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 36 Einschulungsvoraussetzungen, Sprachförderung 
(1) Bis zum 31. Mai eines jeden Jahres findet in der Regel am Standort der zuständigen 
Grundschule bei allen Kindern, die im folgenden Kalenderjahr regelmäßig schulpflichtig 
werden, eine Feststellung der Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachstandsfeststel-
lung) statt, an der teilzunehmen jedes Kind verpflichtet ist.  
(2) 1Kinder, deren deutsche Sprachkenntnisse nach der Sprachstandsfeststellung nicht 
ausreichen, um dem Unterricht sprachlich zu folgen, sind verpflichtet, im Jahr vor der Ein-
schulung nach näherer Bestimmung durch die Senatorin für Kinder und Bildung an beson-
deren schulischen oder außerschulischen Sprachfördermaßnahmen teilzunehmen. 2Das 
Nähere, insbesondere zur Form und zu den Anforderungen der Sprachstandsfeststellung, 
Ort, Dauer und Trägerschaft der Maßnahmen regelt eine Rechtsverordnung.  
(3) 1Schülerinnen und Schüler, die nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse verfügen, beginnen ihre Schulzeit mit einem mehrmonatigen 
Sprachförderkurs, nach dessen erfolgreicher Teilnahme, spätestens mit Beendigung des 
Kurses, sie in die Jahrgangsstufe überwechseln, der sie bereits zu Beginn zugeordnet 
wurden. 2Das Nähere über die Anforderungen an die Sprachkenntnisse als Voraussetzung 
für die Einschulung regelt eine Rechtsverordnung.  
(4) 1Im Jahr vor der Einschulung findet eine schulärztliche Untersuchung statt, an der teil-
zunehmen jedes Kind verpflichtet ist. 2Wenn Schülerinnen und Schüler, deren Einschulung 
in eine höhere als die 1. Jahrgangsstufe erfolgen soll, noch nicht in einem anderen Bun-
desland eine öffentliche Schule oder private Ersatzschule besucht haben, sind auch sie 
zur Teilnahme an einer schulärztlichen Untersuchung verpflichtet.  
(5) Kinder mit Behinderungen können auf Antrag der Erziehungsberechtigten zusätzlich 
bereits im Jahr vor der Untersuchung nach Absatz 4 an einer schulärztlichen Untersu-
chung teilnehmen.  

§ 37 Aufbauender Bildungsweg 
(1) 1Der schulische Bildungsweg fängt mit Beginn der Schulpflicht in der Grundschule an. 
2Schülerinnen und Schüler, die in einem anderen Land der Bundesrepublik zur Schule 
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gegangen sind, werden in eine Jahrgangsstufe eines Bildungsganges aufgenommen, die 
dem bisherigen Schulbesuch entspricht.  
(2) Nach Aufnahme in einen Bildungsgang durchlaufen ihn die Schülerinnen oder die 
Schüler jahrgangsweise aufsteigend bis zum Abschluss, sofern dies Gesetz nichts ande-
res vorsieht.  
(3) 1Das Überspringen und das freiwillige Wiederholen einer Jahrgangsstufe innerhalb ei-
nes Bildungsganges (Vorrücken und Zurückgehen) ist im Einvernehmen zwischen der 
Schule und der Schülerin oder dem Schüler, bei Minderjährigkeit ihrer Erziehungsberech-
tigten, zulässig, wenn zu erwarten ist, dass die Schülerin oder der Schüler in der neuen 
Jahrgangsstufe hinsichtlich seiner oder ihrer Fähigkeiten angemessener gefördert werden 
kann. 2Die Jahrgangsstufe am Ende eines Bildungsganges kann im Einvernehmen zwi-
schen der Schule und der Schülerin oder dem Schüler, bei Minderjährigkeit ihrer Erzie-
hungsberechtigten, freiwillig auch dann einmal wiederholt werden, wenn zu erwarten ist, 
dass die Schülerin oder der Schüler in der neuen Jahrgangsstufe seinen oder ihren Ab-
schluss verbessern kann, um die Berechtigung zur Fortsetzung seines Bildungsweges in 
bestimmten weiterführenden Bildungsgängen zu erlangen.  
(4) 1Die Abschlüsse, die in den in § 20 genannten Schularten erworben werden können, 
berechtigen je nach Art des Bildungsganges zum Eintritt in bestimmte weiterführende Bil-
dungsgänge. 2Der Eintritt kann für einzelne Bildungsgänge von einem qualifizierten Ab-
schluss sowie von außerschulischen Qualifikationen abhängig gemacht werden.  

§ 37a Übergang von der Grundschule in weiterführende Bildungsgänge 
1Am Ende des Bildungsganges der Grundschule wählen die Erziehungsberechtigten nach 
Beratung durch die Grundschule den weiteren Bildungsgang für ihr Kind. 2Nehmen die 
Erziehungsberechtigten nicht an der Beratung teil, weist die Grundschule die Schülerin 
oder den Schüler einer Schulart zu. 3Die Aufnahme an der jeweiligen Schule erfolgt nach 
§§ 6 bis 6b des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes.  

§ 38 Leistungskontrollen, Zeugnisse 
(1) Zur Feststellung der Lernergebnisse sowie zur Überprüfung des Lernfortschrittes sind 
Leistungskontrollen durchzuführen.  
(2) 1Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Leistungskontrollen wird in jedem Fach 
am Ende eines bestimmten Zeitraums eine Beurteilung der Lernentwicklung und der Leis-
tung der Schülerin oder des Schülers abgegeben. 2Diese Beurteilungen werden in Zeug-
nissen oder Lernentwicklungsberichten zusammengefasst und von der Zeugniskonferenz 
beschlossen.  
(3) Ein Abschlusszeugnis wird erteilt, wenn der Schüler oder die Schülerin das Ziel des 
Bildungsganges erreicht hat.  
(4) Ein Abgangszeugnis wird erteilt, wenn der Schüler oder die Schülerin den Bildungs-
gang verlässt, ohne dessen Ziel erreicht zu haben, es sei denn, die Pflicht zum Besuch 
einer allgemeinbildenden Schule ist noch nicht erfüllt.  
(5) 1Das Nähere regelt eine Zeugnisordnung. 2Die Zeugnisordnung hat mindestens den 
Beurteilungszeitraum, den Inhalt, die Form und die Termine der Zeugnisse und Lernent-
wicklungsberichte, die Anforderungen für die ohne Prüfung zu erteilenden Abschlusszeug-
nisse sowie die Bewertungs- und Beurteilungsgrundlagen und die Zusammensetzung der 
Zeugniskonferenz zu regeln. 3Durch Rechtsverordnung kann auch bestimmt werden, dass 
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Zeugnisse weitere Abschlüsse oder andere Berechtigungen einschließen. 4Die Zuerken-
nung weiterer Abschlüsse oder anderer Berechtigungen kann von zusätzlichen, vorher zu 
erfüllenden Qualifikationen oder Bedingungen abhängig gemacht werden.  

§ 39 Zeugnisse für Externe 
(1) 1Personen, die keine öffentliche Schule besuchen, können, in der Regel auf Grund 
einer Prüfung, das Abschlusszeugnis einer öffentlichen Schule erhalten. 2In Ausnahmefäl-
len kann ihnen ein mit dem Abschluss einer öffentlichen Schule vergleichbarer Bildungs-
stand zuerkannt werden, wenn der berufliche Werdegang oder sonstige Nachweise ihn 
zweifelsfrei erkennen lassen.  
(2) 1Das Nähere kann eine Rechtsverordnung regeln. 2Die Rechtsverordnung kann insbe-
sondere Anforderungen an das Lebensalter und an die Schulbildung regeln sowie, wenn 
es für den Erwerb des vergleichbaren Bildungsstandes erforderlich ist, Anforderungen an 
die Berufsausbildung, an Dauer und Inhalt einer Berufstätigkeit oder entsprechender Tä-
tigkeiten und an zusätzliche Bildungsmaßnahmen. 3Darüber hinaus kann die Senatorin für 
Kinder und Bildung in Einzelfällen einen mit dem Abschluss einer öffentlichen Schule ver-
gleichbaren Bildungsstand zuerkennen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 
erfüllt sind.  

§ 40 Prüfungen 
(1) 1Prüfungen am Ende eines Bildungsganges oder innerhalb eines Bildungsganges ha-
ben den Zweck nachzuweisen, dass die Schülerin oder der Schüler das jeweilige Ziel er-
reicht hat. 2Ein Bildungsgang kann so strukturiert sein, dass das Bestehen mehrerer Teil-
prüfungen zu seinem Abschluss führt.  
(2) Prüfungen für Externe haben den Zweck nachzuweisen, dass der Prüfling die für den 
Abschluss einer öffentlichen Schule erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt.  
(3) 1Prüfungen werden von einem Ausschuss abgenommen, der mit Stimmenmehrheit 
entscheidet. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des oder der Vorsitzenden.  
(4) 1Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung zu beeinflussen, ist 
die gesamte Prüfung für nicht bestanden zu erklären. 2In leichteren Fällen ist die betroffene 
Teilleistung für nicht bestanden zu erklären.  
(5) 1Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so schwerwiegend, dass es 
nicht möglich ist, seine Prüfung oder die anderer Schülerinnen oder Schüler ordnungsge-
mäß durchzuführen, so kann er von der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. 2Die 
Prüfung ist dann für nicht bestanden zu erklären.  
(6) 1Versäumt ein Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen einen Prüfungstermin, 

ten zu bewerten. 2In leichteren Fällen ist der entsprechende Prüfungsteil zu wiederholen. 
3Versäumt der Prüfling aus von ihm zu vertretenden Gründen mehr als einen Prüfungster-
min, ist die gesamte Prüfung für nicht bestanden zu erklären.  
(7) 1Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. 2Die Wiederholung 
kann sich auf einzelne Prüfungsteile beschränken. 3Eine zweite Wiederholung kann für 
Teilprüfungen ausgeschlossen werden. 4Die Senatorin für Kinder und Bildung kann auf 
Antrag eine zweite Wiederholung der Prüfung gestatten, wenn ihr Bestehen hinreichend 
wahrscheinlich ist. 5§ 44 Abs. 2 gilt entsprechend.  
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(8) 1Das Nähere regeln Prüfungsordnungen. 2Die Prüfungsordnungen haben mindestens 
die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung, die Zusammensetzung des Prüfungs-
ausschusses, das Prüfungsverfahren, die Berücksichtigung der besonderen Belange der 
Behinderten, die Einbeziehung der vor der Prüfung erbrachten Leistungen sowie die Be-
dingungen für das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfungen zu regeln. 3Prüfungsord-
nungen können die Einsetzung von Teilprüfungsausschüssen regeln.  

§ 41 (aufgehoben) 

§ 42 Versetzung, Nichtversetzung 
(1) 1Am Ende der Sekundarstufe I der zum Abitur führenden Bildungsgänge wird über die 
Zuweisung einer Schülerin oder eines Schülers in die Gymnasiale Oberstufe entschieden. 
2In der Gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen Gymnasium, im doppelqualifizierenden Bil-
dungsgang der Berufsfachschule für Assistenten mit dem Abschluss der Allgemeinen 
Hochschulreife, im Abendgymnasium und im Kolleg wird am Ende der Eingangsphase 
oder des ersten Ausbildungsjahres über die Zuweisung in die Qualifikationsphase oder in 
den nächsten Ausbildungsabschnitt entschieden. 3An den berufsbildenden Schulen, die 
nicht zum Abitur führen, mit Ausnahme der Berufsschule und der einjährigen beruflichen 
Bildungsgänge wird nach jedem Ausbildungsabschnitt über den Wechsel in den nächst-
höheren Ausbildungsabschnitt entschieden. 4Der Ausbildungsabschnitt kann ein Schuljahr 
oder ein Schulhalbjahr umfassen.  
(2) 1Die Zuweisung in die Gymnasiale Oberstufe, in die Qualifikationsphase der Gymnasi-
alen Oberstufe oder in den nächsten Ausbildungsabschnitt erfolgt, wenn eine erfolgreiche 
Teilnahme am Unterricht der jeweils nächsten Stufe oder des nächsten Ausbildungsab-
schnitts zu erwarten ist (Versetzung). 2Entsprechen die Lernfortschritte nicht den Anforde-
rungen und ist zu erwarten, dass die Versetzung die Entwicklung der Schülerin oder des 
Schülers beeinträchtigt, muss die Stufe oder der Ausbildungsabschnitt wiederholt werden 
(Nichtversetzung). 3Die Entscheidung trifft die Versetzungskonferenz, in Ausnahmefällen 
die Fachaufsicht.  

§ 43 Andere Formen der Anpassung des Bildungswegs an die Lernentwicklung 
(1) 1In den Jahrgangsstufen, in denen der Unterricht leistungsdifferenziert erfolgt, ent-
scheiden über die Ersteinstufung die Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der 
Empfehlung der Schule. 2Über Umstufungen entscheidet die Zeugniskonferenz aufgrund 
der erbrachten Leistungen in den einzelnen Fächern unter angemessener Berücksichti-
gung der Lernentwicklung während des Schulhalbjahres und der Gesamtpersönlichkeit 
der Schülerin oder des Schülers.  
(2) Wird in Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen ein Abschnitt in einem Bildungs-
gang mit einer Teilprüfung abgeschlossen, ist das Bestehen Voraussetzung für die Auf-
nahme in die nächsthöhere Jahrgangsstufe oder den nächsthöheren Ausbildungsab-
schnitt.  
(3) 1Hat eine Schülerin oder ein Schüler eine Prüfung am Ende oder während eines Bil-
dungsganges nicht bestanden, ist sie oder er berechtigt, die letzte Jahrgangsstufe einmal 
zu wiederholen. 2Wird auch dann die Prüfung nicht bestanden, verlässt sie oder er die 
Schule ohne Abschluss. 3Ein Anspruch auf Wiederholung der Jahrgangsstufe besteht 
nicht, wenn der Schülerin oder dem Schüler bei der Aufnahme in den Bildungsgang be-
kannt war, dass mit ihrem Jahrgang der Bildungsgang ausläuft.  



BremSchulG  
 

26 

§ 44 Verlassen des Bildungsganges 
(1) Hat eine Schülerin oder ein Schüler eine Prüfung während eines Bildungsganges oder 
an dessen Ende oder eine Teilprüfung nach § 43 Abs. 2 auch im Wiederholungsfall nicht 
bestanden, muss sie oder er durch Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters 
den Bildungsgang verlassen ohne Anspruch auf Aufnahme in einen anderen Bildungsgang 
derselben Schulart.  
(2) 1Das Gleiche gilt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler trotz eines Angebots von be-
sonderen Fördermaßnahmen zweimal in derselben Jahrgangsstufe oder in zwei aufeinan-
derfolgenden Jahrgangsstufen eines Bildungsganges nicht versetzt werden konnte. 2In der 
Gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen Gymnasium, im doppelqualifizierenden Bildungs-
gang der Berufsfachschule für Assistenten mit dem Abschluss der Allgemeinen Hoch-
schulreife, im Abendgymnasium und im Kolleg muss die Schülerin oder der Schüler den 
Bildungsgang verlassen, wenn sie oder er wegen Nichterfüllung der Prüfungsvorausset-
zungen innerhalb der Höchstverweildauer nicht zur Abiturprüfung zugelassen werden 
kann. 3Schülerinnen und Schüler von beruflichen Vollzeitbildungsgängen müssen den Bil-
dungsgang ohne Anspruch auf Wiederholung verlassen, wenn sie nicht innerhalb des ers-
ten Schulhalbjahres, bei zweijährigen Bildungsgängen des ersten Schuljahres, bestimmte 
Mindestleistungen erbracht haben.  
(3) 1Bleibt eine nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder ein nicht mehr schulpflichtiger 
Schüler im Verlauf eines Zeitraums von vier Unterrichtswochen mindestens drei Tage oder 
innerhalb eines Schulhalbjahres mindestens sechs Tage dem Unterricht unentschuldigt 
fern, entscheidet auf Antrag der Schulleiterin oder des Schulleiters die Fachaufsicht über 
die Entlassung; dies gilt auch, wenn die Schülerin oder der Schüler im Verlauf von vier 
Unterrichtswochen mindestens acht Unterrichtsstunden auf mehr als drei Tage verteilt o-
der innerhalb eines Schulhalbjahres mindestens 21 Unterrichtsstunden auf mehr als sechs 
Tage verteilt dem Unterricht unentschuldigt fernbleibt. 2Ein Anspruch auf Aufnahme in eine 
andere Schule besteht nicht. 3Hat die Schülerin oder der Schüler das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet, ist das Jugendamt zu beteiligen, wenn die Besonderheit des Falles dies 
angezeigt erscheinen lässt.  

§ 45 Verordnungsermächtigung 
1Das Nähere zu den §§ 42 bis 44 regeln Rechtsverordnungen. 2Dabei sind die Zusam-
mensetzung der Versetzungskonferenz und die Bedingungen für eine Versetzung sowie 
die jeweilige Dauer eines Ausbildungsabschnittes in Bildungsgängen an berufsbildenden 
Schulen festzulegen.  

§ 46 Ordnungsmaßnahmen 
(1) Ordnungsmaßnahmen dürfen nur getroffen werden, wenn dies zur Sicherung der Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit oder zum Schutz von beteiligten Personen erforderlich ist.  
(2) Ordnungsmaßnahmen können getroffen werden, wenn Schülerinnen oder Schüler vor-
sätzlich und nachweisbar  

 gegen eine Rechtsnorm oder die durch Verwaltungsanordnung oder Beschluss 
der Schulkonferenz festgelegte Schulordnung verstoßen oder 

 Anordnungen der Schulleitung oder einzelner Lehrkräfte nicht befolgen, die zur 
Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrages der Schule notwendig sind. 
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§ 47 Arten der Ordnungsmaßnahmen 
(1) Erfordert das Verhalten einer Schülerin oder eines Schülers eine Ordnungsmaßnahme, 
so kommt folgendes in Betracht:  

 Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, die Schülerin oder den Schüler das 
eigene Fehlverhalten erkennen zu lassen; 

 Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht bis zu höchstens einer Woche; 
 Ausschluss von Klassen- oder Schulveranstaltungen; 
 Erteilung eines schriftlichen Verweises; 
 Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe; 
 Überweisung in eine andere Schule. 

(2) 1Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 5 und 6 sollen nur bei schwerem oder wiederhol-
tem Fehlverhalten der Schülerin oder des Schülers angewandt werden. 2Die Maßnahme 
nach Absatz 1 Nr. 6 setzt voraus, dass ihr nach wiederholtem Fehlverhalten und Erteilung 
eines schriftlichen Verweises eine schriftliche individuelle Verhaltensvereinbarung zwi-
schen der Schülerin oder dem Schüler, in der Primarstufe und der Sekundarstufe I auch 
ihren oder seinen Erziehungsberechtigten, und der Schule vorausgegangen ist, in der die 
wechselseitigen Pflichten vereinbart werden (Androhung der Überweisung in eine andere 
Schule). 3In der Sekundarstufe II sind die Eltern über die abgeschlossene Verhaltensver-
einbarung zu informieren; § 6a bleibt unberührt. 4Wird in der Sekundarstufe II in dieser 
Verhaltensvereinbarung ausdrücklich darauf hingewiesen, kann bei einem erheblichen 
Verstoß der Schülerin oder des Schülers gegen ihre oder seine Pflichten aus dieser Ver-
einbarung die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 6 durch die Schulleitung ausge-
sprochen werden, sofern die Schule ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung eingehal-
ten hat. 5Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, kann nach pflichtgemäßem Ermessen 
der Schule die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 6 im vom Verordnungsgeber nach 
Absatz 5 festgelegten regulären Verfahren ausgesprochen werden.  
(3) 1Ordnungsmaßnahmen können mit Auflagen verbunden werden und müssen beson-
ders pädagogisch begleitet werden. 2Erforderlich ist die besondere pädagogische Beglei-
tung insbesondere in Fällen der Verletzung der Würde von Mädchen, Frauen, Homosexu-
ellen und der von kulturellen, ethnischen und religiösen Gruppen durch alle Formen der 
Gewalt. 3In besonderen Fällen ist ein Schulpsychologe oder eine Schulpsychologin hinzu-
zuziehen.  
(4) 1Bevor eine Ordnungsmaßnahme erlassen wird, ist der Schülerin oder dem Schüler 
Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 
2Vor schwereren Maßnahmen soll den Erziehungsberechtigten diese Gelegenheit eben-
falls gegeben werden, in Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 und 6 ist sie ihnen zu geben. 3Die 
zur Entscheidung befugte Stelle hat die Erziehungsberechtigten und die Schülerin oder 
den Schüler unverzüglich von einer getroffenen Ordnungsmaßnahme schriftlich in Kennt-
nis zu setzen. 4In Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 kann dies auch mündlich geschehen.  
(5) Das Nähere über das Verfahren zu den Maßnahmen nach Absatz 1, 3 und 4, über 
Anforderungen an Verhaltensvereinbarung nach Absatz 2 sowie über das Anhörungsrecht 
nach Absatz 5 Satz 2 sowie über vorläufige Maßnahmen, die in den Fällen des Absatzes 
1 Nr. 6 aus Gründen des § 46 Abs. 1 bis zur endgültigen Entscheidung erforderlich sind, 
regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 47a Maßnahmen zur Sicherheit der Schule 
(1) 1Eine Schülerin oder ein Schüler, durch deren oder dessen Schulbesuch die Sicherheit 
von Menschen erheblich gefährdet wird, kann vom Besuch aller öffentlichen Schulen im 
Land Bremen ausgeschlossen werden, wenn eine Änderung des schulischen Verhaltens 
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der Schülerin oder des Schülers auch für die Zukunft nicht erwartet werden kann. 2Der 
Ausschluss darf nur in der Sekundarstufe II und der Schule für Erwachsene angeordnet 
werden.  
(2) 1Über den Ausschluss entscheidet die Fachaufsicht auf Antrag der Schulleiterin oder 
des Schulleiters. 2Bis zur Entscheidung kann die Schulleiterin oder der Schulleiter der 
Schülerin oder dem Schüler mit sofortiger Wirkung den Schulbesuch untersagen.  
(3) Bevor die Fachaufsicht entscheidet, hat sie der Schülerin oder dem Schüler sowie den 
Erziehungsberechtigten und dem Jugendamt Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.  
(4) Wird eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger Schüler vom Schulbesuch 
ausgeschlossen, wirkt die Fachaufsicht auf geeignete Maßnahmen, insbesondere der Ju-
gendhilfe, für diese Schülerin oder diesen Schüler hin; diese Maßnahmen sollen schulisch 
begleitet werden.  
(5) 1Eine vom Schulbesuch ausgeschlossene Schülerin oder ein vom Schulbesuch aus-
geschlossener Schüler ist von der Fachaufsicht auf Antrag wieder zum Schulbesuch zu-
zulassen, wenn Tatsachen die Erwartung rechtfertigen, dass durch den Schulbesuch der 
Schülerin oder des Schülers die Sicherheit von Menschen nicht mehr erheblich gefährdet 
wird. 2Der Antrag kann erstmalig sechs Monate nach der Entscheidung über den Aus-
schluss gestellt werden.  

§ 48 Ferien 
(1) Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf Ferien.  
(2) Die Gesamtdauer der Ferien eines Jahres sowie deren Aufteilung in einzelne zusam-
menhängende Ferienabschnitte regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 49 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
Zur besseren Eingliederung von schulpflichtigen Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund in das bremische Schulwesen können durch Rechtsverordnung  

 besondere Vorschriften für die Aufnahme in die Schule und die endgültige Zuord-
nung der Schülerin oder des Schülers erlassen werden; 

 Abweichungen von den Versetzungsbestimmungen getroffen werden; 
 unbeschadet anderer Regelungen über die Berücksichtigung der Sprache des 

Herkunftslandes die durch eine Prüfung festgestellte Note in der Sprache des Her-
kunftslandes an die Stelle der Note in einer Fremdsprache gesetzt werden, wenn 
in der Sprache des Herkunftslandes kein Unterricht erteilt werden kann. Für das 
Prüfungsverfahren finden die Bestimmungen des § 40 keine Anwendung. 

§ 50 Gastschülerinnen und Gastschüler 
(1) Die Schulen können Personen, die am Unterricht teilnehmen wollen, aber keinen be-
rechtigenden Abschluss anstreben, als Gastschülerinnen oder Gastschüler aufnehmen, 
wenn hierdurch die Unterrichtung der anderen Schülerinnen und Schüler nicht beeinträch-
tigt wird.  
(2) 1Die Beschulung und die Leistungsbeurteilung erfolgt in Absprache mit den Gastschü-
lerinnen oder Gastschülern. 2Sie können durch die Schulleiterin oder den Schulleiter oder 
durch die Fachaufsicht jederzeit entlassen werden; der Angabe der Gründe für die Entlas-
sung bedarf es nicht.  
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§ 51 Schülereigene Medien 
(1) 1Schülerzeitungen sind periodische Druckschriften, die von Schülerinnen und Schülern 
einer oder mehrerer Schulen für Schülerinnen und Schüler gestaltet und herausgegeben 
werden, aber nicht der Verantwortung einer Schule unterliegen. 2Schülerzeitungen dürfen 
in jeder Schule vertrieben werden. 3Ein Exemplar ist mit Beginn der Verteilung der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter zur Kenntnis zuzuleiten.  
(2) 1Für Schülerzeitungen gilt das Bremische Pressegesetz. 2Im Impressum müssen die 
im Sinne des Presserechts verantwortlichen Schülerinnen und Schüler in Verbindung mit 
ihrer Schule angegeben werden. 3Durch die Gestaltung oder Herausgabe einer Schüler-
zeitung dürfen der Schülerin oder dem Schüler keine schulischen Nachteile entstehen.  
(3) Für andere von Schülerinnen und Schülern gestaltete oder herausgegebene Medien 
gelten Absatz 1 und 2 entsprechend.  

Kapitel 2 Allgemeine Schulpflicht  

§ 52 Geltungsbereich 
Die Vorschriften über die Schulpflicht gelten für alle, die im Lande Bremen ihre Wohnung 
oder, bei mehreren Wohnungen, ihre Hauptwohnung oder ihre Ausbildungsstätte haben.  

§ 53 Beginn der Schulpflicht 
(1) 1Die Schulpflicht beginnt für alle Kinder, die bis zum 30. Juni eines Jahres das sechste 
Lebensjahr vollenden, am 1. August desselben Jahres. 2Schulpflichtige Kinder können aus 
erheblichen gesundheitlichen Gründen für ein Jahr zurückgestellt werden. 3Die Entschei-
dung trifft die Fachaufsicht auf der Grundlage eines schulärztlichen Gutachtens.  
(2) Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September eines Jahres das sechste 
Lebensjahr vollenden, werden auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten inner-
halb der Anmeldefrist ebenfalls zum 1. August desselben Jahres schulpflichtig, sofern das 
schulärztliche Gutachten nicht eine Zurückstellung des Kindes empfiehlt.  
(3) Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. Januar des Folgejahres 
das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberech-
tigten innerhalb der Anmeldefrist ebenfalls zum 1. August dieses Jahres schulpflichtig, so-
fern die Grundschule insbesondere aufgrund des schulärztlichen Gutachtens feststellt, 
dass das Kind hinsichtlich seiner sprachlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten durch 
den Unterricht und das übrige Schulleben nicht überfordert werden wird.  

§ 54 Dauer der Schulpflicht 
(1) Die Schulpflicht dauert 12 Jahre, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.  
(2) 1Auszubildende, die in einem Ausbildungsverhältnis in einem anerkannten oder gleich-
wertig geregelten Ausbildungsberuf stehen, sind für die Dauer des Ausbildungsverhältnis-
ses schulpflichtig. 2Dies gilt nicht, wenn es sich um eine Maßnahme handelt, die als beruf-
liche Umschulung gefördert werden kann. 3War die Schulpflicht beendet, lebt sie in den 
Fällen des Satzes 1 wieder auf.  
(3) 1Die Schulpflicht endet vor Ablauf von 12 Jahren, wenn ein mindestens einjähriger 
beruflicher Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen wurde. 2Sie endet spätestens zum 
Ende des Schuljahres, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. 3Absatz 2 bleibt unbe-
rührt.  
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§ 55 Erfüllung der Schulpflicht 
(1) Die Schülerinnen und Schüler müssen während ihrer Schulpflicht eine öffentliche 
Schule oder eine private Ersatzschule im Lande Bremen besuchen.  
(2) 1Die Schulpflichtigen besuchen mindestens 10 Jahre oder bis zum Erreichen der Er-
weiterten Berufsbildungsreife oder des Mittleren Schulabschlusses eine allgemeinbil-
dende Schule oder die Werkschule (Vollzeitschulpflicht). 2Der Besuch der Primarstufe wird 
mit vier Jahren auf die Schulpflicht angerechnet.  
(3) 1Jugendliche können ihre Schulpflicht nach der 8. Jahrgangsstufe in der Werkschule 
an einer berufsbildenden Schule erfüllen. 2Der Besuch der Werkschule wird mit zwei Jah-
ren auf die Vollzeitschulpflicht angerechnet.  
(4) 1Schülerinnen und Schüler können von der Fachaufsicht zur Erfüllung ihrer Schulpflicht 
vorübergehend einem Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum nach § 14 
Abs. 2 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes zugewiesen werden, wenn ihr oder 
sein Lern- und Sozialverhalten dies erforderlich macht oder von ihr oder ihm dauerhafte 
Störungen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit in ihrer oder seiner Schule ausgehen und 
die Maßnahmen nach §§ 46, 47 zuvor erfolglos geblieben sind. 2Die Zuweisung kann an-
geordnet werden, ohne dass die Maßnahmen nach den §§ 46, 47 zuvor ergriffen wurden, 
wenn das Verhalten der Schülerin oder des Schülers während des Schulbesuchs die Si-
cherheit von Menschen erheblich gefährdet oder den Schulbetrieb nachhaltig und schwer 
beeinträchtigt. 3Ihre Dauer soll zwei Schuljahre nicht überschreiten. 4Das Nähere über das 
Verfahren der Zuweisung, der Rückführung und der Beteiligung der Erziehungsberechtig-
ten regelt eine Rechtsverordnung.  
(5) Auszubildende erfüllen ihre Schulpflicht durch den Besuch der Berufsschule.  
(6) 1Die Schulpflicht wird ebenfalls erfüllt durch den Besuch einer Schule nach § 1 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 3 und 4, wenn der im Rahmen einer Ausbildung vermittelte Unterricht von der 
Fachaufsicht als ausreichend angesehen wird. 2Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund können Teile ihrer Schulpflicht durch den Besuch eines Intensivsprachkurses 
anderer Träger erfüllen, wenn der Unterricht in diesem Sprachkurs von der Fachaufsicht 
als ausreichend angesehen wird.  
(7) 1Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des Landes Bremen schulpflichtig waren 
und nach den Bestimmungen des jeweiligen Landes die Schulpflicht erfüllt haben, wird die 
Zeit der Erfüllung auf die Schulpflicht im Lande Bremen angerechnet. 2Haben sie außer-
halb des Landes Bremen nach neunjährigem Schulbesuch den Bestimmungen des jewei-
ligen Landes entsprechend bereits die Verpflichtung erfüllt, eine allgemeinbildende Schule 
besuchen zu müssen, können sie abweichend von Absatz 2 Satz 1 eine berufsbildende 
Schule besuchen. 3Lässt sich die Dauer des Schulbesuchs außerhalb des Landes Bremen 
nicht hinreichend sicher feststellen, wird die Dauer der noch verbleibenden Schulpflicht 
nach dem Lebensalter festgelegt; wird die Schülerin oder der Schüler in einen Bildungs-
gang an einer berufsbildenden Schule eingeschult, beträgt die Dauer seiner oder ihrer 
Schulpflicht drei Jahre unbeschadet der Vorschriften des § 54 Abs. 2.  
(8) 1Die Schulpflicht erstreckt sich auf die regelmäßige Teilnahme am Unterricht sowie auf 
die Teilnahme an Schulfahrten und an den übrigen verbindlichen Veranstaltungen der 
Schule. 2Die Schulpflicht verpflichtet ebenfalls zur Teilnahme an Maßnahmen der Quali-
tätsuntersuchung durch die Schulen und die zuständigen Schulbehörden sowie zur An-
gabe der von der Schule und den zuständigen Schulbehörden erhobenen Daten.  
(9) 1Können Schulpflichtige wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen den in Absatz 
7 genannten Verpflichtungen vorübergehend nicht nachkommen, ist hierüber ein Nach-
weis zu führen. 2Bestehen Zweifel an gesundheitlichen Gründen für ein Schulversäumnis, 
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kann die Schule eine schulärztliche Bescheinigung verlangen. 3Das Nähere regelt eine 
Rechtsverordnung.  

§ 56 Ruhen der Schulpflicht 
(1) Die Pflicht zum Besuch einer Schule nach § 55 ruht vor und nach einer Niederkunft für 
die Zeit des Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz oder wenn nachgewie-
sen wird, dass durch den Schulbesuch die Betreuung des Kindes des oder der Schulpflich-
tigen gefährdet wäre.  
(2) 1Die Pflicht zum Besuch einer Schule nach § 55 ruht ferner für die Dauer des Besuchs  

 einer anerkannten Ergänzungsschule, 
 des Wehr- und Zivildienstes, 
 eines freiwilligen sozialen oder freiwilligen ökologischen Jahres. 

2Diese Zeit wird auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet. 3Sie wird in den Fällen der 
Nummern 2 und 3 auf Antrag der Schülerin oder des Schülers nicht angerechnet.  

§ 56a Meldepflicht durch Privatschulen 
Ersatzschulen sowie anerkannte Ergänzungsschulen sind verpflichtet,  

 der Senatorin für Kinder und Bildung, in Bremerhaven dem Magistrat die Schüle-
rinnen und Schüler mitzuteilen, die den Schulpflichtbestimmungen dieses Geset-
zes unterliegen; 

 die Senatorin für Kinder und Bildung, in Bremerhaven den Magistrat unverzüglich 
zu benachrichtigen, sobald Schülerinnen und Schüler, deren Schulpflicht ruht, die 
Einrichtung nicht regelmäßig besuchen oder sie verlassen haben. 

§ 57 Ausnahmen 
(1) 1Schulpflichtige, die mit Genehmigung der zuständigen Schulbehörde außerhalb des 
Landes Bremen eine Schule besuchen oder den Wehr- und Zivildienst oder ein freiwilliges 
soziales oder ökologisches Jahr ableisten, haben auf Verlangen hierüber einen Nachweis 
zu führen. 2Ist ein regelmäßiger Besuch einer auswärtigen Schule nicht gesichert, haben 
sie innerhalb des Landes Bremen eine Schule gemäß § 55 zu besuchen. 3Wird der Wehr- 
und Zivildienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr abgebrochen, lebt die 
Schulpflicht wieder auf.  
(2) 1Über die nur in besonderen Ausnahmefällen mögliche Befreiung von der Pflicht zum 
Besuch einer öffentlichen Schule oder einer staatlich genehmigten privaten Ersatzschule 
entscheidet die Fachaufsicht. 2Es besteht eine Schule für Krankenhaus- und Hausunter-
richt als besonderes Angebot für schulpflichtige Kinder und Jugendliche aller Schularten 
und Schulstufen, die aufgrund einer Krankheit nicht schulbesuchsfähig sind. 3Sie soll ver-
hindern, dass Schulpflichtbefreiungen nach Satz 1 erteilt werden müssen. 4Ihre Organisa-
tionsform und die Zusammenarbeit mit Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren 
kann in einer Rechtsverordnung geregelt werden.  

§ 58 Pflicht zur Teilnahme am Unterricht 
Für Schülerinnen und Schüler, die nicht der Schulpflicht unterliegen und die eine öffentli-
che Schule besuchen, gilt § 55 Abs. 7 entsprechend.  
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Teil 4  Rechte und Pflichten des schulischen Personals, der Erzie-
hungsberechtigten und der Ausbildenden  

§ 59 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 
(1) 1Die Lehrerin und der Lehrer trägt die unmittelbare pädagogische Verantwortung für 
den Unterricht und die Erziehung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Gesetze, 
Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen und Entscheidungen der zuständigen 
schulischen Gremien und Personen, insbesondere der Schulleitung und der Schulleiterin 
oder des Schulleiters. 2Die Lehrerin und der Lehrer betreut die ihm anvertrauten Schüle-
rinnen und Schüler, soweit dies untrennbarer Bestandteil ihres oder seines unterrichtlichen 
und erzieherischen Auftrages ist. 3Die Befugnisse der Fach- und Dienstaufsicht bleiben 
unberührt.  
(2) Neben den unterrichtlichen, erzieherischen und betreuenden Aufgaben hat die Lehre-
rin und der Lehrer auch Aufgaben, die zur Schulentwicklung notwendig sind, zu überneh-
men.  
(3) 1Die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer soll in Teams erfolgen. 2Dies gilt auch für die 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts.  
(4) Die Lehrerinnen und Lehrer sind zur schulinternen und schulübergreifenden Fortbil-
dung verpflichtet.  
(5) Die Lehrerinnen und Lehrer sind unbeschadet ihrer Verantwortung gegenüber den 
Schülerinnen und Schülern verpflichtet, Aufgaben der Ausbildung von Studierenden sowie 
von Referendarinnen und Referendaren zu übernehmen.  

§ 59a Aufgaben der Betreuungskräfte 
1Sozialpädagogische Fachkräfte und Betreuungskräfte unterstützen und ergänzen die pä-
dagogische Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer, ohne selbst zu unterrichten. 2Sie sind ver-
antwortlich für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts und 
setzen den Erziehungsauftrag der Schule in den unterrichtsergänzenden und unterrichts-
freien Zeiten um.  

§ 59b Aufgaben des schulischen Personals insgesamt 
(1) Neben der besonderen Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer nach § 59 werden die 
Aufgaben des schulischen Personals im Übrigen durch den in den §§ 3 bis 12 beschrie-
benen Auftrag der Schule bestimmt.  
(2) 1Die konkrete Wahrnehmung dieser Aufgaben erfolgt nach Maßgabe der für die jewei-
ligen Personen und Aufgaben geltenden Rechtsvorschriften, Verwaltungsanordnungen, 
verbindlichen überschulischen Absprachen und Konferenzbeschlüsse sowie dienstlicher 
Anweisungen. 2Referendarinnen und Referendare unterrichten sowie Lehrmeisterinnen 
und Lehrmeister unterweisen auch unter Anleitung von Lehrerinnen und Lehrern.  
(3) Die unterrichtenden, erziehenden und betreuenden Personen haben bei ihrer Tätigkeit 
die enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten zu suchen.  
(4) 1Die öffentlichen Schulen haben religiöse und weltanschauliche Neutralität zu wahren. 
2Dieser Verpflichtung muss das Verhalten der Lehr-, sozialpädagogischen Fach- und Be-
treuungskräfte in der Schule gerecht werden. 3Die Lehrkräfte, die sozialpädagogischen 
Fachkräfte und die Betreuungskräfte müssen in jedem Fach auf die religiösen und weltan-
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schaulichen Empfindungen aller Schülerinnen und Schüler sowie auf das Recht der Erzie-
hungsberechtigten Rücksicht nehmen, ihren Kindern in Glaubens- und Weltanschauungs-
fragen Überzeugungen zu vermitteln. 4Diese Pflichten der Lehrkräfte und des betreuenden 
Personals erstrecken sich auf die Art und Weise einer Kundgabe des eigenen Bekennt-
nisses. 5Auch das äußere Erscheinungsbild der Lehrkräfte und des betreuenden Perso-
nals darf in der Schule nicht dazu geeignet sein, die religiösen und weltanschaulichen 
Empfindungen der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten zu stören 
oder Spannungen, die den Schulfrieden durch Verletzung der religiösen und weltanschau-
lichen Neutralität gefährden, in die Schule zu tragen.  
(5) Für Referendare und Referendarinnen gilt Absatz 4 nur, soweit sie Unterricht erteilen.  
(6) Für Lehrmeisterinnen und Lehrmeister gilt § 59 Abs. 3 und Abs. 4 entsprechend.  
(7) 1Die grundsätzlichen Aufgaben der verschiedenen Personengruppen können durch 
Rechtsverordnung geregelt werden. 2Die weitere Konkretisierung der einzelnen Aufgaben 
bleibt unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 22 Abs. 3 des Bremischen Schulverwal-
tungsgesetzes Dienstanweisungen der Anstellungsbehörden vorbehalten.  

§ 60 Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten 
(1) 1Erziehungsberechtigte sind diejenigen Personen, denen das Personensorgerecht für 
das Kind zusteht. 2Als Erziehungsberechtigter gilt auch  

 die Person, die mit einem personensorgeberechtigten Elternteil verheiratet ist oder 
mit ihm in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder eheähnlichen Gemein-
schaft zusammenlebt, wenn das Kind ständig im gemeinsamen Haushalt wohnt; 

 das nicht personensorgeberechtigte Elternteil; 
 die Person, die anstelle der Personensorgeberechtigten das Kind in ständiger Ob-

hut hat und 
 die Person, die bei Heimunterbringung mit der Erziehung des Kindes betraut ist 

(Betreuungsperson), 
sofern die Personensorgeberechtigten dem zugestimmt haben. 3Sind mehr als zwei Per-
sonen im Sinne dieser Vorschrift Erziehungsberechtigte, können nur zwei Wahlrechte 
nach dem Bremischen Schulverwaltungsgesetz wahrnehmen.  
(2) Die Erziehungsberechtigten, deren Kind eine öffentliche Schule besucht, sind verpflich-
tet,  

 bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder mit den Lehrern und Lehrerinnen zu-
sammenzuarbeiten; 

 sich über grundsätzliche und aktuelle Schulfragen durch die Lehrer und Lehrerin-
nen informieren zu lassen; 

 bei der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken; 
 die für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Schule und der zuständigen 

Schulbehörde erforderlichen Angaben zu machen. 
(3) Erziehungsberechtigten sollen durch Fortbildung die notwendigen Kenntnisse und Be-
fähigungen für eine Mitarbeit in der Schule verschafft und gesichert werden.  
(4) Die Erziehungsberechtigten sind für die Erfüllung der Schulpflicht ihrer und der ihnen 
anvertrauten Kinder verantwortlich.  

§ 61 Informations- und Hospitationsrecht der Erziehungsberechtigten 
(1) Die Erziehungsberechtigten haben ein Recht auf regelmäßige Information durch die 
Lehr-, sozialpädagogischen Fach- und Betreuungskräfte.  
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(2) Die Erziehungsberechtigten haben im Rahmen eines geordneten Unterrichtsbetriebes 
ein Recht auf Unterrichtsbesuch, und zwar  

 die Erziehungsberechtigten in den Klassen ihrer Kinder; 
 Mitglieder des Schulelternbeirats in jeder Klasse ihrer Schule; 
 Mitglieder der Zentralelternbeiräte in jeder Klasse der Schulen ihrer Stadtge-

meinde. 
(3) 1Bei Prüfungen von Schülerinnen und Schülern können jeweils ein Mitglied des Zent-
ralelternbeirats und ein Mitglied des Elternbeirats zuhören. 2Bei der Prüfung des eigenen 
Kindes darf kein Elternvertreter und keine Elternvertreterin anwesend sein.  
(4) Näheres regelt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule.  

§ 62 Rechte und Pflichten der Ausbildenden 
(1) 1Die Ausbildenden sowie deren Bevollmächtigte sind für die Erfüllung der Schulpflicht 
der von ihnen beschäftigten Jugendlichen verantwortlich. 2Sie haben ihre Schulpflichtigen 
nach Vertragsabschluss unverzüglich bei der zuständigen Berufsschule anzumelden.  
(2) 1Sie sind berechtigt, bei der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken. 2Das Nähere 
regelt die Senatorin für Kinder und Bildung.  
(3) 1Der oder die Ausbildende sowie deren Bevollmächtigte haben ihren Schulpflichtigen 
die für den Besuch des Unterrichts und der übrigen verbindlichen Veranstaltungen der 
Schule erforderliche Zeit zu gewähren. 2Diese Zeit ist Teil der Ausbildungszeit. Satz 1 und 
2 gelten auch für die Zeit, die eine Schülerin oder ein Schüler einer Berufsschule zur Wah-
rung seiner oder ihrer Mitwirkungsrechte benötigt, sofern sie drei Stunden in der Woche 
nicht überschreitet.  

Teil 5  Gemeinsame Bestimmungen  

§ 63 Schuljahr, Schulwoche 
(1) Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli des nächsten Jahres.  
(2) 1Der Unterricht an den Vollzeitschulen kann nach Wahl der Schulen an sechs oder an 
fünf Tagen in der Woche durchgeführt werden. 2Die Rechte der Fachaufsicht und die des 
Magistrats Bremerhaven bleiben unberührt.  

Teil 6  Zwangsmaßnahmen, Bußgeld und Strafvorschriften  

§ 64 Unmittelbarer Zwang 
Schülerinnen und Schüler, die die Schulpflicht nicht erfüllen, können der Schule zwangs-
weise zugeführt werden.  

§ 65 Ordnungswidrigkeiten 
(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger den ihm oder ihr nach § 55 obliegenden 
Pflichten zuwider handelt; 

 die ihr oder ihm nach § 60 Abs. 4 und § 62 obliegenden Pflichten verletzt oder 
 die ihr nach § 56a obliegenden Pflichten verletzt, 
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 einer Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 8 zuwiderhandelt, soweit die Rechtsver-
ordnung auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

2Die Ordnungswidrigkeit nach Nummer 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro, die 
nach Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro, die nach Nummer 3 mit einer Geld-
buße bis zu 2.000 Euro und die nach Nummer 4 mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro 
geahndet werden. 3Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Nummer 4 begangen worden, so 
werden die gefährlichen Gegenstände eingezogen.  
(2) 1Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich Schulpflichtige, Erziehungsberechtigte 
sowie Ausbildende oder deren Bevollmächtigte dazu bestimmt, den Vorschriften über die 
Schulpflicht zuwiderzuhandeln. 2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
2.000 Euro geahndet werden.  
(3) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung der Ord-
nungswidrigkeiten ist in der Stadtgemeinde Bremen die Senatorin für Kinder und Bildung, 
in der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat.  

§ 66 Strafvorschriften 
(1) Wer jemand der Schulpflicht gänzlich oder beharrlich vorübergehend entzieht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessät-
zen bestraft.  
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.  

§ 67 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 
Soweit dieses Gesetz den Erlass von Rechtsverordnungen vorsieht und nicht ausdrücklich 
etwas anderes geregelt ist, ist die Senatorin für Kinder und Bildung ermächtigt, sie zu er-
lassen.  

Teil 7  Übergangs- und Schlussbestimmungen  

§ 68 Sechsjährige Grundschule 
Schülerinnen und Schüler, die sich am 1. August 2009 in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
der sechsjährigen Grundschule befinden, durchlaufen sie bis zum Ende der Jahrgangs-
stufe 6.  

§ 69 Gymnasien 
1Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2003/2004 den gymnasialen Bildungsgang 
besuchten oder aus der Orientierungsstufe in den gymnasialen Bildungsgang übergingen, 
der am Ende der Jahrgangsstufe 13 mit dem Abitur abschließt, durchlaufen ihn noch bis 
einschließlich dieser Jahrgangsstufe. 2Müssen sie eine Jahrgangsstufe wiederholen, müs-
sen sie in den Bildungsgang, der am Ende der Jahrgangsstufe 12 mit dem Abitur ab-
schließt, wechseln, sofern keine Jahrgangsstufe mit dem längeren Bildungsgang nach-
folgt, oder können freiwillig in den neunjährigen zum Abitur führenden Bildungsgang einer 
Oberschule wechseln. 3Auf Schülerinnen und Schüler, die am 31. Juli 2009 das Gymna-
sium besuchen, sind § 37 Abs. 4 und § 42 in der am 31. Juli 2009 geltenden Fassung bis 
zum Verlassen dieses Bildungsganges anzuwenden.  
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§ 70 Sekundarschule, Gesamtschule, Gymnasium und Gymnasiale Oberstufe am 
Schulzentrum 
1Allgemeinbildende Schulen, die sich nicht bereits am 1. August 2009 entsprechend der 
neuen Schulstruktur nach §§ 16 bis 21 neu organisieren, passen ihre Schulstruktur auf-
wachsend ab Jahrgang 5 des Schuljahres 2011/2012 den Bestimmungen dieses Geset-
zes an. 2Für die anderen Jahrgangsstufen gelten die bisherigen Bestimmungen fort. 3Mit 
Genehmigung in der Stadtgemeinde Bremen durch die Senatorin für Kinder und Bildung 
und in der Stadtgemeinde Bremerhaven durch den Magistrat, können sich Schulen auch 
bereits ab dem Schuljahr 2010/2011 beginnend aufwachsend neu organisieren. 4Auf 
Schülerinnen und Schüler, die am 31. Juli 2009 die Sekundarschule besuchen, ist § 42 in 
der am 31. Juli 2009 geltenden Fassung bis zum Verlassen dieses Bildungsganges anzu-
wenden.  

§ 70a Förderzentrum 
(1) 1Abweichend von § 22 bestehen in den Stadtgemeinden Förderzentren übergangs-
weise bis zur bedarfsdeckenden Einführung von in den allgemeinen Schulen eingeglieder-
ten Zentren für unterstützende Pädagogik fort. 2Die Einführung von in den allgemeinen 
Schulen eingegliederten Zentren für unterstützende Pädagogik beginnt mit dem Schuljahr 
2010/2011. 3Schülerinnen und Schüler, die sich am 31. Juli 2013 in einem Förderzentrum 
befinden, durchlaufen den Bildungsgang nach den bis zum Ablauf dieses Tages geltenden 
Bestimmungen. 4Bestehen bleiben als Wahlangebot für Schülerinnen und Schüler mit dem 
sonderpädagogischen Förderbedarf Hören die Schule für Hörgeschädigte An der Mar-
cusallee, für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Se-
hen die Schule für Sehgeschädigte An der Gete und für Schülerinnen und Schüler mit dem 
sonderpädagogischen Förderbedarf körperliche und motorische Entwicklung in Fällen ei-
ner schweren umfänglichen multiplen Beeinträchtigung die Schule für körperliche und mo-
torische Entwicklung An der Louis-Seegelken-Straße.  
(2) Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem För-
derbedarf in den Bereichen Sehen, Hören oder körperliche und motorische Entwicklung 
haben, so lange die in Absatz 1 Satz 4 genannten Schulen bestehen, das Recht darüber 
zu entscheiden, ob die sonderpädagogische Förderung in den allgemeinen Schulen oder 
im Rahmen der Kapazitäten der in den in Absatz 1 Satz 4 genannten Schulen stattfindet.  
(3) Die Entscheidung über den Förderort des Kindes oder der oder des Jugendlichen trifft 
nach Beteiligung der Erziehungsberechtigten in der Stadtgemeinde Bremen die Senatorin 
für Kinder und Bildung, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat.  
(4) 1Abweichend von § 22 besteht bis zum 31. Juli 2024 das Förderzentrum für den För-
derbedarf im Bereich sozial-emotionale Entwicklung. 2Schulpflichtige Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die durch ihr Verhalten während des 
Schulbesuchs die Sicherheit von Menschen erheblich gefährden oder den Schulbetrieb 
nachhaltig und schwer beeinträchtigen, können von der Fachaufsicht dem Förderzentrum 
für sozial-emotionale Entwicklung zugewiesen werden, wenn eine Änderung des schuli-
schen Verhaltens für die Zukunft nicht erwartet werden kann und eine vorübergehende 
Zuweisung an ein Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum nach § 55 Absatz 4 
zuvor erfolglos geblieben ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussichtlich nicht er-
folgreich sein wird. 3Der Fortbestand der Zuweisung ist mindestens jährlich zu überprüfen 
und der Deputation für Kinder und Bildung hierüber zu berichten. 4Eine Rückführung in die 
allgemeine Schule ist anzustreben. 5Die Voraussetzungen und das Verfahren der Zuwei-
sung und der Rückführung regelt eine Rechtsverordnung.  
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§ 71 Zweijähriger Bildungsgang Berufseingangsstufe / Berufsfachschule 
1Schülerinnen und Schüler, die sich am 1. August 2009 in der Berufseingangsstufe der 
Berufsfachschule befinden, beenden ihren Bildungsweg nach den bisherigen Bestimmun-
gen. 2Eine Wiederholungsmöglichkeit besteht nicht.  

§ 72 Werkschulen 
Werkschulen nach § 25a beginnen ihren Regelbetrieb frühestens mit Beginn des Schul-
jahres 2012/2013.  

§ 72a Sonderregelungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie   
(1) Sofern das Infektionsgeschehen dies erfordert, kann die Sprachstandsfeststellung für 
Kinder, die im Jahr 2022 regelmäßig schulpflichtig werden, abweichend von § 36 Absatz 1 
bis zum 30. September 2021 durchgeführt werden. Kann die Feststellung nach Satz 1 aus 
Gründen des Infektionsschutzes gegen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
nicht bis zum 30. September 2021 in Form eines Tests durchgeführt werden, kann sie in 
Form einer Einschätzung des Sprachstandes durch Fachkräfte der besuchten Kinderta-
geseinrichtung erfolgen. 
(2) Soweit im Schuljahr 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie kein oder nur einge-
schränkter Unterricht in der Schule stattfinden kann oder Schülerinnen und Schüler, die 
besonders gefährdet sind, an Covid-19 zu erkranken, die Schule nicht besuchen können, 
sind die betroffenen Schülerinnen und Schüler verpflichtet, an dem von der Schule ersatz-
weise oder ergänzend organisierten Unterricht auf Distanz teilzunehmen und die in diesem 
Rahmen gestellten Aufgaben zu erledigen. Die Pflicht zur Teilnahme an Schulfahrten wird 
im Schuljahr 2020/2021 ausgesetzt. 
(3) Leistungen, die im Rahmen des Unterrichts auf Distanz von einer Schülerin oder einem 
Schüler erbracht werden, dürfen in die Leistungsbewertung nur dann einfließen, wenn dies 
zwingend erforderlich ist, um eine notwendige Beurteilung der Leistung in dem jeweiligen 
Fach oder Kurs zu ermöglichen. Dabei sind die individuellen häuslichen Lernbedingungen 
der Schülerinnen und Schüler besonders in den Blick zu nehmen und angemessen zu 
berücksichtigen. 
(4) Können Abschlussprüfungen im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 aufgrund 
von Ausgangsbeschränkungen, die zum Zwecke der Eindämmung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 für die Allgemeinheit verhängt wurden und die die Teilnahme an Prüfungen 
grundsätzlich nicht zulassen, nicht oder nicht vollständig vor dem festgesetzten Termin für 
die jeweilige Prüfungs- oder Zeugniskonferenz durchgeführt werden, werden als Ersatz für 
die ausgefallenen Prüfungsteile die abschlussrelevanten Vorleistungen oder die unter-
richtlichen Leistungen aus dem Schuljahr 2020/2021 in dem jeweiligen Prüfungsfach für 
die Ermittlung des Gesamtergebnisses der Prüfung und für die Abschlussvergabe heran-
gezogen. In nur im vorangegangenen Schuljahr unterrichteten Prüfungsfächern werden 
die unterrichtlichen Leistungen aus dem Schuljahr 2019/2020 in dem jeweiligen Prüfungs-
fach herangezogen. Können praktische Prüfungsteile auch durch Anpassung der Aufga-
benstellungen nicht unter Einhaltung der behördlichen Maßnahmen zum Schutz vor Neu-
infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt werden, werden als Ersatz für 
die nicht erbringbaren praktischen Prüfungsleistungen die abschlussrelevanten prakti-
schen Vorleistungen für die Ermittlung des Gesamtergebnisses der Prüfung und die Ab-
schlussvergabe herangezogen. Konnten Prüflinge ein Praktikum, eine Praxisphase oder 

                       
 Gilt bis zum 31.10.2021. 
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eine fachpraktische Ausbildung, die nach den Vorgaben der jeweiligen Bildungsgangsver-
ordnung verpflichtend ist, aufgrund von behördlichen Maßnahmen zum Schutz vor Neuin-
fektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nicht oder nicht vollständig absolvieren, bleibt 
die Abschlussvergabe davon unberührt. Satz 1, 2 und 3 gelten nicht für Schülerinnen und 
Schüler nicht anerkannter Ersatzschulen. 

§ 73 Inkrafttreten 
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Teil 1  Schulverwaltung und Qualitätssicherung 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Aufsicht des Staates über das Schulwesen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 des 
Grundgesetzes und Artikel 28 der Bremischen Landesverfassung umfasst unbeschadet 
anderer gesetzlicher Bestimmungen die Verwaltung des öffentlichen Schulwesens (§§ 2 
bis 6), die Rechtsaufsicht in Angelegenheiten der den Stadtgemeinden obliegenden äu-
ßeren Schulverwaltung und die Fachaufsicht über die Schulen (§§ 11 und 12), die externe 
Evaluation (§ 13), sowie die Aufsicht über die Erfüllung der Schulpflicht.  
(2) Schulen im Sinne dieses Gesetzes sind nicht die Hochschulen und die Einrichtungen 
der Weiterbildung.  
(3) Für dieses Gesetz gelten die Begriffsbestimmungen des § 2 des Bremischen Schulge-
setzes.  

§ 2 Verwaltung des öffentlichen Schulwesens 
(1) Die Verwaltung des öffentlichen Schulwesens (Schulverwaltung) umfasst die Gesamt-
heit der Befugnisse zur Planung, Leitung, Organisation und Durchführung von Maßnah-
men zur Erfüllung des staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages.  
(2) 1Die Schulverwaltung obliegt dem Land und nach Maßgabe dieses Gesetzes den 
Stadtgemeinden. 2Sie umfasst Angelegenheiten der äußeren Schulverwaltung und Ange-
legenheiten der inneren Schulverwaltung.  

§ 3 Aufgaben des Landes 
(1) Dem Land obliegt insbesondere die innere Schulverwaltung.  
(2) 1Die innere Schulverwaltung umfasst alle Maßnahmen, die sich auf die Organisation 
und die Inhalte des Lehrens und Lernens in der Schule und deren Qualitätssicherung be-
ziehen. 2Sie umfasst die Formen und Inhalte von Prüfungen, die einen schulischen Bil-
dungsgang abschließen und zur Feststellung eines gleichwertigen Bildungsstandes die-
nen, sowie die Führung von schulbezogenen Statistiken.  
(3) 1Die innere Schulverwaltung wird von der Senatorin für Kinder und Bildung als oberster 
Landesbehörde wahrgenommen. 2Sie kann neben den sich aus dem Bremischen Schul-
gesetz ergebenden Befugnissen insbesondere Bestimmungen treffen über  

 die Inhalte und Organisation des Unterrichts; 
 die Grundsätze und Maßnahmen der Qualitätsentwicklung von Unterricht und Er-

ziehung sowie der Evaluation; 
 zentrale Prüfungen und deren Anforderungen; 
 die Zahl der Schülerstunden und die Dauer des Unterrichts; 
 die Aufteilung der Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer, soweit sie nicht durch 

Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt ist; 
 das Zahlenverhältnis von Schülerinnen und Schülern zu den Lehrerinnen und Leh-

rern; 
 die räumlichen Erfordernisse; 
 die Anforderungen, die an Lehr- und Lernmittel zu stellen sind; 
 den Mindestumfang der Beratung im Schulwesen; 
 Grundsätze der Personalentwicklungsmaßnahmen für das schulische Personal, 

insbesondere der Fort- und Weiterbildung; 
 grundsätzliche Fragen der Informations- und Kommunikationsmedien. 
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(4) 1Die innere Schulverwaltung für Schulen der öffentlichen Verwaltung sowie für Schulen 
für Gesundheitsfachberufe mit Ausnahme des Lehrgangs zum Pharmazeutisch-techni-
schen Assistenten und zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin wird von dem jeweils 
fachlich zuständigen Senator wahrgenommen. 2Seine Befugnisse ergeben sich im Einzel-
nen aus den für seinen Geschäftsbereich geltenden Gesetzen und Verordnungen. 3Wird 
an einer Schule der öffentlichen Verwaltung Berufsschulunterricht für die nach dem Be-
rufsbildungsgesetz geregelten Ausbildungsberufe des öffentlichen Dienstes erteilt, wird 
die innere Schulverwaltung gemeinsam mit der Senatorin für Kinder und Bildung wahrge-
nommen; soweit von der Senatorin für Kinder und Bildung nach Absatz 3 Bestimmungen 
getroffen werden, die auch für öffentliche Schulen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bremischen 
Schulgesetzes gelten, nimmt er die innere Schulverwaltung wahr.  

§ 4 Aufgaben der Stadtgemeinden 
(1) Den Stadtgemeinden obliegt die äußere Schulverwaltung als Selbstverwaltungsange-
legenheit, soweit es sich nicht um Schulen der öffentlichen Verwaltung, um an Hochschu-
len angegliederte Bildungsgänge oder um die Schule für Technische Assistenten in der 
Medizin handelt.  
(2) 1Die äußere Schulverwaltung umfasst die Maßnahmen, die zur Schaffung der äußeren 
Voraussetzungen für das Lehren und Lernen in der Schule erforderlich sind. 2Hierzu zählt 
insbesondere, die Schulen und ihre Einrichtungen zu bauen, auszustatten, zu betreiben 
und zu unterhalten oder dafür Sorge zu tragen sowie Schularten und Bildungsgänge an 
den einzelnen Organisationseinheiten einzurichten und zuzuordnen (Trägerschaft). 3Die 
Stadtgemeinden sollen darauf hinwirken, dass die Schulentwicklungsplanung mit der Ju-
gendhilfeplanung sowie mit anderen örtlichen Planungen abgestimmt wird.  
(3) 1Die Stadtgemeinden stellen den Schulen nach Maßgabe des Haushaltes sowie nach 
nachvollziehbaren Kriterien die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Haushaltsmittel 
sowie Einrichtungen zur Verfügung. 2Sie schaffen die nötigen Rahmenbedingungen für 
den Unterricht und das weitere Schulleben, auch durch Ausgleich besonderer sozialer Be-
lastungen der einzelnen Schule sowie unter Berücksichtigung des baulichen Zustands der 
Schulgebäude und des dazugehörigen Schulgeländes.  
(4) 1Die Stadtgemeinden stellen zur Umsetzung des Auftrags, an der einzelnen Schule 
eine eigenständige wirtschaftliche Organisation des Schulbetriebs im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten aufzubauen und durchzuführen, Haushaltsmittel nach Absatz 3 den einzelnen 
Schulen zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung. 2Die Stadtgemeinden beraten und un-
terstützen die einzelnen Schulen bei der Selbstbewirtschaftung.  
(5) 1Die Stadtgemeinden üben im Auftrag des Landes die Aufsicht über die Erfüllung der 
Schulpflicht aus. 2Den Stadtgemeinden obliegen Aufgaben der inneren Schulverwaltung, 
soweit sie durch Rechtsverordnung des Senats mit deren Durchführung beauftragt wer-
den.  

§ 5 Landeshaushaltsordnung 
1Die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung finden Anwendung, wobei den Beson-
derheiten der Schulen, insbesondere den Erfordernissen der Selbstbewirtschaftung der 
Schulen, Rechnung zu tragen ist. 2Das Nähere zur Selbstbewirtschaftung, insbesondere 
über die gegenseitige Deckungsfähigkeit, die Übertragbarkeit und die Verwendung von 
Einnahmen für Mehrausgaben der Schule ist durch Rechtsverordnung zu regeln, die der 
Senator für Finanzen in Abstimmung mit der Senatorin für Kinder und Bildung erlässt. 3Die 
Rechtsverordnung kann Abweichungen von der Landeshaushaltsordnung zulassen.  
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§ 6 Schulangebot, Kapazitäten und stadtweite Anwählbarkeit 
(1) 1Die Einrichtung, Verlegung und Auflösung von Schulen, die Verlegung von Jahrgangs-
stufen und Klassen sowie die Einrichtung, Verlegung und Beendigung von Bildungsgän-
gen liegen unter Berücksichtigung pädagogischer und finanzieller Notwendigkeiten im Er-
messen der Stadtgemeinden. 2Die Stadtgemeinden haben bis zur Jahrgangsstufe 10 ein 
Schulangebot vorzuhalten, das jeder Schülerin und jedem Schüler ermöglicht, bei einem 
zumutbaren Schulweg den Bildungsgang zu besuchen, der den Erwerb der angestrebten 
abschließenden Berechtigung eröffnet. 3Die Einrichtung von Bildungsgängen ist nur zu-
lässig, wenn sie grundsätzlich vom Land vorgesehen sind. 4Eine Entscheidung nach 
Satz 1 wird öffentlich bekannt gegeben.  
(2) 1Die Kapazität der einzelnen Schulen, Schularten oder Bildungsgänge wird von den 
Stadtgemeinden festgesetzt. 2Maßgebend sind im Rahmen der insgesamt zur Verfügung 
stehenden Ressourcen der jeweilige pädagogische Anspruch der Schulen, Schularten o-
der der Bildungsgänge und die räumlichen Möglichkeiten der jeweiligen Schule. 3Die Kri-
terien der Kapazitätsfestsetzung und die generellen, auch pädagogisch bedingten maxi-
malen Schul-, Klassen- oder Lerngruppengrößen regelt eine Rechtsverordnung. 4Die un-
tere vertretbare Grenze der Auslastung der Klassen, Gruppen oder Jahrgangsstufen an 
den Schulstandorten wird durch die Stadtgemeinden festgesetzt.  
(3) 1Kinder, die ab dem folgenden Schuljahr schulpflichtig sind, werden im Rahmen der 
festgesetzten Aufnahmekapazität in der Grundschule aufgenommen, in deren Einzugsbe-
zirk sie wohnen (Anmeldeschule). 2Auf Antrag gleichrangig aufgenommen werden aus an-
deren Einzugsbezirken  

 Härtefälle oder  
 Geschwisterkinder,  

 deren älteres Geschwisterkind der Grundschule nach Absatz 3a Satz 2 zuge-
wiesen wurde oder  

 die aufgrund einer Änderung des Einzugsbezirks nicht mehr als Kinder aus dem 
Einzugsbezirk gelten. 

(3a) 1Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen nach Absatz 3 die festgesetzte Aufnahme-
kapazität der Grundschule (Anmeldeüberhang), erfolgt die Aufnahme in die Anmelde-
schule nach Maßgabe der folgenden Kriterien: 

 Härtefälle, 
 Geschwisterkinder und  
 Betreuungsbedarf aufgrund beruflicher Erfordernisse der Erziehungsberechtigten 

im Sinne von § 60 Absatz 1 des Bremischen Schulgesetzes. 
2Kinder, die nicht in der Anmeldeschule aufgenommen werden können, werden anderen 
wohnortnahen Grundschulen zugewiesen, soweit deren Aufnahmekapazität nach Auf-
nahme der Kinder aus dem eigenen Einzugsbezirk und den gleichrangig aufzunehmenden 
Kindern dies zulässt.  
(3b) 1Auf Antrag wird ein Kind in einer Grundschule eines anderen Einzugsbezirks (An-
wahlschule) aufgenommen, soweit deren Aufnahmekapazität nach Aufnahme der Kinder 
aus dem eigenen Einzugsbezirk und den gleichrangig aufzunehmenden Kindern dies zu-
lässt und die funktionsgerechte Auslastung der Anmeldeschule dadurch nicht beeinträch-
tigt wird. 2Übersteigt die Zahl der Anträge nach Satz 1 die Zahl der freien Plätze an der 
Anwahlschule, erfolgt die Aufnahme nach Maßgabe der folgenden Kriterien:  

 Kinder aus einer Grundschule mit einem Anmeldeüberhang, 
 Geschwisterkinder,  
 Betreuungsbedarf aufgrund beruflicher Erfordernisse der Erziehungsberechtigten 

im Sinne von § 60 Absatz 1 des Bremischen Schulgesetzes, 
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 Anwahl oder Abwahl der gebundenen Ganztagsbeschulung und  
 Schulweglänge. 

(3c) Bei einer Grundschule mit einem von der Fachaufsicht genehmigten besonderen 
Fremdsprachen- oder Sportangebot entscheidet über die Aufnahme die Eignung des Kin-
des; bei gleicher Eignung werden Kinder aus dem Einzugsbezirk vorrangig berücksichtigt.  
(3d) Das Nähere zur Aufnahme an der Grundschule nach den Absätzen 3 bis 3c, insbe-
sondere zum Verfahren sowie zu den Aufnahme- und Eignungskriterien und deren Rang-
folge und den Kriterien für Härtefälle regelt eine Rechtsverordnung. 
(4) 1Nach dem Besuch der Grundschule wählen die Erziehungsberechtigten innerhalb der 
Stadtgemeinden die Schule, die ihr Kind besuchen soll. 2Schülerinnen und Schüler, die 
eine an eine Oberschule angegliederte Primarstufe besuchen, setzen den Bildungsweg 
an dieser Oberschule fort; die Erziehungsberechtigten können jedoch entscheiden, ob ihr 
Kind auf eine andere Schule wechseln soll. 3Das Gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler 
der Primarstufe, deren Schule mit einer Schule der Sekundarstufe I einen Schulverbund 
bilden. 4Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für eine Schule deren Aufnahmefähigkeit 
oder ist sie niedriger als der für die Bildung einer Klasse, Gruppe oder Jahrgangsstufe 
festgelegte Mindestwert, kann die Aufnahme abgelehnt werden.  
(5) Stehen in einer anderen Schule derselben Schulart Plätze zur Verfügung, werden ab-
gewiesene Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung des Zweit- und Drittwun-
sches dort aufgenommen; steht keine Schule derselben Schulart zur Verfügung, kann die 
Schülerin oder der Schüler einer anderen Schulart, die dieselbe abschließende Berechti-
gung vermittelt, zugewiesen werden.  

§ 6a Aufnahmeverfahren an allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufen 
(1) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen an einer allgemeinbildenden Schule der Sekun-
darstufen deren Aufnahmefähigkeit, erfolgt die Aufnahme in die angewählte Schule nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 6.  
(2) 1Vorab werden bis zu 10 vom Hundert der zur Verfügung stehenden Plätze an Schü-
lerinnen und Schüler vergeben, für die die Versagung eine besondere Härte bedeuten 
würde (Härtefälle), insbesondere bei denen ein Geschwisterkind bereits dieselbe allge-
meinbildende Schule der Sekundarstufe I besucht und eine Versagung der Aufnahme zu 
familiären Problemen führen würde. 2Dies gilt im Falle des Absatzes 3 nicht für Geschwis-
terkinder, deren durch das Zeugnis oder den Lernentwicklungsbericht des ersten Schul-
halbjahres im vierten Jahrgang ausgewiesene Leistung nicht über dem Regelstandard 
liegt. 3Schülerinnen und Schüler, die in einer in der Stadtgemeinde Bremen von der Sena-
torin für Kinder und Bildung oder in der Stadtgemeinde Bremerhaven vom Magistrat ge-
nehmigten Grundschule mit besonderem Sprachangebot eine Fremdsprache erlernt ha-
ben, die nur in bestimmten Schulen fortgeführt werden kann, werden ebenfalls vorab auf-
genommen.  
(3) Die verbleibenden Plätze werden an Schülerinnen und Schüler vergeben, deren durch 
das Zeugnis oder den Lernentwicklungsbericht des ersten Schulhalbjahres im vierten 
Jahrgang ausgewiesene Leistung über dem Regelstandard liegt.  
(4) 1An Oberschulen darf die bevorzugte Aufnahme nach Leistung nicht für mehr als ein 
Drittel der an der jeweiligen Schule zur Verfügung stehenden Plätze erfolgen. 2Diese und 
die verbleibenden Plätze werden an Schülerinnen und Schüler vergeben, deren Grund-
schulen der aufnehmenden Schule durch Entscheidung der Stadtgemeinde regional zu-
geordnet sind. 3Schülerinnen und Schüler, die in den Einzugsbezirk einer Grundschule 
gezogen sind oder nachweislich zum kommenden Schuljahr dorthin ziehen werden, wer-
den auf Antrag so behandelt, als würden sie die für ihren neuen Wohnort zuständige 
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Grundschule besuchen (Schulbesuchsfiktion). 4Sind dann noch Plätze vorhanden, werden 
auch andere Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen.  
(5) An Gymnasien werden die nach der Vergabe nach Absatz 3 verbleibenden Plätze an 
andere Bewerberinnen und Bewerber vergeben.  
(6) Übersteigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler innerhalb einer der in den Absätzen 
2 bis 5 genannten Gruppen die für sie jeweils zur Verfügung stehenden Plätze, entscheidet 
in der Gruppe nach Absatz 2 Satz 1 der Grad der Härte, in den anderen Gruppen das Los.  
(7) 1Ab Jahrgangstufe 5 kann die Schule gewechselt werden, wenn an der aufnehmenden 
Schule im Rahmen der festgesetzten Kapazitäten noch Platz ist. 2Übersteigt die Zahl der 
Bewerberinnen und Bewerber die Zahl der freien Plätze, erfolgt die Aufnahme nach den 
in den Absätzen 2 bis 6 festgelegten Grundsätzen. 3Schülerinnen und Schüler, die Schu-
len der Sekundarstufe I besuchen, die mit einer Schule der Sekundarstufe II einen Schul-
verbund bilden oder die einer Schule der Sekundarstufe II zugeordnet sind, können ihren 
Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe der verbundenen Schule fortsetzen.  
(8) 1Das Nähere zum Aufnahmeverfahren, die Kriterien für die Härtefälle sowie das Ver-
fahren eines freiwilligen Schulwechsels in höheren Jahrgangsstufen regelt eine Rechts-
verordnung. 2Die Verordnung kann vorsehen, dass die Aufnahme in eine Schule davon 
abhängig gemacht werden darf, dass ein entsprechender Praktikumsplatz vorhanden ist, 
wenn an dieser Schule ein Bildungsgang in Kooperation mit einem Dritten durchgeführt 
wird oder die besondere sportliche Eignung durch einen der im Landessportbund Bremen 
organisierten Fachverbände nachgewiesen wird, wenn an dieser Schule durch die Sena-
torin für Kinder und Bildung sportbetonte Klassen eingerichtet sind.  

§ 6b Aufnahmeverfahren an berufsbildenden Schulen 
(1) Übersteigt die Zahl der fristgerechten Bewerbungen für berufliche Vollzeitbildungs-
gänge einer Schule deren Aufnahmefähigkeit, erfolgt die Aufnahme in die angewählte 
Schule nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5.  
(2) 1Bis zu zehn Prozent der zur Verfügung stehenden Plätze werden an Bewerberinnen 
und Bewerber vergeben, für die die Versagung eine besondere Härte bedeuten würde 
(Härtefälle). 2Übersteigt die Zahl der Härtefälle die für sie zur Verfügung stehenden Plätze, 
entscheidet der Grad der Härte. 
(3) 1Bei studienqualifizierenden Bildungsgängen werden die übrigen Plätze nach der im 
berechtigenden Zeugnis ausgewiesenen Leistung vergeben. 2Bei gleicher im berechtigen-
den Zeugnis ausgewiesenen Leistung entscheidet das Los. 
(4) 1Bei vollschulischen Bildungsgängen mit Berufsabschluss werden die übrigen Plätze 
zur Hälfte nach Eignung und zur anderen Hälfte nach der im berechtigenden Zeugnis aus-
gewiesenen Leistung vergeben. 2Bei berufsvorbereitenden Bildungsgängen werden die 
übrigen Plätze nach der im berechtigenden Zeugnis ausgewiesenen Leistung vergeben. 
3Bei gleicher Leistung entscheidet das Los. 
(5) 1Bei Bildungsgängen, bei denen die Schülerinnen und Schüler von der Senatorin für 
Kinder und Bildung zugewiesen werden, werden die Plätze nach Schulpflicht sowie Bil-
dungsanspruch entsprechend den Kapazitäten der einzelnen Fachrichtungen vergeben. 
2Übersteigen die Bewerbungen in einzelnen Fachrichtungen die Kapazitäten, wird auf 
noch freie Plätze unabhängig von der Fachrichtung zugewiesen. 
(6) Das Nähere zum Aufnahmeverfahren und die Kriterien für die Härtefälle regelt eine 
Rechtsverordnung.  
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§ 7 Feststellung von Hochschulzugangsberechtigungen 
1Die Senatorin für Kinder und Bildung ist zuständig für die Anerkennung und außerschuli-
sche Feststellung von Hochschulzugangsberechtigungen. 2Sie führt die hierfür erforderli-
chen Prüfungen durch. 3§ 39 des Bremischen Schulgesetzes gilt entsprechend. 4§ 33 
Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, 5 und 6 sowie § 53 Abs. 2 des Bremischen Hochschulgesetzes blei-
ben unberührt.  

§ 8 Anstellungskörperschaften 
(1) 1Anstellungskörperschaften des schulischen Personals an Schulen der Stadtgemein-
den sind die Stadtgemeinden. 2Soweit es um die Aufgaben nach den §§ 59 bis 59b des 
Bremischen Schulgesetzes geht, üben sie die Dienstaufsicht über sie nach Maßgabe des 
§ 12 Abs. 2 bis 4 aus. 3Anstellungskörperschaft des schulischen Personals an Schulen 
des Landes und Anstellungskörperschaft der Referendarinnen und Referendare ist das 
Land. 4Die Befugnis, zur Erfüllung schulischer Aufgaben Verträge mit anderen Institutio-
nen zu schließen, bleibt unberührt.  
(2) 1Unbeschadet der Befugnis und Verpflichtungen des Landes ist es Aufgabe der An-
stellungskörperschaften, für die Fortbildung ihres schulischen Personals zu sorgen. 2Die 
Zuständigkeit für die Fortbildung des Personals, das auf Grund von Verträgen mit anderen 
Institutionen in der Schule tätig ist, richtet sich nach den jeweiligen Verträgen.  
(3) Die Anstellungskörperschaften sollen darauf hinwirken, dass die Lehrerinnen und Leh-
rer im Laufe ihres Berufslebens an verschiedenen Schulen arbeiten.  

§ 9 Personalentwicklung 
(1) Das Land, die Stadtgemeinden und die Schulen wirken bei der Personalentwicklung 
zusammen.  
(2) 1Die Personalentwicklung hat zum Ziel, das Personal der Schulen und der Schulbehör-
den zu befähigen, die Schulen nach §§ 9 und 14 des Bremischen Schulgesetzes weiter-
zuentwickeln und die damit verbundenen sich wandelnden Arbeitsanforderungen zu be-
wältigen, sowie es entsprechend einzusetzen. 2Die Personalentwicklung dient auch im 
Sinne der Personalförderung den Interessen und Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 3Sie soll eine umfassende Frauenförderung im Sinne von §§ 6 bis 10 des Lan-
desgleichstellungsgesetzes gewährleisten, eine Genderregelung beinhalten sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund fördern.  
(3) 1Das Land, die Stadtgemeinden und die Schulen arbeiten gemeinsam an einem das 
gesamte bremische Schulwesen umfassenden Personalentwicklungsplan. 2Sie unterstüt-
zen sich bei der Durchführung ihrer Programme und Maßnahmen der Personalentwick-
lung, die sich aufeinander beziehen und ergänzen sollen. 3Land und Stadtgemeinden stel-
len die erforderlichen Mittel für die Personalentwicklung nach Maßgabe der Haushalte be-
reit.  

§ 10 Fortbildung 
(1) Fortbildung ist Teil der Personalentwicklung.  
(2) 1Die Fortbildung dient der Sicherung und der Ergänzung der beruflichen Qualifikation 
der Lehrkräfte und des nichtunterrichtenden Personals. 2Sie soll diesem Personal die not-
wendigen Qualifikationen vermitteln, die für die differenzierten Anforderungen in der 
Schule und die sich wandelnde Arbeitsorganisation und Aufgabenteilung erforderlich sind.  
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(3) 1Die Fortbildung der Lehrkräfte ist Voraussetzung für die Qualitätssicherung der unter-
richtlichen und sonstigen schulischen Arbeit. 2Sie soll befähigen, professionell auf verän-
derte Anforderungen zu reagieren, und auch zur kritischen Auseinandersetzung mit der 
eigenen Berufsausübung und damit zur Verbesserung der Arbeit der Lehrkräfte beitragen. 
3Sie umfasst pädagogische, didaktische, fachwissenschaftliche und arbeitsorganisatori-
sche Inhalte und soll, soweit ein Praxisbezug geboten ist, möglichst in Verbindung mit dem 
Arbeitsplatz in der Schule durchgeführt werden. 4Die Fortbildung ist Bestandteil jeder pä-
dagogischen Berufstätigkeit. 5Alle Lehrerinnen und Lehrer und Lehrmeisterinnen und 
Lehrmeister der Schule sind zur Fortbildung verpflichtet.  
(4) Jede Schule erstellt für sich ein Fortbildungsprogramm, das alle in der Schule Tätigen 
erfasst und sich an den konkreten schulischen Anforderungen orientiert, führt eigene Fort-
bildungsmaßnahmen durch und beteiligt sich an externen Angeboten.  
(5) Das Nähere zu den Anforderungen des Fortbildungsprogramms sowie der Inhalt und 
der Umfang der Fortbildungspflicht des schulischen Personals wird durch Rechtsverord-
nung geregelt.  

§ 11 Organisation der Aufsicht 
(1) Die Rechtsaufsicht in Angelegenheiten der den Stadtgemeinden obliegenden äußeren 
Schulverwaltung, die Fachaufsicht über die Schulen des Landes und der Stadtgemeinden 
sowie über die Auftragsangelegenheiten nach § 4 Abs. 5 sind Aufgaben des Landes.  
(2) 1Die Rechtsaufsicht in Angelegenheiten der den Stadtgemeinden obliegenden äußeren 
Schulverwaltung wird durch den Senat wahrgenommen. 2Die Fachaufsicht über die Schu-
len der Stadtgemeinden nimmt die Senatorin für Kinder und Bildung wahr und organisiert 
deren Ausübung. 3Die Fachaufsicht über die Schulen der öffentlichen Verwaltung und über 
die Schulen für Gesundheitsfachberufe übt der jeweils fachlich zuständige Senator aus. 
4Ist eine Schule der öffentlichen Verwaltung oder eine Schule für Gesundheitsfachberufe 
eine Schule im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bremischen Schulgesetzes, vermittelt sie einen 
ihnen gleichwertigen Abschluss  oder wird an ihr Unterricht nach § 1 Abs. 4 des Bremi-
schen Schulgesetzes erteilt, wird die Fachaufsicht insoweit gemeinsam mit der Senatorin 
für Kinder und Bildung ausgeübt.  

§ 12 Umfang der Fachaufsicht 
(1) Die Fachaufsicht über die öffentlichen Schulen umfasst die Gewährleistung der Qualität 
der Arbeit der einzelnen Schule sowie die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der schuli-
schen Arbeit im Rahmen der Vorgaben der inneren Schulverwaltung (§ 3).  
(2) 1Die Fachaufsicht soll durch Ziel- und Leistungsvereinbarungen auf eine ziel- und er-
gebnisorientierte überprüfbare Arbeit der einzelnen Schule hinwirken. 2Sie kann schuli-
sche Entscheidungen und Maßnahmen aufheben, zur erneuten Entscheidung oder Be-
schlussfassung zurückweisen oder erforderlichenfalls selbst entscheiden. 3Sie kann feh-
lende schulische Entscheidungen durch Anweisung anfordern oder erforderlichenfalls 
selbst entscheiden.  
(3) Die Rechtsaufsicht als Teil der Fachaufsicht greift ein, wenn  

 gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, auch gegen verbindliche überregio-
nale Vereinbarungen, gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Schülerin-
nen und Schüler oder gegen das Erziehungsrecht der Eltern verstoßen worden ist 
oder 
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 von unrichtigen Voraussetzungen oder sachfremden Erwägungen ausgegangen 
oder gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel verstoßen worden 
ist. 

(4) 1Aufsichtsmaßnahmen nach den Absätzen 2 und 3 müssen darauf gerichtet sein, dass 
die Schule ihre Aufgaben eigenverantwortlich in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen 
erfüllen kann. 2Aufsichtsmaßnahmen sind so zu gestalten, dass die konzeptionell begrün-
dete pädagogische Arbeit von Lehrkräften und Schulleitung sowie deren Handlungsspiel-
räume in der Personal- und Qualitätsentwicklung in der erforderlichen Eigenständigkeit 
sowie die Beteiligung von Eltern und Schülerinnen und Schülern weitest möglich gewahrt 
und gestützt werden.  
(5) Der Umfang der Aufsicht über die privaten Schulen richtet sich nach dem Privatschul-
gesetz.  

§ 13 Externe Evaluation 
(1) Von der Senatorin für Kinder und Bildung beauftragte externe Evaluatorinnen und Eva-
luatoren haben die Aufgabe, die Arbeit der öffentlichen Schulen im Sinne von § 1 Abs. 1 
des Bremischen Schulgesetzes in regelmäßigen Abständen zu untersuchen, auch nach 
den Prinzipien des Gender Mainstreamings, und dabei über ihre Aktivitäten, Erfahrungen 
und Erkenntnisse an die einzelnen Schulen sowie an die Senatorin für Kinder und Bildung 
zu berichten.  
(2) Die externen Evaluatorinnen und Evaluatoren haben nach Maßgabe der vertraglichen 
Vereinbarung im Benehmen mit der Schulleitung Zugang zu allen Veranstaltungen und 
Unterlagen der Schulen und Anspruch auf Information durch das schulische Personal.  

§ 14 Schulpsychologische Beratung 
(1) 1Die Stadtgemeinden organisieren die schulpsychologische Beratung und die schuli-
sche Drogenberatung und andere Beratungs- und Unterstützungsleistungen. 2Die Berate-
rinnen und Berater sind verpflichtet, sich entsprechend den fachlichen Aufgaben ihrer Be-
ratungsdienste fortzubilden.  
(2) Sie können Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren einrichten, die im Rah-
men ihrer Unterstützungsaufgaben auch Schülerinnen und Schüler vorübergehend be-
schulen, wenn ihr Lern- und Sozialverhalten eine Beschulung in der allgemeinen Schule 
nicht zulässt.  
(3) 1Unbeschadet der beamten- und dienstrechtlichen Schweigepflicht unterliegen die 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie die schulischen Drogenberaterinnen 
und Drogenberater der besonderen Verschwiegenheit zur Wahrung des Persönlichkeits-
schutzes der Betroffenen. 2Diese Verpflichtung gilt sowohl für persönliche Mitteilungen als 
auch für Daten, die im Rahmen von Tests und empirischen Felduntersuchungen erhoben 
werden. 3Würde eine Unterrichtung der Erziehungsberechtigten Gesundheit und Wohler-
gehen betroffener Minderjähriger gefährden, gilt diese Schweigepflicht auch gegenüber 
den Erziehungsberechtigten.  
(4) 1Von der besonderen Schweigepflicht können diese Beraterinnen und Berater nur 
durch die Betroffenen befreit werden, sofern deren natürliche Einsichtsfähigkeit die Be-
deutung und Tragweite ihrer Entscheidung einzuschätzen vermag. 2Andernfalls geht die-
ses Recht auf die Erziehungsberechtigten über. 3Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 4Die 
Beraterinnen und Berater haben im Einverständnis mit der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter Zugang zum Unterricht und zu den Konferenzen, soweit die Beratungsaufgaben ihre 
Teilnahme erforderlich machen.  
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§ 15 (aufgehoben) 

§ 16 Landesinstitut für Schule 
(1) 1Das Landesinstitut für Schule hat den Auftrag, Referendarinnen und Referendare aus-
zubilden, die an der Schule Beteiligten für ihre Aufgaben zu qualifizieren und die Schulen 
bei ihrer qualitativen Entwicklung zu unterstützen sowie im Auftrag der Senatorin für Kinder 
und Bildung inhaltliche Rahmenvorgaben für die Schulen zu entwickeln. 2Die Senatorin für 
Kinder und Bildung kann das Landesinstitut beauftragen, weitere Aufgaben zu überneh-
men.  
(2) Fachleiterinnen und Fachleitern obliegen Aufgaben der Lehrerausbildung, insbeson-
dere die Ausbildung der Referendarinnen und Referendare, die Fortbildung der Lehrerin-
nen und Lehrer, die Mitwirkung an der Entwicklung der Curricula und an Innovationspro-
jekten.  
(3) Sie erteilen Unterricht an öffentlichen Schulen des Landes Bremen.  
(4) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, gelten für Fachleiterinnen und Fachleiter 
des Landesinstituts für Schule die dienstrechtlichen Regelungen für Lehrerinnen und Leh-
rer entsprechend.  

§16a (aufgehoben) 

§ 17 Schulgesundheitspflege 
(1) 1Die Gesundheitspflege für Schülerinnen und Schüler hat das Ziel, in Zusammenarbeit 
mit Schule und Erziehungsberechtigten die gesundheitliche Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler durch Vorsorge zu fördern, gesundheitliche Störungen frühzeitig zu erkennen, 
Maßnahmen zu ihrer Behebung einzuleiten und Probleme der allgemeinen Schulhygiene 
mitzulösen. 2Dazu dienen die ärztlichen und zahnärztlichen Untersuchungen der Schüle-
rinnen und Schüler, die Sprechstunden für Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schü-
ler sowie die hygienische Überwachung der Schulen.  
(2) Die Stadtgemeinden organisieren die schulärztliche und schulzahnärztliche Gesund-
heitspflege.  
(3) Schulärztinnen und Schulärzte und Schulzahnärztinnen und Schulzahnärzte haben Zu-
gang zum Unterricht und zu den Konferenzen, soweit die Aufgaben der Schulgesundheits-
pflege ihre Teilnahme erforderlich machen.  
(4) Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit der Senatorin für Kinder und Bildung durch Rechtsverordnung die 
Untersuchungen festzulegen, an denen teilzunehmen die Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtet sind.  

Teil 2  Die Schulen  

Abschnitt 1 Allgemeine Rechtsverhältnisse  

§ 18 Anwendungsbereich 
(1) Die Vorschriften der Teile 2 bis 4 gelten für alle Schulen, deren Träger die Stadtge-
meinden sind, sofern sie nicht Schulen für Gesundheitsfachberufe mit Ausnahme des 
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Lehrgangs zum Pharmazeutisch-technischen Assistenten und zur Pharmazeutisch-tech-
nischen Assistentin sind.  
(2) 1Für die angegliederten Bildungsgänge an den Hochschulen gelten die Vorschriften 
der Teile 2 bis 4 entsprechend, soweit nicht die Eigenart dieser Bildungsgänge Abwei-
chungen erforderlich macht. 2Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung.  
(3) 1Wird an einer Schule der öffentlichen Verwaltung Berufsschulunterricht für die nach 
dem Berufsbildungsgesetz geregelten Ausbildungsberufe des öffentlichen Dienstes erteilt, 
gelten insoweit die Vorschriften der Teile 2 bis 4 entsprechend, sofern nicht die Eigenarten 
dieser Schule Abweichungen erforderlich machen. 2Das Nähere regeln die Senatorin für 
Kinder und Bildung und der fachlich zuständige Senator einvernehmlich durch Rechtsver-
ordnung.  

§ 19 Begriff der Schule 
(1) Eine Schule im Sinne dieses Gesetzes ist jede als solche eingerichtete Organisations-
einheit.  
(2) Werden selbständige Schulen zusammengeführt, können sie für eine Übergangszeit 
organisatorisch selbständige Schulen bleiben.  

§ 20 Zugeordnete Schulen, Schulverbund 
(1) 1Die Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I gewährleisten durch Koopera-
tion durchgängige Bildungsgänge im Stadtteil. 2Die Schulen der Sekundarstufe I und der 
Sekundarstufe II kooperieren regions- und profilbezogen.  
(2) Schulen, die aufeinander aufbauende Bildungsgänge anbieten oder mehrere durchge-
hende Bildungsgänge bilden, können in der Stadtgemeinde Bremen durch die Senatorin 
für Kinder und Bildung, in der Stadtgemeinde Bremerhaven durch den Magistrat, einander 
zugeordnet werden.  
(3) 1Selbstständige Schulen können sich zu einem Schulverbund zusammenschließen. 
2Der Schulverbund bedarf in der Stadtgemeinde Bremen der Genehmigung der Senatorin 
für Kinder und Bildung, in der Stadtgemeinde Bremerhaven des Magistrats.  
(4) In zugeordneten Schulen und in einem Schulverbund werden die curricularen Inhalte 
aufeinander abgestimmt, um insbesondere einen schulübergreifenden Lehrkräfteeinsatz 
zu ermöglichen und den stufenübergreifenden Übergang für Schülerinnen und Schüler zu 
erleichtern.  
(5) 1Die Schulleiterinnen und Schulleiter von Verbünden und von zugeordneten Schulen 
bilden ein Leitungsteam, dessen Vorsitz im Zweijahresrhythmus rotierend durch eine oder 
einen der beteiligten Schulleiterinnen oder Schulleiter ausgeübt wird. 2Verbünde und zu-
geordnete Schulen geben sich darüber hinaus Geschäftsordnungen, mit deren Hilfe die 
Zusammenarbeit der Schulen geregelt wird.  
(6) 1Die Zuweisung der Lehrkräfte zu einer dieser Schulen umfasst zugleich den wechsel-
seitigen Einsatz in einzelnen Bildungsgängen oder Abteilungen dieser Schulen; insoweit 
bilden diese Schulen eine gemeinsame Dienststelle im Sinne des Bremischen Beamten-
gesetzes. 2Der wechselseitige Einsatz soll im Einvernehmen mit der jeweiligen Lehrkraft 
und nur stufenübergreifend erfolgen.  
(7) 1Über den Einsatz der Lehrkräfte in Schulverbünden und in zugeordneten Schulen ent-
scheiden die Schulleiterinnen oder Schulleiter und die zuständigen Abteilungsleiterinnen 
oder Abteilungsleiter gemeinsam. 2Wird zwischen den Schulleiterinnen und Schulleitern 
kein Einvernehmen erzielt, entscheidet die Dienstaufsicht.  
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(8) Die Absätze 3 bis 6 gelten nicht für die Zusammenarbeit zwischen den Schulen der 
Sekundarstufen und den ihnen zugeordneten Schulen der Primarstufe.  
(9) 1Die Schulen des Schulverbundes bilden nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ge-
meinsame Gremien. 2Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass den Erfordernissen 
entsprechend von den Vorschriften des Teils 3 abgewichen wird.  

§ 21 Rechtsstellung der Schule und Selbstbewirtschaftung 
(1) 1Die Schule ist nicht rechtsfähig. 2Sie kann auf der Grundlage einer allgemeinen Zu-
stimmung der Stadtgemeinde im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel Rechts-
geschäfte mit Wirkung für die Stadtgemeinde abschließen und für sie im Rahmen dieser 
Mittel Verpflichtungen eingehen oder Nutzungsverträge über ihre Räume oder ihr Grund-
stück abschließen. 3Die der Schule zur Verfügung stehenden Mittel unterliegen der haus-
haltsrechtlichen Bewirtschaftung durch die Schule, die eine Beauftragte oder einen Beauf-
tragten für den Haushalt zu bestellen hat. 4Voraussetzung für die Zustimmung nach Satz 
2 ist, dass die jeweilige Schule durch ein geeignetes Bewirtschaftungsverfahren sicher-
stellen kann, dass das verfügbare Ausgabenvolumen nicht überschritten wird und die Mit-
telbewirtschaftung jederzeit überprüfbar ist.  
(2) 1Rechtsgeschäfte im Rahmen der Selbstbewirtschaftung dürfen nur mit dem Ziel ab-
geschlossen werden, unmittelbar oder mittelbar zur Erfüllung des Auftrags der Schule zu 
dienen. 2Nutzungsverträge über Räume und Grundstück dürfen nicht zur Beeinträchtigung 
des ordnungsgemäßen Unterrichts und des übrigen Schullebens führen.  
(3) 1Die Schule hat eine von der Schulleiterin oder vom Schulleiter unabhängige schulin-
terne Haushaltsprüfung einzurichten, die zur jederzeitigen Überprüfung der Einnahmen 
und Ausgaben berechtigt ist und verpflichtet ist, einmal im Schuljahr der Schulkonferenz 
einen Prüfbericht vorzulegen, der auch zur Zweckmäßigkeit im Sinne von Absatz 2 Satz 1 
Stellung nimmt. 2Die Schule ist verpflichtet, jederzeit auf Verlangen der zuständigen Schul-
behörde Einsicht in die Unterlagen über die Selbstbewirtschaftung zu geben und geeig-
nete Vorkehrungen dafür zu treffen. 3Die Stadtgemeinden stellen den Schulen ein geeig-
netes Instrumentarium für ihre Selbstbewirtschaftung zur Verfügung und können weitere 
Auflagen zur angemessenen betriebswirtschaftlichen Überprüfung machen.  
(4) 1Auch das im Rahmen der Selbstbewirtschaftung der Schule zur Verfügung gestellte 
und das durch die Schule erworbene Vermögen ist von der Schule sorgfältig zu behandeln 
und zu verwalten. 2Die Stadtgemeinde wird über ihr in Satz 1 genanntes Vermögen nur 
verfügen, sofern zwingende Gründe es erfordern.  

§ 22 Handlungsfreiraum der Schulen 
(1) Die Schulen ordnen ihre internen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze, Rechts-
verordnungen, Verwaltungsvorschriften sowie der Entscheidungen der Schulbehörden 
selbst.  
(2) 1Soweit die Senatorin für Kinder und Bildung durch Gesetz ermächtigt ist, im Bereich 
des Schulwesens Rechtsverordnungen zu erlassen, dürfen diese die Eigenständigkeit der 
Schule nur insoweit einschränken, als es zur Förderung und Sicherung der Gleichwertig-
keit im Bildungswesen und der Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler erforder-
lich ist. 2Die Rechtsverordnungen sollen jeweils deutlich machen, welcher Bereich der ge-
regelten Materie durch die Satzungsbefugnis der Schule abweichend geregelt werden 
kann. 3Die Übertragung der Regelungsbefugnis soll mit Rahmenvorgaben verbunden sein, 
die alle Schulen einhalten müssen.  
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(3) 1Im Rahmen von Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen der zuständigen Schul-
behörde und der Schule kann die Schule durch die zuständige Schulbehörde von Bestim-
mungen von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften entpflichtet werden. 2Dies 
gilt insbesondere für Schulversuche und Reformschulen nach § 13 des Bremischen Schul-
gesetzes. 3Von den Regelungen in Rechtsverordnungen darf nur insoweit entpflichtet wer-
den, als sie nicht für die Verwirklichung von Grundrechten maßgeblich sind. 4Insbesondere 
darf nicht entpflichtet werden von Regelungen über die Zulassung zu Bildungsgängen, 
über die Durchführung von Prüfungen und den Erwerb von Abschlüssen, über den Über-
gang und die Überführung in andere Bildungsgänge sowie von den Regelungen der Ord-
nungsmaßnahmenverordnung.  

§ 23 Satzungsbefugnis der Schule 
(1) Die Entscheidungen der Organe der Schule (§ 26) sind verbindliche Entscheidungen 
der Schule.  
(2) 1Jede Schule kann sich eine Satzung geben. 2Durch die Satzung können neben den 
in diesem Gesetz besonders benannten Regelungsbefugnissen andere Formen der schu-
lischen Entscheidungsfindung als die nach diesem Gesetz vorgesehenen beschlossen 
werden. 3§ 30 Absatz 2 bleibt unberührt. 4Die Satzung bedarf der Zustimmung von jeweils 
zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder der Gesamtkonferenz und der Schulkonfe-
renz. 5Die Satzung bedarf der Genehmigung der Senatorin für Kinder und Bildung, in Bre-
merhaven auch der des Magistrats. 6Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Satzung 
demokratischen Prinzipien entspricht, eine angemessene Einflussnahme aller in der 
Schule vertretenen Personengruppen gewährleistet ist und die staatliche Verantwortung 
für die Schule nicht beeinträchtigt wird.  

Abschnitt 2 Gremien der Schulen  

Titel 1 Allgemeines  

§ 24 Überschulische Kooperationsgremien 
(1) 1Überschulische Kooperationsgremien sind einzurichten, wenn dies zur Abstimmung 
schulübergreifender Fragen notwendig ist. 2Sie müssen bei Vorliegen dieser Vorausset-
zung eingerichtet werden, wenn mindestens ein Viertel der Schulleitungen derjenigen 
Schulen, die in die Kooperation einbezogen werden müssen, dies verlangt. 3Die einzube-
ziehenden Schulen sind in dem Antrag, der ihnen zugeleitet werden muss, namentlich zu 
benennen. 4Die Fachaufsicht kann bestimmen, dass sie eingerichtet werden müssen. 
5§ 45 Abs. 3 bleibt unberührt.  
(2) 1Auf entsprechende Entscheidung der Fachaufsicht erhalten diese überschulische Ko-
operationsgremien Entscheidungsbefugnis. 2Sind ihre Entscheidungen nicht mit den ver-
bindlichen Entscheidungen der Organe einer der beteiligten Schulen zu vereinbaren, muss 
die Schulleitung dieser Schule hierüber erneut entscheiden.  

§ 25 Zusammenwirken 
Die schulischen Gremien und ihre Mitglieder sowie die Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträger wirken in der Schule zusammen mit dem Ziel, auch zur Förderung der Qualitäts-
entwicklung der Schule unterschiedliche Interessen und Positionen zu einer größtmögli-
chen Konsensbildung zu vermitteln.  
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§ 26 Entscheidungsgremien der Schule 
1Die Schule hat folgende Entscheidungsgremien:  

 die Schulkonferenz, 
 die Gesamtkonferenz und deren Teilkonferenzen, 
 die Schulleitung, 
 die Fachkonferenzen und Fachbereichskonferenzen und  
 die Klassenkonferenzen oder Jahrgangskonferenzen. 

2Diese Gremien sind Organe der Schule. 3Die Zusammensetzung und die Aufgaben der 
Zeugniskonferenzen und der Versetzungskonferenzen werden durch Zeugnis- und Ver-
setzungsordnungen bestimmt. 4Für sie gelten die §§ 81 bis 91 dieses Gesetzes nur, soweit 
in diesen Verordnungen nichts anderes bestimmt ist.  

§ 27 Beiräte 
(1) 1Es gibt den Schülerinnen- und Schülerbeirat, den Elternbeirat, den Beirat des nicht-
unterrichtenden Personals und den Ausbildungsbeirat. 2Ihre Beschlüsse sind Äußerungen 
der durch sie vertretenen Personengruppen.  
(2) Die Beiräte können ihre Aufgaben auf Beiräte einzelner Abteilungen, Stufen oder Bil-
dungsgänge übertragen, soweit sie die jeweilige Organisationseinheit allein betreffen.  
(3) Beiräte haben das Recht, über ihre Vertreterinnen und Vertreter in der Schulkonferenz 
Anträge in der Schulkonferenz und in der Gesamtkonferenz zu stellen.  

§ 28 (aufgehoben) 

§ 29 Vollversammlungen 
(1) Vollversammlungen aller Personengruppen einer Schule oder einzelner Personen-
gruppen können auf Beschluss der Schulkonferenz oder auf Antrag einer durch Satzung 
festzulegenden Mindestzahl einer Personengruppe, bei nur einzelnen Personengruppen 
auf Beschluss der jeweiligen Beiräte oder der Gesamtkonferenz durchgeführt werden. 
 
(2) 1Eine Vollversammlung kann Empfehlungen oder Aufträge zur Prüfung und Entschei-
dung an das zuständige Schulgremium beschließen. 2Sie kann eine Urabstimmung der 
beteiligten Personengruppen selbst durchführen oder veranlassen.  
 
(3) 1Eine Urabstimmung soll in schriftlicher und geheimer Stimmabgabe außerhalb einer 
Vollversammlung durchgeführt werden. 2Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. 

§ 30 Grenzen der Mitwirkung 
(1) 1Die Verantwortung des Staates und der Gemeinden für das Schulwesen wird durch 
die nachstehenden Vorschriften nicht eingeschränkt. 2Die an der Mitwirkung Beteiligten 
sind bei ihrer Tätigkeit in den Gremien der Schule verpflichtet, die Rechtsvorschriften und 
Verwaltungsvorschriften zu beachten. 3Zu den Verwaltungsvorschriften gehören insbe-
sondere die Richtlinien für den Unterricht, die Bildungspläne, die Stundentafeln sowie die 
allgemein verbindlichen Richtlinien über den Schulbau und das Schulbauprogramm.  
(2) Entscheidungen der Gremien der Schule dürfen nur ausgeführt werden, soweit die 
personellen, sachlichen und haushaltsmäßigen Voraussetzungen gegeben sind.  
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Titel 2 Vetorechte  

§ 31 Vetorechte bei Entscheidungen der Schulkonferenz 
1Berührt ein Beschluss der Schulkonferenz die Interessen einer Personengruppe, kann 
der jeweilige Beirat oder die Gesamtkonferenz innerhalb von 14 Tagen nach Beschluss-
fassung den Beschluss anfechten. 2Nach einem Beratungs- und Schlichtungsverfahren 
beschließt die Schulkonferenz erneut. 3Der erneute Beschluss ist bindend.  

§ 32 Vetorechte bei Entscheidungen der Gesamtkonferenz, der Schulleitung und der 
Fachkonferenzen 
(1) 1Beschlüsse der Gesamtkonferenz oder ihrer Teilkonferenzen und Beschlüsse der 
Fachkonferenzen können innerhalb von 14 Tagen nach der Beschlussfassung von der 
Schulkonferenz oder von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder einer Personengruppe in der 
Schulkonferenz schriftlich angefochten und damit ausgesetzt werden, so dass das ent-
sprechende Gremium erneut beraten und beschließen muss. 2Der erneute Beschluss ist 
bindend; hat die Schulkonferenz angefochten, ist er bindend, wenn er mit Zweidrittelmehr-
heit gefasst wird, es sei denn, die Schulkonferenz hebt ihn mit Dreiviertelmehrheit auf.  
(2) Für Entscheidungen der Schulleitung, die Beschlüsse der Schulkonferenz oder der 
Gesamtkonferenz ersetzen, gilt Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Schul-
konferenz eine Entscheidung, die nach § 33 in ihre Zuständigkeit fällt, unmittelbar durch 
eine eigene ersetzen kann, soweit sie nicht schon ausgeführt ist und Rechte Dritter be-
gründet hat.  
(3) 1Die Schulkonferenz hat stets das Recht, einen eigenen Vorschlag zu unterbreiten, der 
einen etwaigen entgegenstehenden Beschluss des zuständigen Gremiums aussetzt. 2Die-
ser Vorschlag gilt als angenommen, wenn nicht mit der Mehrheit der Mitglieder des Gre-
miums dagegen gestimmt wird.  

Titel 3 Konferenzen  

§ 33 Aufgaben der Schulkonferenz 
(1) 1Die Schulkonferenz ist das Organ gemeinsamer Beratung und Beschlussfassung der 
an der Schule beteiligten Personengruppen. 2Sie ist oberstes Entscheidungsorgan der 
Schule nach Maßgabe dieses Gesetzes. 3Sie kommt mindestens viermal in einem Schul-
jahr zusammen. 4Für die Entscheidungsfindung der Schulkonferenz ist sicherzustellen, 
dass ihr die notwendigen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. 5Die Ver-
fahrensabläufe und Abstimmungsmodalitäten sollen in der Satzung nach § 23 Absatz 2 
geregelt werden. 
(2) 1Die Schulkonferenz berät über alle die Schule betreffenden grundsätzlichen Angele-
genheiten. 2Sie beschließt über diese Angelegenheiten, soweit dieses Gesetz nichts an-
deres vorsieht, und legt dabei Beschlüsse und Vorschläge der anderen Gremien, insbe-
sondere der Gesamtkonferenz zugrunde. 3Dabei beschließt sie mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder über 

 das Schulprogramm nach § 9 Absatz 1 des Bremischen Schulgesetzes und die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Entwicklung und Organisation von 
Schule und Unterricht, dessen Qualitätssicherung sowie für die Evaluation der ge-
samten schulischen Arbeit;  
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 Grundsätze zur Zweckbestimmung der der Schule zur Verfügung stehenden Ar-
beitsstunden inklusive aller Stunden, die über die Mindeststundenzahl der Verord-
nung über die Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung sowie über die Zuweisung 
und Verteilung der Leitungszeit hinausgehen sowie zum Angebot freiwilliger Un-
terrichts- und Schulveranstaltungen, über Kooperations- und Integrationsvorha-
ben sowie besondere Veranstaltungen der Schule; 

 die Schulordnung; sie enthält neben der Hausordnung die Regelung der gegen-
seitigen Information der Gremien untereinander, soweit dies nicht bereits durch 
dieses Gesetz vorgegeben ist; 

 Grundsätze der Unterrichtsorganisation und der Ausgestaltung des Unterrichts in 
konzeptioneller Hinsicht; 

 die Aufteilung der der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel; 

 die Entscheidung über Schulpartnerschaften; 
 Stellungnahmen zu größeren baulichen Maßnahmen an der Schule; 
 schulinterne Grundsätze für Schullandheimaufenthalte, Klassenfahrten und Wan-

dertage. 
4Über andere als die in Satz 3 genannten grundsätzlichen Angelegenheiten beschließt die 
Schulkonferenz mit einfacher Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder, insbesondere 
über: 
 

1.  die Kooperation mit anderen Schulen und Institutionen der Region, insbesondere 
bei der Erarbeitung des Schulprogramms; 

 
2.  die Regelung des Hospitationsrechts nach § 61 des Bremischen Schulgesetzes in 

Abstimmung mit der Gesamtkonferenz; soweit keine Regelung getroffen wird, gilt 
für das Hospitationsrecht die von der Senatorin für Kinder und Bildung erlassene 
Musterordnung;  

 
3.  die Fortbildung für das nichtunterrichtende Personal, für Eltern- und gruppenüber-

greifende Fortbildung; 
 
4.  Zeitpunkt und Durchführung von Studientagen; 
 
5.  den täglichen Unterrichtsbeginn; 
 
6.  die ihr durch besondere Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben.  
 

5Der Katalog der Angelegenheiten nach Satz 4 kann auch in der Satzung der Schule nach 
§ 23 Absatz 2 erweitert und näher ausgestaltet werden. 6Die Schulkonferenz ist über alle 
für die Arbeit der Schule wesentlichen Entscheidungen der Gremien und einzelner Ent-
scheidungsträger unverzüglich zu informieren. 
 
 (3) Der Schulkonferenz ist Gelegenheit zur Stellungnahme vor der Entscheidung über  

 die Teilung, Verlegung oder Schließung der Schule sowie die Zusammenlegung 
der Schule mit einer anderen Schule; 

 die Verlegung von Schulstufen, Jahrgangsstufen oder einzelner Klassen an eine 
andere Schule; 

 die Unterbringung von Schulstufen, Jahrgangsstufen oder einzelner Klassen in 
anderen Gebäuden und 

 die Einbeziehung der Schule in Schulversuche durch die Senatorin für Kinder und 
Bildung zu geben. 
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(4) 1Für die Schulkonferenz sind die erforderlichen, ihrer Aufgabe angemessenen Arbeits-
bedingungen in der Schule zu schaffen, insbesondere durch die Schulleitung und mit Un-
terstützung der zuständigen Schulbehörden. 2Für alle Mitglieder der Schulkonferenz sind 
geeignete Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durch die Schule oder andere 
geeignete Fortbildungsträger mit Unterstützung der zuständigen Schulbehörden durchzu-
führen; die dafür erforderlichen Ressourcen sind nach Maßgabe des Haushalts und der 
Selbstbewirtschaftung der Schule bereitzustellen.  
(5) 1Für eine intensive Mitarbeit von Elternvertreterinnen und -vertretern in der Schulkon-
ferenz muss die Schule, insbesondere die Schulleitung und das Lehrpersonal, die nötigen 
Voraussetzungen schaffen. 2Dazu gehört auch, den Kontakt und Austausch zwischen den 
Elternvertreterinnen und -vertretern in der Schulkonferenz und der gesamten Elternschaft 
der Schule mit Unterstützung der Schule, insbesondere der Schulleitung zu verstärken.  

§ 34 Zusammensetzung der Schulkonferenz 
(1) 1Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder der Schulkonferenz neben der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter und einem Mitglied des nichtunterrichtenden Personals beträgt an 
Schulen mit  

 bis zu 400 Schülerinnen und Schülern neun, 
 401 bis 600 Schülerinnen und Schülern zwölf, 
 601 bis 800 Schülerinnen und Schülern 15, 
 über 800 Schülerinnen und Schülern 18 und  
 an Schulen nur der Sekundarstufe II 20. 

2Abweichend von Satz 1 Nummer 1 beträgt die Zahl an Grundschulen zehn stimmberech-
tigte Mitglieder. 3An Schulen mit Ausbildungsbeirat sind zusätzlich vier Vertreterinnen oder 
Vertreter des Ausbildungsbeirats stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonferenz. 4Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter führt den Vorsitz; bei Stimmengleichheit gibt ihre oder 
seine Stimme den Ausschlag. 5Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Vorsitz auf 
ein anderes Mitglied der Schulkonferenz delegieren. 6Der Schulkonferenz gehört eine Ver-
treterin oder ein Vertreter des nicht-unterrichtenden Personals mit beratender Stimme an. 
7An Grundschulen sind zusätzlich vier Vertreterinnen und Vertreter des Schülerinnen- und 
Schülerbeirats Mitglieder mit beratender Stimme. 
 
(2) 1Die Zahl der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 und 2 besteht 

1.  an Grundschulen zur einen Hälfte aus Vertreterinnen und Vertretern der Gesamt-
konferenz, zur anderen Hälfte aus Vertreterinnen und Vertretern des Elternbeirats, 

2.  an Schulen der Sekundarstufen I und II zu je einem Drittel aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Gesamtkonferenz, des Schülerinnen- und Schülerbeirats und des 
Elternbeirats,  

3.  an Schulen nur der Sekundarstufe II aus je acht Vertreterinnen und Vertretern der 
Gesamtkonferenz und des Schülerinnen- und Schülerbeirats und vier Vertreterin-
nen und Vertretern des Elternbeirats.  

2Unter den Vertreterinnen und Vertretern der Gesamtkonferenz müssen Lehrkräfte, sozi-
alpädagogische Fachkräfte und Betreuungskräfte nach Möglichkeit im Verhältnis ihres 
stellenmäßigen Anteils in der Gesamtkonferenz zum Zeitpunkt der Wahl vertreten sein, 
wobei gegebenenfalls zugunsten der Lehrkräfte aufgerundet wird.  
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§ 35 Rechte der Mitglieder der Schulkonferenz 
(1) Die Mitglieder der Schulkonferenz haben das Recht, an den Sitzungen der Konferen-
zen und an den Sitzungen der Beiräte mit beratender Stimme teilzunehmen.  
(2) Jedes Mitglied der Schulkonferenz kann eine andere Person aus seiner Personen-
gruppe mit der Teilnahme an Fachkonferenzsitzungen beauftragen.  
(3) 1Das Teilnahmerecht gilt nicht für die Tagesordnungspunkte, in denen Gremien Ange-
legenheiten beraten, die einzelne Mitglieder ihrer Personengruppe persönlich betreffen. 
2Hiervon kann nur mit Zustimmung der Betroffenen abgewichen werden.  

§ 36 Aufgaben der Gesamtkonferenz des Kollegiums (Gesamtkonferenz) 
(1) 1Die Gesamtkonferenz berät über grundsätzliche Fragen der pädagogischen und fach-
lichen Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule sowie über grundsätzli-
che Fragen der Gestaltung der unterrichtsergänzenden und unterstützenden Arbeit. 2Sie 
arbeitet insbesondere in den Angelegenheiten des § 33 Absatz 2 Satz 3 Nummern 1, 2 
und 4 bis 5 sowie Satz 4 Nummern 1 und 2 mit der Schulkonferenz zusammen und erar-
beitet Beschlussvorlagen für die Schulkonferenz. 3Sie wählt ihre Vertreterinnen und Ver-
treter in die Schulkonferenz aus ihrer Mitte. 4Sie soll in der Regel viermal in einem Schul-
jahr jeweils vor der Schulkonferenz zusammenkommen. 
(2) Die Gesamtkonferenz entscheidet in folgenden Angelegenheiten:  

 Koordinierung, Vorbereitung und Auswertung der Unterrichtsgestaltung und der 
Unterrichtsmethoden sowie der Leistungsbewertung, insbesondere durch Team-
arbeit; 

 Ausfüllung der durch die Senatorin für Kinder und Bildung gesetzten Standards im 
Rahmen der der Schule überlassenen Handlungsräume; 

 Konzeption der besonderen Förderung von Schülerinnen und Schülern; 
 Formen der Evaluation und Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit; 
 Koordinierung, Vorbereitung und Auswertung der unterrichtsergänzenden und -

unterstützenden Arbeit; 
 Erarbeitung von Grundsätzen für die Vertretung von Lehrkräften und der übrigen 

Mitglieder der Gesamtkonferenz; 
 Fortbildungsprogramm und die schulinternen Fortbildungsmaßnahmen; 
 ihr durch besondere Rechtsvorschriften übertragene Aufgaben; 
 unterrichtliche Kooperations- und Integrationsvorhaben und 
 Grundsätze zur Zweckbestimmung der der Schule zur Verfügung stehenden Ar-

beitsstunden inklusive aller Stunden, die über die Mindeststundenzahl der Verord-
nung über die Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung sowie über die Zuweisung 
und Verteilung der Leitungszeit hinausgehen, sowie die Grundsätze zur Gestal-
tung der schulischen Präsenz- und Kooperationszeiten. 

§ 37 Zusammensetzung der Gesamtkonferenz 
(1) 1Stimmberechtigte Mitglieder der Gesamtkonferenz sind alle an der Schule tätigen 
Lehrkräfte, selbstverantwortlich tätigen Referendarinnen und Referendare, sozialpädago-
gischen Fachkräfte und Betreuungskräfte, soweit sie mit mindestens einem Viertel der 
Stunden einer Vollzeitstelle an der Schule beschäftigt sind. 2Alle anderen Lehrkräfte, Re-
ferendarinnen und Referendare, sozialpädagogischen Fachkräfte und Betreuungskräfte 
sind Mitglieder mit beratender Stimme; sie wählen jedoch gleichberechtigt die Vertreterin-
nen und Vertreter der Gesamtkonferenz in die Schulkonferenz.  
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(2) Die Gesamtkonferenz kann weitere Personen, die an der pädagogischen Arbeit betei-
ligt sind, zu ihren Sitzungen einladen.  
(3) Die Lehrkräfte der Schule und die an der Schule selbstverantwortlich erzieherisch täti-
gen Personen sind verpflichtet, an den Sitzungen der Gesamtkonferenz teilzunehmen.  
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist Vorsitzende oder Vorsitzender der Gesamt-
konferenz; bei Stimmengleichheit gibt ihre oder seine Stimme den Ausschlag.  

§ 38 Teilkonferenzen 
(1) 1Die Gesamtkonferenz kann die Bildung von Teilkonferenzen beschließen. 2Sie sind 
zulässig für einzelne Abteilungen, Stufen oder Bildungsgänge.  
(2) Teilkonferenzen für eine Abteilung sind einzurichten, wenn ein Abteilungsleiter oder 
eine Abteilungsleiterin für diese Organisationseinheit eingesetzt ist.  
(3) 1Die Teilkonferenzen nehmen die Aufgaben der Gesamtkonferenz wahr, soweit sie die 
jeweilige Organisationseinheit (Abteilung, Stufe oder Bildungsgang) allein betreffen. 2§ 37 
gilt entsprechend.  

§ 39 Eilfälle 
1In Fällen, in denen aus Zeitgründen ein Beschluss einer Konferenz oder eines ihrer Aus-
schüsse nicht ohne Gefährdung schulischer Angelegenheiten eingeholt werden kann, trifft 
die Schulleiterin oder der Schulleiter die Entscheidung. 2Sie oder er hat sich vorher, soweit 
möglich, mit einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern der jeweiligen Konferenz zu bera-
ten. 3Sie oder er hat die Entscheidung unverzüglich der zuständigen Konferenz bekannt 
zu geben. 4Die zuständige Konferenz kann die Entscheidung aufheben, soweit sie nicht 
schon ausgeführt ist und Rechte Dritter begründet hat. 

§ 40 Beanstandungen 
(1) 1Der Schulleiter oder die Schulleiterin muss einen Beschluss der Schulkonferenz oder 
der Gesamtkonferenz durch eine in der Sitzungsniederschrift festzuhaltende Erklärung o-
der schriftlich innerhalb von zwei Wochen beanstanden, wenn  

 er oder sie den Beschluss für unvereinbar mit Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-
ten oder erteilten Anordnungen hält oder 

 er oder sie für die Durchführung des Beschlusses nicht die Verantwortung über-
nehmen kann. 

2Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.  
(2) Hält die Schulkonferenz oder die Gesamtkonferenz ihren Beschluss in einer zweiten 
Sitzung, die frühestens am Tage nach der Beanstandung stattfinden darf, aufrecht, so hat 
der Schulleiter oder die Schulleiterin unverzüglich die endgültige Entscheidung der zustän-
digen Schulbehörde einzuholen.  
(3) 1Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Vorsitzenden von anderen Konferenzen 
für die dort gefassten Beschlüsse mit der Maßgabe, dass an die Stelle der zuständigen 
Schulbehörde je nach Zuständigkeit die Schulkonferenz oder die Schulleitung tritt. 2Das 
Recht der Schulleiterin oder des Schulleiters, diese Beschlüsse zu beanstanden, bleibt 
unberührt.  
(4) Absatz 1 und 2 gilt für Beschlüsse der Schulleitung entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Entscheidung der zuständigen Schulbehörde ohne erneute Beratung und Be-
schlussfassung eingeholt wird.  
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§ 41 Klassenkonferenzen 
(1) In Bereichen, in denen die Schülerinnen und die Schüler in Klassen unterrichtet wer-
den, sind Klassenkonferenzen zu bilden.  
(2) Klassen im Sinne dieses Gesetzes sind auch Lerngruppen, die anstelle von Klassen 
gebildet werden.  
(3) 1An berufsbildenden Schulen kann die Schulkonferenz beschließen, dass für die Bil-
dungsgänge der Berufsschule auf Klassenkonferenzen verzichtet wird.  2Beschließt die 
Schulkonferenz, auf Klassenkonferenzen zu verzichten, werden deren Aufgaben von Kon-
ferenzen wahrgenommen, deren Zusammensetzung die Schulkonferenz bestimmt. 3§ 42 
Absatz 1 gilt entsprechend.  

§ 42 Zusammensetzung der Klassenkonferenz 
(1) 1Stimmberechtigte Mitglieder der Klassenkonferenz sind alle die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse unterrichtenden und unterweisenden Lehrkräfte sowie die Klassenel-
ternsprecherinnen und Klassenelternsprecher und ab Jahrgangsstufe 5 die Klassenschü-
lersprecherinnen und Klassenschülersprecher. 2In der Grundschule haben die Klassen-
schülersprecherinnen und die Klassenschülersprecher das Recht, mit beratender Stimme 
teilzunehmen. 
(2) 1Hat der Ausbildungsbeirat an berufsbildenden Schulen einen für den Bildungsgang 
der Klasse zuständigen Ausschuss eingesetzt, haben zwei Mitglieder dieses Ausschusses 
das Recht, an den Sitzungen der Klassenkonferenz mit beratender Stimme teilzunehmen. 
2§ 37 Absatz 3 gilt entsprechend.  
(3) Der oder die Vorsitzende hat einzelne Mitglieder der Klassenkonferenz von der Bera-
tung auszuschließen, wenn dies zum Schutze der Persönlichkeit einer Schülerin oder ei-
nes Schülers oder deren Erziehungsberechtigten geboten erscheint.  

§ 43 Aufgaben der Klassenkonferenz 
1Die Klassenkonferenz berät und beschließt über alle Angelegenheiten, die für die Arbeit 
der betreffenden Klasse von wesentlicher Bedeutung sind, vornehmlich über die Bildungs- 
und Erziehungsarbeit und über die Koordinierung der Unterrichtsgestaltung in der Klasse. 
2Aufgabe der Klassenkonferenz ist es insbesondere  

 die Zusammenarbeit der Fachlehrerinnen oder Fachlehrer zu gewährleisten; 
 über Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und über die Koordinierung der 

schriftlichen Arbeiten zu beraten; 
 das Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu beraten; 
 über besondere Maßnahmen für einzelne Schülerinnen oder Schüler zu beraten 

und zu beschließen; 
 die Erprobung neuer curricularer Elemente zu beraten; 
 die ihr durch besondere Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

§ 44 Jahrgangskonferenzen 
(1) In Bereichen, in denen die Schülerinnen und Schüler nicht in Klassen unterrichtet wer-
den, nimmt die Jahrgangskonferenz für diesen Bereich der Jahrgangsstufe die Aufgabe 
der Klassenkonferenz wahr.  
(2) 1Die Jahrgangskonferenz besteht aus allen in diesem Bereich der Jahrgangsstufe un-
terrichtenden und unterweisenden Lehrkräften sowie den Jahrgangselternsprechern und 
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Jahrgangselternsprecherinnen und den Jahrgangsschülersprecherinnen und Jahrgangs-
schülersprechern. 2§ 37 Abs. 3 und § 42 Abs. 3 gelten entsprechend.  
(3) Entscheidungen, die lediglich die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler, ins-
besondere ihre oder seine schulischen Leistungen oder ihren oder seinen weiteren schu-
lischen Bildungsweg betreffen, werden von Ausschüssen der jeweiligen Jahrgangskonfe-
renz getroffen.  
(4) 1Mitglieder der Jahrgangsausschüsse sind die Lehrkräfte, die die betroffene Schülerin 
oder den betroffenen Schüler im laufenden Schulhalbjahr unterrichtet oder unterwiesen 
haben, sowie eine Jahrgangselternsprecherin oder ein Jahrgangselternsprecher und eine 
Jahrgangsschülersprecherin oder ein Jahrgangsschülersprecher. 2§ 37 Abs. 3 und § 42 
Abs. 3 gelten entsprechend.  

Titel 4 Fachkonferenzen und Klassenversammlungen  

§ 45 Fachkonferenzen 
(1) 1Mitglieder der Fachkonferenzen sind alle Lehrkräfte eines Faches, unter ihnen die 
Fachsprecherin oder der Fachsprecher als Vorsitzende oder Vorsitzender. 2Die Fachkon-
ferenzen erarbeiten die Entscheidungsvorlagen für die Schulleitung und die Beschlussvor-
lagen für die Gesamtkonferenz. 3Sie koordinieren die Angelegenheiten des entsprechen-
den Fachunterrichts und entscheiden hierüber. 4Die Beschlüsse der Fachkonferenzen sind 
verbindlich im Rahmen der Vorgaben.  
(2) 1Die Fachkonferenzen können in Fachbereichskonferenzen zusammengefasst wer-
den. 2Absatz 1 gilt im Übrigen entsprechend.  
(3) 1In den allgemeinbildenden Schulen sind schulübergreifende Fachkonferenzen zu bil-
den, wenn ein Fach an einer Schule durch nicht mehr als zwei Lehrkräfte vertreten ist oder 
wenn die Mehrzahl der Jahrgangsstufen in einem Bildungsgang einzügig geführt wird. 
2Absatz 1 gilt entsprechend. 3Sind ihre Entscheidungen nicht mit den verbindlichen Vor-
gaben einer Schule zu vereinbaren, muss die Schulleitung dieser Schule hierüber erneut 
entscheiden. 4Führt diese Entscheidung nicht zu einer Vereinbarkeit, entscheiden die 
Schulleitungen der beteiligten Schulen in einer gemeinsamen Sitzung.  

§ 46 (aufgehoben) 

Titel 5 Schülervertretung  

§ 47 Schülerbeirat 
(1) 1In allen Schulen wird ein Schülerinnen- und Schülerbeirat gebildet. 2Er besteht aus 
sämtlichen Klassenschülersprecherinnen und Klassenschülersprechern und Jahrgangs-
schülersprecherinnen und Jahrgangsschülersprecher. 
(2) 1Der Schülerinnenbeirat und Schülerbeirat kann durch Satzung bestimmen, dass die 
Schülervertretung anders als in diesem Gesetz vorgesehen organisiert und dass die Ver-
trauenslehrerin oder der Vertrauenslehrer auf eine andere Weise gewählt wird. 2Eine Er-
weiterung der Befugnisse der Schülerversammlung ist unzulässig. 3Die Satzung wird mit 
zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Schülerinnen- und Schülerbeirats be-
schlossen und bedarf der Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters.  
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(3) 1Der Schülerinnen- und Schülerbeirat kann für seine Sitzungen im Schuljahr zehnmal 
zwei Unterrichtsstunden, an Berufsschulen fünfmal zwei Unterrichtsstunden, in Anspruch 
nehmen. 2Weitere Sitzungen während der Unterrichtszeit bedürfen der Zustimmung der 
Schulkonferenz. 3§ 87 Absatz 2 bleibt unberührt.  
(4) Schülervertreterinnen und Schülervertreter sollen durch geeignete schulische und 
überschulische Maßnahmen die notwendigen Kenntnisse und Befähigungen für ihre Arbeit 
erhalten.  
(5) 1Dem Schülerinnen- und Schülerbeirat sollen für die Durchführung von Sitzungen sei-
ner Gremien die erforderlichen Räumlichkeiten an der Schule überlassen werden. 2An 
Schulen der Sekundarstufen I und II sowie nur der Sekundarstufe II soll ihm ein fester 
Raum zur alleinigen eigenen Nutzung zur Verfügung gestellt werden, sofern nicht schul- 
oder unterrichtsorganisatorische Gründe zwingend dagegensprechen.  
(6) 1Schülerinnen und Schüler dürfen wegen ihrer Tätigkeit in den Mitwirkungsgremien 
weder bevorzugt noch benachteiligt werden. 2Auf Antrag ist die Tätigkeit im Zeugnis zu 
vermerken. 

§ 48 Aufgaben 
(1) 1Der Schülerinnen- und Schülerbeirat berät und beschließt über alle Angelegenheiten, 
die die Schülerinnen und Schüler in der Schule betreffen, soweit nicht eine Konferenz zu-
ständig ist. 2Ihm ist vor Beschlüssen von Konferenzen, die von grundsätzlicher Bedeutung 
für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit sein werden, Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 3Der Schülerinnen- und Schülerbeirat hat weiterhin folgende Aufgaben:  

 Vertretung der fachlichen, kulturellen und sozialen Interessen der Schülerinnen 
und Schüler 

 Auswertung von Beschlüssen der Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz; 
 Verwendung der dem Schülerinnen- und Schülerbeirat zur Verfügung stehenden 

Mittel; 
 Wahl der Schülervertreterinnen und Schülervertreter in die Schulkonferenz und in 

die Gesamtvertretung. 
(2) Der Schülerinnen- und Schülerbeirat vertritt die Schülerschaft gegenüber der Schullei-
tung und den Schulbehörden, sofern ihre Anliegen nicht durch die Schulkonferenz geregelt 
oder vertreten werden.  

§ 49 Schülerversammlung 
(1) 1Auf Beschluss des Schülerinnen- und Schülerbeirats beruft die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende unter Berücksichtigung der räumlichen Möglichkeiten die Schülerinnen und 
Schüler der Schule, einzelner Abteilungen oder Stufen zur Unterrichtung und Aussprache 
über grundsätzliche Angelegenheiten der Schule ein. 2Die Schülerversammlung kann 
Empfehlungen an den Schülerinnen- und Schülerbeirat beschließen. 
(2) 1Schülerversammlungen können im Schuljahr insgesamt zehn Unterrichtsstunden in 
Anspruch nehmen. 2Weitere Sitzungen während der Unterrichtszeit bedürfen der Zustim-
mung der Schulkonferenz. 3§ 87 Absatz 2 bleibt unberührt.  
(3) Die Senatorin für Kinder und Bildung wird ermächtigt, für berufsbildenden Schulen mit 
der Schulart Berufsschule abweichende Regelungen zu treffen.  
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§ 50 Klassenschülersprecher / Klassenschülersprecherin 
(1) 1Jede Klasse wählt unverzüglich nach Beginn eines jeden Schuljahres zwei Klassen-
schülersprecherinnen oder Klassenschülersprecher. 2Dabei sollen nach Möglichkeit beide 
Geschlechter vertreten sein.  
(2) Bei Blockunterricht in den Bildungsgängen der Berufsschule wird die Wahl unmittelbar 
nach Beginn des Unterrichts für die Dauer des gesamten Blockunterrichts in einem Schul-
jahr durchgeführt.  
(3) 1Die Klassenschülersprecherinnen und Klassenschülersprecher vertreten die Schüle-
rinnen und Schüler ihrer Klasse in allen sie betreffenden Fragen der Schule und des Un-
terrichts. 2Sie vermitteln bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Schülerinnen oder 
Schülern und Lehrkräften.  
(4) 1In Bereichen, in denen die Schülerinnen und Schüler nicht in Klassen unterrichtet wer-
den, wählt sich jede Jahrgangsstufe dieses Bereichs ihre Jahrgangsschülersprecherinnen 
oder -sprecher und deren Stellvertreterin oder Stellvertreter neu aus ihrer Mitte. 2Für je 20 
Schülerinnen und Schüler sind zwei Jahrgangsschülersprecherinnen oder Jahrgangs-
schülersprecher zu wählen. 3Absatz 3 gilt entsprechend.  

§ 51 Kassenprüfung 
1Beabsichtigen Schülerinnen und Schüler, innerhalb der Schule finanzielle Mittel für an-
dere Schülerinnen und Schüler zu verwalten, haben sie der Schulkonferenz zwei Perso-
nen als Kassenprüferin oder Kassenprüfer zu benennen, von denen mindestens eine oder 
einer voll geschäftsfähig sein muss. 2Sie sind zu jederzeitiger Überprüfung der Kasse be-
rechtigt und haben mindestens einmal im Schuljahr der Schulkonferenz einen Prüfbericht 
vorzulegen. 3Die Kassenprüferin oder Kassenprüfer bedürfen der Bestätigung durch die 
Schulkonferenz.  

§ 52 Schülervereinigungen 
1Das Recht, Vereinigungen zu bilden, bleibt für die Schülerinnen und Schüler unberührt. 
2Diese Vereinigungen sind keine Schülervertretungen im Sinne dieses Gesetzes.  

§ 53 Vertrauenslehrer / Vertrauenslehrerin 
(1) 1Die Schülerinnen und Schüler der Schule können sich Lehrkräfte ihres Vertrauens 
(Vertrauenslehrerin oder Vertrauenslehrer) zur Unterstützung ihrer Interessen wählen. 
2Die Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer unterliegen der besonderen Verschwie-
genheit zur Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der sich ihnen Anvertrauenden. § 14 
Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.  
(2) Eine Vertrauenslehrerin oder ein Vertrauenslehrer kann an allen Beratungen und Kon-
ferenzen teilnehmen, zu denen Schülerinnen und Schüler zugelassen sind.  

Titel 6 Elternvertretung  

§ 54 Elternbeirat 
(1) An jeder Schule mit minderjährigen Schülerinnen und Schüler wird ein Elternbeirat ge-
bildet.  
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(2) 1Der Elternbeirat besteht aus allen ersten und zweiten Klassenelternsprecherinnen und 
Klassenelternsprechern und aus den Jahrgangselternsprecherinnen und Jahrgangseltern-
sprechern der Schule. 2Sind in der Schule junge Menschen mit Beeinträchtigungen, soll 
im Elternbeirat mindestens ein Mitglied aus dem Kreis der Eltern von jungen Menschen 
mit Beeinträchtigungen vertreten sein.  

§ 55 Aufgaben 
(1) 1Der Elternbeirat berät und beschließt über alle Angelegenheiten, die die Erziehungs-
berechtigten betreffen, soweit nicht eine Konferenz zuständig ist. 2Er soll mit der Schullei-
tung und mit dem Kollegium in der Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrages der 
Schule zusammenwirken. 3Ihm ist vor Beschlüssen der Konferenzen, die von grundsätzli-
cher Bedeutung für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit sein werden, Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 4Der Elternbeirat hat zudem die Aufgabe, die Beschlüsse der 
Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz auszuwerten. 5Der Elternbeirat wählt aus sei-
ner Mitte zwei gleichberechtigte Sprecherinnen oder Sprecher als Vorsitzende 
(Schulelternsprecherin oder Schulelternsprecher), die Elternvertreterinnen oder Elternver-
treter in andere Gremien und die Abteilungssprecherinnen oder Abteilungssprecher sowie 
gegebenenfalls nach § 78 die Delegierten für den Gesamtelternbeirat.  

(2) Der Elternbeirat vertritt die Schulelternschaft gegenüber der Schulleitung und den 
Schulbehörden, sofern ihre Anliegen nicht durch die Schulkonferenz geregelt oder vertre-
ten werden.  

§ 56 Elternversammlung 
1Auf Beschluss des Elternbeirats beruft die oder der Vorsitzende unter Berücksichtigung 
der räumlichen Möglichkeiten die Erziehungsberechtigten der Schule oder einzelner Ab-
teilungen oder Stufen zur Unterrichtung und Aussprache über grundsätzliche Angelegen-
heiten der Schule ein. 2Die Elternversammlung kann Empfehlungen an den Elternbeirat 
beschließen.  

§ 57 Klassenelternversammlung, Elternsprecherinnen / Elternsprecher 
(1) 1Die Erziehungsberechtigten jeder Klasse bilden die Klassenelternversammlung. 2Die 
Klassenelternversammlung dient der Information und dem Meinungsaustausch; in ihr sol-
len pädagogische und organisatorische Fragen von allgemeinem Interesse besprochen 
und die Erziehungsberechtigten über wesentliche Vorgänge aus der Arbeit der Klasse in-
formiert werden. 3Sie wählt unverzüglich nach Beginn des Schuljahres zwei Klasseneltern-
sprecherinnen oder Klassenelternsprecher auf zwei Schuljahre aus ihrer Mitte. 4Die Klas-
senelternversammlung kann darüber hinaus andere Eltern für besondere schulische Auf-
gaben mit beratender Stimme in den Elternbeirat delegieren. 
(2) 1Die Klassenelternsprecherinnen oder Klassenelternsprecher vertreten die Interessen 
der Klassenelternschaft. 2Insbesondere haben sie die Aufgabe,  

 die gegenseitige Unterrichtung zwischen den Erziehungsberechtigten und den 
Lehrkräften der Klasse zu fördern; 

 bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Erziehungsberechtigten 
und Lehrkräften zu vermitteln; 

 die Erziehungsberechtigten über aktuelle Schulfragen zu informieren; 
 an der Klassenkonferenz teilzunehmen; 
 mindestens einmal im Schuljahr Klassenelternversammlungen einzuberufen. 
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(3) 1In Bereichen, in denen die Schülerinnen und Schüler nicht in Klassen unterrichtet wer-
den, wählt jede Jahrgangsstufe dieses Bereichs ihre Jahrgangselternsprecherinnen und 
Jahrgangselternsprecher aus ihrer Mitte. 2Ihre Zahl entspricht höchstens der Zahl der 
Jahrgangsschülersprecherinnen und Jahrgangsschülersprecher. 3Absatz 2 gilt entspre-
chend. 4In den Bildungsgängen der Berufsschule gilt dies, wenn der Elternbeirat entspre-
chend beschlossen hat. 

Titel 6a Ersatzschulen 

§ 57a Ersatzschulen 
Ersatzschulen müssen gleichwertige Formen der Mitwirkung von Schülerinnen, Schülern 
und Eltern im Sinne des Abschnitts 2 dieses Gesetzes gewährleisten. 

Titel 7 Beirat des nicht-unterrichtenden Personals  

§ 58 Zusammensetzung des Beirats des nicht-unterrichtenden Personals 
1Mitglieder des Beirats des nicht-unterrichtenden Personals sind alle an der Schule tätigen 
Bediensteten, die nicht Mitglieder der Gesamtkonferenz sind. 2Stimmberechtigt sind jene 
Mitglieder, die länger als ein Jahr an der Schule tätig sind.  

§ 59 Aufgaben 
1Der Beirat des nicht-unterrichtenden Personals berät und beschließt über alle Angelegen-
heiten, die diese Personengruppe betreffen, soweit nicht eine Konferenz zuständig ist. 2Er 
wählt seine Vertreter oder Vertreterinnen in die Schulkonferenz aus seiner Mitte.  

Titel 8 Ausbildungsbeirat  

§ 60 Einrichtung und Zusammensetzung des Ausbildungsbeirats 
(1) An Schulen mit der Schulart Berufsschule wird ein Ausbildungsbeirat gebildet.  
(2) 1Der Ausbildungsbeirat besteht zu gleichen Teilen aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 2Ein 
Mitglied der Schulleitung und eine Fachlehrerin oder ein Fachlehrer sind als Vertreterinnen 
oder als Vertreter der Schule Mitglieder ohne Stimmrecht. 3Die stimmberechtigten Mitglie-
der des Ausbildungsbeirats sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden auf 
Vorschlag der für sie zuständigen Kammern in der Stadtgemeinde Bremen von der Sena-
torin für Kinder und Bildung und in der Stadtgemeinde Bremerhaven vom Magistrat für die 
Dauer von vier Jahren berufen.  
(3) Die Kammern sind berechtigt, je eine Vertreterin oder einen Vertreter ohne Stimmrecht 
zu den Sitzungen der Ausbildungsbeiräte zu entsenden, für die sie ein Vorschlagsrecht für 
die Besetzung des betreffenden Ausbildungsbeirats haben.  

§ 61 Aufgaben 
Der Ausbildungsbeirat hat die Aufgabe,  
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 die Zusammenarbeit zwischen allen an der beruflichen Bildung Beteiligten und der 
Schule zu fördern; 

 bei der Koordinierung der Durchführung von Bildungsplänen für die schulische 
Berufsbildung und von Plänen der sachlichen und zeitlichen Gliederung der be-
trieblichen und überbetrieblichen Berufsausbildung mitzuwirken; 

 die Schule in organisatorischen Fragen sowie bei Auf- und Ausbau der Werkstät-
ten und Lehrmittelsammlungen zu unterstützen; 

 die Schule bei der Durchführung der Schulpflicht sowie der ihr übertragenen Auf-
gaben der Schulfürsorge und der Jugendpflege zu unterstützen; 

 die Beschlüsse der Schulkonferenz und der Gesamtkonferenz auszuwerten; 
 seine Vertreter oder Vertreterinnen in die Schulkonferenz zu wählen. 

Abschnitt 3 Die Schulleitung  

§ 62 Die Schulleitung 
(1) 1Zur Schulleitung gehören die Schulleiterin oder der Schulleiter und deren oder dessen 
Stellvertretung, die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter. 2Den Vorsitz führt die Schul-
leiterin oder der Schulleiter.  
(2) 1Die Schulleitung entscheidet in allen schulischen Angelegenheiten soweit nicht andere 
Konferenzen zuständig sind oder diese die notwendigen Entscheidungen nicht treffen. 
2Die jeweiligen Konferenzen sind unverzüglich über die Entscheidungen zu informieren. 
3Die Befugnisse der Schulleiterin oder des Schulleiters bleiben unberührt.  
(3) 1Zur erweiterten Schulleitung gehören zusätzlich die Lehrkräfte in besonderer Funktion 
(§ 66). 2Sie trifft sich regelmäßig zur umfassenden gegenseitigen Information und Bera-
tung sowie zur Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung übergreifender Aufgaben.  

§ 63 Schulleiterin / Schulleiter 
(1) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Schule. 2Sie oder er trägt die Gesamt-
verantwortung für die Schule. 3Sie oder er entscheidet in allen Angelegenheiten der Orga-
nisation des schulischen Lebens und der Wirtschaftsführung im Rahmen der grundsätzli-
chen Beschlüsse der Schulkonferenz. 4Sie oder er hat für die Qualitätsentwicklung und die 
Qualitätssicherung des Unterrichts Sorge zu tragen und hat in diesem Bereich das 
Letztentscheidungsrecht. 5Die Ausübung dieses Rechts setzt eine eingehende Erörterung 
mit dem Gremium oder der Person voraus, das oder die eine abweichende Entscheidung 
getroffen hatte. 6Das Letztentscheidungsrecht gilt nicht für Entscheidungen der Schulkon-
ferenz, die sie im Verfahren nach § 32 Absatz 1 mit Dreiviertelmehrheit getroffen hat.  
(2) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Lehrkräfte, 
der sozialpädagogischen Fachkräfte, der Betreuungskräfte und des nichtunterrichtenden 
Personals mit Ausnahme der externen Beschäftigten. 2Gegenüber Referendarinnen und 
Referendaren und anderen in der Schule Tätigen ist sie oder er weisungsberechtigt, soweit 
es die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich macht. 3Sie oder er hat die Ent-
scheidungen der in der Schule tätigen Personen aufzuheben, wenn sie oder er für die 
Entscheidung nicht die Verantwortung übernehmen kann. 4Sie oder er ist als Vorgesetzte 
oder Vorgesetzter verantwortlich für eine den beruflichen Anforderungen entsprechende 
Personalentwicklung ihrer oder seiner Lehrkräfte.  
(3) 1Sie oder er beauftragt Lehrkräfte, bestimmte Aufgaben im Sinne von § 59 Absatz 2 
Bremisches Schulgesetz zu übernehmen. 2Sie oder er bestellt befristet Lehrkräfte in be-
sonderer Funktion, soweit die Übertragung von bestimmten Funktionen nicht der Anstel-
lungsbehörde vorbehalten ist; diese Bestellung kann jederzeit zurückgenommen werden.  
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(4) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule nach außen. 2Erklärungen und 
Verpflichtungen sind unmittelbar verbindlich für die Schule und alle ihre Personengruppen.  
(4a) 1Die Schulleitung ist verpflichtet, unverzüglich die Polizei zu informieren, sobald sie 
Kenntnis davon erhält, dass schwere Straftaten, insbesondere Straftaten gegen das Le-
ben, die körperliche Unversehrtheit und Raubstraftaten, sowie Verstöße gegen das Waf-
fengesetz, die an ihrer Schule oder im unmittelbaren Zusammenhang mit der Schule ge-
gen oder durch ihre Schülerinnen und Schüler versucht oder begangen worden sind. 2An-
tragsdelikte gemäß § 230 des Strafgesetzbuches sind von dieser Anzeigepflicht ausge-
nommen. 3Satz 1 gilt auch für Kenntnis über Umstände, die einen Verdacht begründen 
können, dass eine Schülerin oder ein Schüler sich dahingehend radikalisiert, dass die Ver-
wirklichung einer strafbaren Handlung nach § 89a des Strafgesetzbuches durch Vorliegen 
tatsächlicher Anhaltspunkte angenommen werden kann. 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann einzelne ihrer oder seiner Aufgaben auf 
andere an der Schule tätige Bedienstete übertragen.  
(6) Die grundsätzlichen Aufgaben im Einzelnen regelt eine Rechtsverordnung.  

§ 64 Kollegiale Schulleitung 
(1) Die Satzung der Schule kann im Rahmen der Weiterentwicklung der inneren Schul-
struktur eine kollegiale Schulleitung vorsehen.  
(2) 1Zu den Mitgliedern einer kollegialen Schulleitung gehören die Mitglieder der Schullei-
tung nach § 62 und nach Maßgabe der Satzung weitere Mitglieder. 2Die weiteren Mitglie-
der führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 3Die Dauer deren Mitgliedschaft bestimmt 
die Satzung.  
(3) Jedes Mitglied der kollegialen Schulleitung nimmt seinen Aufgabenbereich selbständig 
wahr.  
(4) 1Die kollegiale Schulleitung regelt die Verteilung der Schulleitungsaufgaben und be-
schließt die Übertragung einzelner Aufgaben auf Mitglieder der Schulleitung sowie Inhalt 
und Form der Leitungsausübung, soweit das Gesetz sie nicht bestimmt; dabei ist sicher-
zustellen, dass die Mitglieder der Schulleitung, die höherwertige Ämter innehaben, amts-
angemessene Aufgaben und Funktionen wahrnehmen. 2§ 40 Absatz 1 und 2 gilt entspre-
chend. 3§ 63 Absatz 5 gilt entsprechend für die einzelnen Mitglieder der Schulleitung.  
(5) 1Je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Elternbeirats, des Schülerinnen- und Schü-
lerbeirats, des nichtunterrichtenden Personals sowie an Schulen mit Ausbildungsbeirat 
zwei Vertreterinnen oder Vertreter des Ausbildungsbeirates können an den Sitzungen der 
kollegialen Schulleitung mit beratender Stimme teilnehmen. 2Das Teilnahmerecht gilt nicht 
für Angelegenheiten, die die Dienstausübung einzelner Bediensteter oder sie sonst per-
sönlich betreffen.  
(6) Die Satzung kann auch für einzelne Untergliederungen der Schule gelten.  

§ 65 Abteilungsleiterin / Abteilungsleiter, Jahrgangsleiterin / Jahrgangsleiter 
(1) 1Die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter leitet ihre oder seine Abteilung. 2Sie 
oder er ist für die Umsetzung der für ihre oder seine Abteilung verbindlichen Vorgaben und 
der Beschlüsse der schulischen Organe und schulübergreifenden Gremien verantwortlich. 
3Sie oder er ist in ihrer oder seiner Abteilung verantwortlich für die Organisation und Durch-
führung der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie für die Evaluation und Qualitätssiche-
rung dieser Arbeit und insoweit gegenüber den Lehrkräften weisungsberechtigt.  
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(2) Für Jahrgangsleiterinnen und Jahrgangsleiter in Oberschulen gilt Absatz 1 entspre-
chend.  

§ 66 Lehrkräfte in besonderer Funktion 
(1) 1Lehrkräfte in besonderer Funktion sind verantwortlich für die ihnen übertragenen Auf-
gaben. 2Die Lehrkräfte in besonderer Funktion sind verpflichtet, die Lehrkräfte ihres Auf-
gabenbereichs zu Beratungen zusammenzurufen. 3Die Lehrkräfte in besonderer Funktion 
führen den Vorsitz in ihren Beratungen.  
(2) 1Lehrkräfte in besonderer Funktion sind verantwortlich für die den verbindlichen Vor-
gaben entsprechende Entwicklung ihres Verantwortungsbereichs. 2Sie haben für die Er-
stellung eines entsprechenden Konzeptes, dessen Umsetzung und für die Ergebnissiche-
rung Sorge zu tragen.  

§ 67 Bestellung der Schulleiterin oder des Schulleiters 
(1) Die Schulleiterinnen und der Schulleiter werden nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen in der Stadtgemeinde Bremen von der Senatorin für Kinder und Bildung, in der 
Stadtgemeinde Bremerhaven vom Magistrat als den zuständigen Behörden bestellt (Über-
tragung der Funktion).  
(2) Bei der Bestellung wird insbesondere berücksichtigt, ob über die Fachkenntnis für das 
Lehramt hinausgehende Qualifikationen für die Leitung von Schulen und Erfahrungen in 
unterschiedlichen schulbezogenen Institutionen vorliegen.  
(3) 1Neben den in Absatz 2 geforderten Eignungsvoraussetzungen können weitere für die 
Auswahl zugrunde zulegende Kriterien der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung 
sowie Grundsätze des Findungsverfahrens durch Rechtsverordnung festgelegt werden. 
2Die Rechtsverordnung kann auch Näheres über die Kriterien und das Verfahren für die 
Feststellung der Bewährung und die Übertragung des Amtes der Schulleiterin oder des 
Schulleiters auf Lebenszeit nach § 5 Abs. 6 des Bremischen Beamtengesetzes sowie Eig-
nungskriterien für die Ämter der Mitglieder der Schulleitung festlegen.  

§ 68 (aufgehoben) 

§ 69 Findungsverfahren 
(1) 1Das Findungsverfahren wird unverzüglich nach dem Ende der Bewerbungsfrist einge-
leitet. 2Die zuständige Behörde prüft, ob die Bewerber und Bewerberinnen die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Übertragung des Amtes sowie die Anforderungen der Ausschrei-
bung erfüllen und anhand der festgelegten Kriterien gegen deren Ernennung aus fachli-
chen oder persönlichen Gründen schwerwiegende Bedenken bestehen; im letzteren Fall 
ist die Bewerbung auszuschließen.  
(2) 1Die Durchführung des Findungsverfahrens obliegt dem Findungsausschuss. 2Er be-
steht aus:  

 einer Vertreterin oder einem Vertreter der zuständigen Behörde als Vorsitzender 
oder Vorsitzendem, 

  je einem von der zuständigen Behörde und dem zuständigen Zentralelternbeirat 
benannten Mitglied und 

 zwei Mitgliedern der Schulkonferenz (je eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Lehrerkollegiums und der Elternschaft oder bei Schulen der Sekundarstufe II der 
Schülerschaft). 
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3Ein Mitglied des Personalrats und die zuständige Frauenbeauftragte nehmen mit bera-
tender Stimme teil. 4Die Mitglieder nach Nummer 2 werden aus einer Liste von Personen 
benannt, die bezogen auf die jeweilige Schulform bei der zuständigen Behörde im Beneh-
men mit den zuständigen Gesamtvertretungen den Frauenbeauftragten und Personalrä-
ten der Lehrerinnen und Lehrer und dem Landesausschuss für Berufsbildung gebildet 
wird. 5Bei der Aufstellung der Liste soll auf die paritätische Repräsentanz von Frauen und 
Männern geachtet werden. 6Ist eine Schulleiterin oder ein Schulleiter mit der Qualifikation 
für berufsbildenden Schulen ausgeschrieben, tritt in Nummer 2 an die Stelle des zustän-
digen Zentralelternbeirats der Landesausschuss für Berufsbildung. 7Darüber hinaus wird 
als zusätzliches Mitglied der Schulkonferenz ein Vertreter oder eine Vertreterin des Aus-
bildungsbeirats benannt.  
(3) 1Der Findungsausschuss sichtet die nach Absatz 1 vorgeprüften Bewerbungen und 
schlägt bis zu drei Bewerberinnen oder Bewerber zur Bestellung vor; dabei hat er eine 
schriftlich begründete Rangfolge zu bilden. 2Der Vorschlag ergeht gegenüber der Anstel-
lungsbehörde.  
(4) 1Die Mitglieder haben auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Findungsausschuss 
über dienstliche Angelegenheiten oder Tatsachen, die ihnen auf Grund ihrer Zugehörigkeit 
zum Findungsausschuss bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. 2Die Ver-
treterinnen und Vertreter der Schulkonferenz sowie andere Mitglieder, die nicht in Aus-
übung ihrer Funktion zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, sind nach § 1 des Verpflich-
tungsgesetzes auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten.  

§ 70 Die Bestellung 
1Die zuständige Behörde wählt aus dem vom Findungsausschuss vorgelegten Aufsatz 
eine Bewerberin oder einen Bewerber aus. 2Sie kann den Aufsatz zurückweisen und ein 
neues Bewerbungsverfahren durchführen.  

§ 71 (aufgehoben) 

§ 72 Verfahren nach Ablauf der Probezeit 
1Drei Monate vor Ablauf der Probezeit nach § 5 Absatz 6 des Bremischen Beamtengeset-
zes wird der Gesamtkonferenz der Schule sowie den Beiräten nach § 27 Absatz 1 Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben. 2Die Stadtgemeinden können die Beteiligung weite-
rer örtlicher Gremien vorsehen. 3Die Stellungnahmen sind innerhalb von vier Wochen bei 
der zuständigen Behörde abzugeben. 4Unter Berücksichtigung der eingegangenen Stel-
lungnahmen entscheidet die zuständige Behörde über die Übertragung des Amtes auf Le-
benszeit.  

§ 73 Ausnahmen 
Die §§ 69 bis 72 finden keine Anwendung  

 bei der Umsetzung einer Lehrkraft, die in entsprechender Stellung  
 in einer Schulbehörde, 
 in einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation oder 

einer ähnlichen Einrichtung oder 
 in der Lehrerbildung oder im Auslandsschuldienst tätig ist; 
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 in Fällen der Veränderung der bestehenden Schulorganisation, insbesondere der 
Auflösung sowie Zusammenlegung von Schulen, und sich daraus ergebender Ver-
setzungszwänge; 

 bei der Errichtung neuer Schulen, insbesondere bei Schulen im Entstehen; 
 in besonderen Einzelfällen, in denen aus fachlichen oder persönlichen Gründen 

eine amtsangemessene Weiterverwendung einer Schulleiterin oder eines Schul-
leiters geboten ist. 

§ 74 Verfahren bei der Besetzung sonstiger Schulleitungsfunktionen 
(1) Bewerberinnen und Bewerber für ein Amt in der Schulleitung sollen bereits Erfahrun-
gen als Lehrerin oder Lehrer in besonderer Funktion an einer anderen Schule erworben 
haben.  
(2) 1Die Durchführung des Findungsverfahrens obliegt dem Findungsausschuss. 2Er be-
steht aus:  

 einer Vertreterin oder einem Vertreter der zuständigen Behörde als Vorsitzender 
oder Vorsitzendem; 

 der Schulleiterin oder dem Schulleiter der Schule; 
 einem weiteren von der Schulkonferenz benannten Mitglied. 

3Ein Mitglied des Personalrats und die zuständige Frauenbeauftragte nehmen mit bera-
tender Stimme teil.  
(3) Die §§ 70 und 73 gelten entsprechend.  

§ 74a Verfahren bei der Besetzung der übrigen besoldungsmäßig herausgehobenen 
Stellen in der Schule 
Bei den übrigen besoldungsmäßig herausgehobenen Stellen in der Schule macht die 
Schulleiterin oder der Schulleiter aus den eingegangenen Bewerbungen der zuständigen 
Behörde einen begründeten Vorschlag für die Besetzung der jeweiligen Stelle.  

§ 75 Kommissarische Leiterin / Kommissarischer Leiter 
1Für die Zeit bis zur Bestellung der Schulleiterin oder des Schulleiters setzt die Senatorin 
für Kinder und Bildung, in Bremerhaven der Magistrat, eine kommissarische Leiterin oder 
einen kommissarischen Leiter ein, die oder der jederzeit abberufen werden kann. 2Dies 
gilt für Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in Schulzentren entsprechend.  

§ 76 Personalausschuss 
(1) 1Die Gesamtkonferenz und der Beirat des nicht-unterrichtenden Personals können in 
gemeinsamer Sitzung über die Einrichtung eines Personalausschusses entscheiden und 
ihn in gemeinsamer Sitzung wählen. 2Ihm gehören drei Beschäftigte an. 3Ein Mitglied wird 
vom Beirat des nicht-unterrichtenden Personals und zwei von der Gesamtkonferenz ge-
wählt, die jeweils auch Stellvertreterinnen oder Stellvertreter wählen.  
(2) Der Personalausschuss berät die Schulleiterin oder den Schulleiter in Angelegenheiten 
der Beschäftigten und vermittelt auf Wunsch in deren dienstlichen Angelegenheiten. 
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Abschnitt 4 Überschulische Gremien  

§ 77 Gesamtvertretungen der Schülerinnen und Schüler und der Eltern 
(1) 1In den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven werden Gesamtvertretungen je-
weils als Interessenvertretungen der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsbe-
rechtigten gebildet. 2Sie können zu allen besonders bedeutsamen Schul- und Erziehungs-
fragen ihrer Stadtgemeinde und des Landes, besonders zu Gesetzentwürfen, Stellung 
nehmen und Vorschläge machen. 3Besonders bedeutsame Maßnahmen sind zwischen 
der zuständigen Behörde und den Gesamtvertretungen mit dem Ziel einer Verständigung 
zu erörtern. 4Hierfür ist eine Zeit von mindestens 10 Unterrichtswochen vorzusehen, sofern 
die Eilbedürftigkeit der Maßnahme nicht nur eine kürzere Frist zulässt. 5Sie können dar-
über hinaus von den Schulbehörden Auskünfte einholen, die ihnen im Rahmen ihrer Auf-
gabenbereiche erteilt werden, soweit nicht rechtliche Hinderungsgründe entgegenstehen.  
(2) Erhebt eine Gesamtvertretung gegen ein Vorhaben einer Schulbehörde nach Absatz 
1 grundsätzliche Einwendungen, so hat die Schulbehörde diese Einwendungen in Vorla-
gen, die zur Vorbereitung der Entscheidung dienen, darzulegen.  
(3) 1Die Gesamtvertretungen können in Arbeitsgruppen der Schulbehörden, die der Erar-
beitung einer besonders bedeutsamen Maßnahme im Sinne von Absatz 1 dienen, Vertre-
terinnen oder Vertreter entsenden, wenn auch die Teilnahme von Vertreterinnen und Ver-
tretern der Schulen vorgesehen ist. 2Das Recht zur Entsendung von Vertreterinnen und 
Vertretern gilt auch für dienstliche Besprechungen der Behörde mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Schulen über allgemeine grundsätzliche Fragen des Schulwesens.  
(4) 1Die Arbeit der Gesamtvertretungen wird nach Maßgabe des Haushaltsplanes und un-
ter den Voraussetzungen des Satzes 4 gefördert. 2Der Schulträger hat im Rahmen seiner 
Möglichkeiten in dem erforderlichen Umfang Räume zur Verfügung zu stellen und die Be-
nutzung technischer Einrichtungen zu gestatten. 3Die der Gesamtvertretung zur Verfügung 
stehenden Mittel unterliegen der Bewirtschaftung durch die Gesamtvertretung. 4Die Ge-
samtvertretung hat durch ein geeignetes Bewirtschaftungsverfahren sicherzustellen, dass 
das verfügbare Ausgabenvolumen nicht überschritten wird und die Mittelbewirtschaftung 
jederzeit überprüfbar ist. 5Rechtsgeschäftliche Erklärungen können nur vom Vorsitzenden 
oder von der Vorsitzenden, bei einem Vorstand von dem oder der Vorstandsvorsitzenden, 
gemeinsam mit der Kassenführerin oder dem Kassenführer abgegeben werden.  
(5) Die Gesamtvertretungen unterliegen der Rechtsaufsicht der Senatorin für Kinder und 
Bildung, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der des Magistrats.  

§ 78 Gesamtvertretung der Eltern 
(1) 1Die Gesamtvertretungen der Eltern sind die Zentralelternbeiräte. 2Sie bestehen aus 
den Vorsitzenden der schulartbezogenen Ausschüsse des Gesamtelternbeirats der jewei-
ligen Stadtgemeinde. 3Statt der Vorsitzenden können auch andere gewählte Vertreterin-
nen oder Vertreter der Ausschüsse Mitglied des Zentralelternbeirats sein. 4Ein Gesamtel-
ternbeirat besteht aus den Schulelternsprecherinnen und Schulelternsprechern sowie aus 
den Sprecherinnen und Sprechern der Abteilungen, sofern sie eine Schulart im Sinne des 
Bremischen Schulgesetzes bilden. 5Statt der Schulelternsprecherinnen und Schuleltern-
sprecher können auch andere gewählte Vertreterinnen oder Vertreter des Elternbeirats 
sowie der Abteilungen Mitglieder des Gesamtelternbeirats sein.  
(2) 1Die Zentralelternbeiräte können in Einzelfällen ihre Befugnisse auf ihren Gesamtel-
ternbeirat oder auf einzelne Ausschüsse ihres Gesamtelternbeirats übertragen. 2Die zu-
ständige Schulbehörde ist hierüber zu unterrichten.  
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(3) Die Bildung, Zusammensetzung und Befugnisse von Ausschüssen regelt der jeweilige 
Zentralelternbeirat durch Geschäftsordnung.  

§ 79 Gesamtvertretung der Schülerinnen und Schüler 
(1) Die Gesamtvertretungen der Schülerinnen und Schüler bestehen aus den Delegierten 
der Schulen, wobei jede Schule für jede angefangenen 400 Schüler eine Delegierte oder 
einen Delegierten stellt.  
(2) 1In der Gesamtvertretung der Schülerinnen und Schüler wird ein Vorstand gewählt. 2Er 
hat die Rechte der Gesamtvertretung, soweit diese sie nicht selbst wahrnimmt.  
(3) 1Die Kassenführung und die Bewirtschaftung der Verfügungsmittel in der Gesamtver-
tretung der Schülerinnen und Schüler wird durch die Verbindungslehrerin oder den Ver-
bindungslehrer überprüft. 2Sie oder er legt der Senatorin für Kinder und Bildung, in Bre-
merhaven dem Magistrat, mindestens einmal im Schuljahr einen Prüfbericht vor.  

§ 80 Landesausschuss für Berufsbildung 
1Der Landesausschuss für Berufsbildung berät den Senat und die Schulbehörden in 
grundsätzlichen Fragen der schulischen Berufsbildung, auch soweit sie in die Zuständig-
keit der Stadtgemeinden fallen. 2Die Aufgaben nach dem Berufsbildungsgesetz bleiben 
unberührt.  

Teil 3 Gemeinsame Wahl- und Verfahrensvorschriften  

§ 81 Allgemeines 
Die Vorschriften dieses Teils gelten, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht.  

§ 82 Wahlen 
(1) Die nach diesem Gesetz möglichen Wahlen werden geheim durchgeführt.  
(2) 1Die Vertreterinnen und Vertreter für ein Gremium werden auf zwei Schuljahre gewählt. 
2Schülervertreterinnen und Schülervertreter werden auf ein Schuljahr gewählt. 3Die Amts-
zeit beginnt mit der Wahl und dauert regelmäßig bis zu den Neuwahlen. 4Bei den Wahlen 
soll darauf hingewiesen werden, dass Frauen und Männer in den jeweiligen Gremien zu 
gleichen Anteilen vertreten sind.  
(3) 1Eine gewählte Vertreterin oder ein gewählter Vertreter kann jederzeit zurücktreten. 
2Sie oder er scheidet vorzeitig aus dem Amt, wenn mit der Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Wahlberechtigten eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt wird oder 
durch Zusammenlegung von Schulen, Schulstufen oder Klassen ihr oder sein Amt doppelt 
besetzt wäre. 3Sie oder er scheidet ebenfalls vorzeitig aus dem Amt, wenn ihre oder seine 
Zugehörigkeit zu denen, die sie oder ihn gewählt haben, endet. 
 (4) 1Jeweils zu Beginn des Schuljahres werden die aus ihrem Amt ausgeschiedenen Ver-
treterinnen und Vertreter durch Neuwahl ersetzt. 2Wiederwahl ist zulässig. 3Scheidet eine 
Vertreterin oder ein Vertreter während des laufenden Schuljahres aus dem Amt, tritt außer 
im Fall der Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers bis zum Schuljahresende an 
ihre oder seine Stelle die betreffende Stellvertreterin oder der betreffende Stellvertreter. 
4Wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt, gilt das Schuljahr, in dem sie oder 
er gewählt ist, als volles Schuljahr im Sinne von Absatz 2. 
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(5) 1Das Nähere über die Wählbarkeit, Stimmberechtigung, Durchführung und Gültigkeit 
der Wahlen sowie über die Berücksichtigung der gleichmäßigen Vertretung von Frauen 
und Männern regelt eine Wahlordnung. 2Die Wahlordnung hat sicherzustellen, dass in den 
Gremien, die für mehrere Schularten zuständig sind, jede Schulart angemessen vertreten 
ist.  

§ 83 Stellvertreterin / Stellvertreter 
(1) 1Für jedes gewählte stimmberechtigte Mitglied eines Gremiums und für jede Sprecherin 
und jeden Sprecher wird eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt. 2Die Stellver-
treterin oder der Stellvertreter ist berechtigt, an den Sitzungen des Gremiums mit beraten-
der Stimme teilzunehmen. 3In Abwesenheit des stimmberechtigten Mitglieds gehen des-
sen Rechte auf die Stellvertreterin oder den Stellvertreter über.  
(2) Ist bei einer Elternvertreterin oder bei einem Elternvertreter, bei einer Vertreterin oder 
einem Vertreter des Ausbildungsbeirats oder bei einer Schülervertreterin oder bei einem 
Schülervertreter auch die Stellvertreterin oder der Stellvertreter verhindert, kann eine an-
dere Vertreterin oder ein anderer Vertreter, die oder der vom stimmberechtigten Mitglied 
benannt wird, mit beratender Stimme teilnehmen.  

§ 84 Vorsitzende / Vorsitzender 
(1) Jedes Gremium wählt sich eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und deren oder 
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter aus seiner Mitte.  
(2) 1Die oder der Vorsitzende leitet die Sitzungen und führt die laufenden Geschäfte zwi-
schen den Sitzungen. 2Sie oder er ist Sprecherin oder Sprecher des Gremiums. 3Die Lei-
tung einer oder mehrerer Sitzungen kann sie oder er auf ein anderes Mitglied übertragen.  
(3) 1Die Aufgaben einer oder eines Vorsitzenden können von mehreren Personen (Vor-
stand) wahrgenommen werden, wenn es die Geschäftsordnung vorsieht und der Vorsitz 
nicht durch dieses Gesetz bestimmt ist. 2Überschulische Gremien können weitere Aufga-
ben auf den Vorstand übertragen. 3Wird ein Vorstand gebildet, gilt § 82 entsprechend.  
(4) Die Dauer der Wahlperiode des oder der Vorsitzenden wird durch die Geschäftsord-
nung bestimmt, die Wahlperiode der Vorstandsmitglieder durch § 82, wenn die Geschäfts-
ordnung nichts anderes vorsieht.  

§ 85 Geschäftsordnung 
1Konferenzen geben sich Geschäftsordnungen, die demokratischen und rechtsstaatlichen 
Grundsätzen entsprechen müssen. 2Andere Gremien sollen sich Geschäftsordnungen ge-
ben, die denselben Grundsätzen entsprechen müssen. 3Die Senatorin für Kinder und Bil-
dung wird ermächtigt, für die jeweiligen Gremien Mustergeschäftsordnungen zu erstellen. 
4Soweit Konferenzen und deren mit Entscheidungsbefugnis versehene Ausschüsse nichts 
anderes beschließen, gilt die jeweilige Mustergeschäftsordnung.  

§ 86 (aufgehoben) 

§ 87 Einberufung und Öffentlichkeit 
(1) 1Die in diesem Gesetz vorgesehenen Gremien werden von ihrer oder ihrem Vorsitzen-
den unter Beifügung der Tagesordnung einberufen. 2Die oder der Vorsitzende hat das 
Gremium unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der stimmberechtigten 
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Mitglieder es beantragt. 3Zwischen der Einladung und der Sitzung muss eine Frist von 
mindestens einer Woche liegen. 4In Eilfällen kann diese Frist bis auf 24 Stunden verkürzt 
werden. 5Die Sitzungen sollen zeitlich so angesetzt werden, dass den berufstätigen Mit-
gliedern und Vertreterinnen oder Vertretern die Teilnahme möglich ist.  
(2) Sitzungen in der Schule sind mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter abzustimmen, 
wenn in durch dieses Gesetz vorgegebenem Rahmen Unterricht durch die Sitzungen aus-
fällt; im Übrigen sind sie ihr oder ihm rechtzeitig, spätestens durch Übermittlung der Einla-
dung anzuzeigen.  
(3) 1Die Sitzungen der Schulkonferenz sind schulöffentlich. 2Die Sitzungen der übrigen in 
diesem Gesetz vorgesehenen Gremien sind grundsätzlich nicht öffentlich. 3Durch die Ge-
schäftsordnung oder durch Beschluss kann die Schulöffentlichkeit für einzelne Tagesord-
nungspunkte hergestellt werden; in Ausnahmefällen können weitere Personen auf Be-
schluss des Gremiums an einer Sitzung teilnehmen. 4Soweit in Sitzungen Angelegenhei-
ten, die einzelne Schülerinnen oder Schüler, Bedienstete der Schule oder Eltern persön-
lich betreffen, beraten werden, sind sie ausnahmslos nicht öffentlich.  
(4) Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehörden sind berechtigt, an den Sitzungen der 
Konferenzen oder ihrer Ausschüsse beratend teilzunehmen.  
(5) 1In außergewöhnlichen Fällen, in denen ein Zusammentreffen des Gremiums an einem 
Sitzungsort aufgrund äußerer, nicht kontrollierbarer Umstände erheblich erschwert ist, 
können Sitzungen mittels Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt werden. 2Die Ent-
scheidung trifft die oder der Vorsitzende. 3Die Öffentlichkeit nach Absatz 3 Satz 1 wird 
hergestellt, soweit dies technisch möglich ist. 

§ 88 Weisungsunabhängigkeit 
Die Mitglieder der Schulkonferenz sind an Weisungen des Gremiums, das sie gewählt hat, 
nicht gebunden.  

§ 89 Beschlussregelungen 
1Die in diesem Gesetz vorgesehenen Gremien sind beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist und eine Geschäftsordnung nichts 
anderes vorsieht. 2Klassenelternversammlungen und die sie ersetzenden Gremien auf 
Jahrgangsebene sind stets beschlussfähig, wenn zu ihnen ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist. 3Beschlüsse werden, sofern die Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt, 
mit einfacher Mehrheit gefasst. 4In Fällen des § 87 Absatz 5 kann die oder der Vorsitzende 
des Gremiums entscheiden, die Beschlussfassung im schriftlichen oder elektronischen 
Verfahren durchzuführen. 

§ 90 Niederschrift 
(1) Über das Ergebnis jeder Sitzung einer Konferenz oder ihrer Ausschüsse ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die die oder der Vorsitzende und die Schriftführerin oder der 
Schriftführer zu unterzeichnen haben.  
(2) 1Beschlüsse sind eindeutig zu formulieren und als solche zu kennzeichnen. 2Durch 
Rechtsvorschrift, Verwaltungsanordnung oder Anweisung kann vorgeschrieben werden, 
dass die Niederschrift ausführlicher zu gestalten ist. 3Die Niederschriften sind der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter zuzuleiten. 4Jedes Mitglied hat das Recht, die Protokolle sei-
nes Gremiums einzusehen.  
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§ 91 Pflicht zur Vertraulichkeit in Konferenzen 
(1) 1Angelegenheiten, die einzelne Schülerinnen oder Schüler, Lehrerinnen oder Lehrer, 
Erziehungsberechtigte oder Mitglieder des Personals der Schule persönlich betreffen oder 
deren Vertraulichkeit die Konferenz beschlossen hat, unterliegen der Geheimhaltungs-
pflicht; innerhalb eines Verwaltungsverfahrens gilt § 30 des Bremischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes. 2Die Pflicht, dienstliche Auskünfte zu erteilen, bleibt unberührt.  
(2) 1Verstoßen Mitglieder eines Gremiums gegen ihre Geheimhaltungspflicht, so können 
sie durch Beschluss zeitweise oder dauernd von der weiteren Teilnahme an den Sitzungen 
des Gremiums ausgeschlossen werden. 2§ 83 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung.  

§ 92 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 
Soweit dieses Gesetz den Erlass von Rechtsverordnungen vorsieht, ist die Senatorin für 
Kinder und Bildung ermächtigt, sie zu erlassen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist.  

Teil 4 Übergangs- und Schlussbestimmungen  

§ 93 Übergangsbestimmungen 
(1) Das Aufnahmeverfahren an berufsbildenden Schulen für das Schuljahr 2022/2023 rich-
tet sich nach den bis zum 31. Juli 2021 geltenden Bestimmungen.  
 
(2) Die Gesamtkonferenz und die Beiräte nach § 27 Absatz 1 wählen zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt nach Beginn des Schuljahres 2021/2022 ihre Vertreterinnen und Vertreter 
für die Schulkonferenz neu; diese tritt erst anschließend erstmalig zusammen. 
 

Teil 4 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 94 Inkrafttreten 
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